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Liebe Kolleginnen und Kollegen,
vor Euch liegt unser Bildungsprogramm mit den Seminaren und Veranstaltungen für das
Jahr 2019 mit vielen altbewährten, aber auch mit neuen und aktuellen Themen.

Herausforderungen im Betrieb und Formen, mit ihnen umzugehen, bilden wieder den
Schwerpunkt unserer Seminare. Denn um Interessen zu verteidigen, Konflikte zu lösen,
Kompromisse auszuhandeln, bedarf es Ideenreichtum, Erfahrung und Durchsetzungskraft.

Als gewerkschaftlicher Bildungsanbieter setzen wir auf Werte wie Solidarität und soziale
Gerechtigkeit. Wir betrachten es als unseren Auftrag, Euch bei der Bewältigung betriebli-
cher Sorgen zu unterstützen. Als Organisation vertreten wir unsere Interessen und Positio-
nen gegenüber der Politik und den Arbeitgeberverbänden. Diese vielfältigen Handlungsan-
sätze machen uns aus und unterscheiden uns von anderen Seminaranbietern.

Lernt erprobte und erfolgreich umgesetzte Lösungsansätze kennen und diskutiert diese mit
den anderen Seminarteilnehmenden. Erfahrt, was mit aktiver Mitbestimmung für die Be-
schäftigten erreicht werden kann.

Neben den Grundlagenseminaren für gesetzliche Interessenvertretungen bietet unser Ver-
anstaltungsangebot viele Möglichkeiten, sich in Workshops und Themenwochen inhaltlich
zu vertiefen, zum Beispiel in das Themenfeld Arbeits- und Gesundheitsschutz. Lasst euch
von unseren Themen ansprechen und nehmt neue Impulse für eure Herausforderungen im
Betrieb mit.

Für uns heißt Lernen: Praxisrelevanz statt abstrakte Theorie, Erfahrungsaustausch statt stun-
denlange Vorträge, kritische Diskussion statt eintönige Informationsverabreichung. Unsere
Seminarteams sind Expertinnen und Experten auf ihrem Gebiet. Sie wissen, wie wichtig die
Arbeit der betrieblichen Interessenvertretung ist.

Wir freuen uns auf ein Wiedersehen mit Euch, auf viele neue Kolleginnen und Kollegen und
auf spannende Diskussionen.

Euer Walsrode Team
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Liebe ver.di-Mitglieder,
auch für unser Programm 2019 haben wir wieder ein breites Angebot an ge-
werkschaftspolitischen Seminaren für Euch zusammengestellt. Den inhaltlichen
Schwerpunkt setzen wir auf Nachhaltigkeit – allerdings in einem weit gefassten,
über den ökologischen Aspekt hinausgehenden, Sinne: Gesellschaft muss sich
wandeln und wandelt sich bereits. Wir wollen Impulse für eine (Arbeits-)Welt
setzen, in der wir körperlich, geistig und seelisch gesund bleiben, in der eine neue gemein-
schaftliche Kultur ge- und erlebt wird und in der sich politische Entscheidungen am Kriteri-
um „Menschlichkeit“ orientieren.

Dazu haben wir eine spezielle Reihe mit der Überschrift „Den Wandel gestalten“ ins Leben
gerufen. Auch alle anderen Bildungsurlaube tragen – im weiteren oder engeren Sinne – un-
sere Idee von Nachhaltigkeit in sich und gliedern sich in die Themenbereiche „Gesellschafts-
politik“, „Gesundheit“ und „Soziale Kompetenzen“. Neben der inhaltlichen Weiterbildung
seid Ihr eingeladen, über den Kontakt zu Gleichgesinnten in den Erfahrungsaustausch zu
kommen und gemeinsam konkrete Ideen und Kompetenzen für neue Wege zu entwickeln

für eine starke Persönlichkeit

für ein gesundes Arbeitsumfeld

für eine gerechte Gesellschaft

Aus dem Themenfeld „Gesellschaftspolitik“ finden einige Seminare im ver.di-Bildungszen-
trum Undeloh statt. Wir pflegen seit vielen Jahren eine gute Zusammenarbeit, die wir wei-
ter ausbauen.

Die Ausschreibungstexte findet ihr auf unserer Internetseite: www.verdi-walsrode.de
unter „Seminarprogramm/Gesellschaftliche Themen und Handlungsfelder“. Träger dieser
Seminare ist „ver.di Gewerkschaftspolitische Bildung“ (GpB).

Wir freuen uns sowohl auf bekannte, als auch auf neue nette Gesichter bei unseren
Bildungsurlauben.
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Nachhaltigkeit und soziale Kompetenz
Wie ticken Menschen? Was bewegt und blockiert sie? Was brauchen sie, um in einen ent-
spannten Kontakt zu kommen? Was führt im täglichen Arbeitsleben immer wieder zu
Schwierigkeiten und Konflikten? Und wie fühlt sich eine „menschengerechte“ Kultur des
Miteinanders an? Das wollen wir in der Seminargruppe erlebbar und mit Hilfe der Themen
rund um Kommunikation und menschliches Verhalten begreifbar machen. Nachhaltiger
Kontakt und Frieden zwischen Menschen entsteht durch ein tieferes Verständnis für uns
und andere und durch neue Wege, den Kontakt zu gestalten.

Thema Termin Seminarnummer

Aus Angst Mut machen 05.08. - 09.08.2019 WA 03 190805 02

Kommunikation:
Auf Augenhöhe mit den Vorgesetzten 28.01. - 01.02.2019 WA 03 190128 02

Ich und mein Team 19.08. - 23.08. 2019 WA 03 190819 02

Nachhaltigkeit und Gesundheit
Mittlerweile verstehen wir unter nachhaltiger Gesundheit nicht nur körperliches, sondern
auch geistiges und seelisches Wohlbefinden. In den Seminaren wird die gesellschaftliche
Dimension, z. B. beim Thema Stress und Sucht, sowie die betriebliche Realität als auch die
persönliche Ebene beleuchtet. Wie gehen wir aktiv mit den diversen Einflüssen um und wie
können wir uns langfristig „gesunde Gewohnheiten“ aneignen, die zu uns und unserem Le-
bensstil passen?

Thema Termin Seminarnummer

Den BetriebsKlimawandel gestalten! 08.04. - 12.04.2019 WA 03 190408 05

Kein Stress mit dem Stress 24.06. - 28.06.2019 WA 03 190624 01

Den Wandel gestalten: 24.06. - 28.06.2019 WA 03 190624 13
Gesundheit ist Glücksache, oder?!

Nur ein Laster oder schon süchtig? 11.06. - 14.06.2019 WA 03 190611 05
Sucht im betrieblichen und Dieses Seminar ist 4-tägig!
gesellschaftlichen Kontext

Lebensqualität ZEIT – 15.07. - 19.07.2019 WA 03 190715 04
Wie gehen wir damit um?

Brennst du noch oder verglühst du schon? 24.06. - 28.06.2019 WA 03 190624 12
Burnout – die (neue?) Volkskrankheit
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Ein Hinweis zum Anmelde- und Auswahlverfahren:

Da es regelmäßig mehr Anmeldungen gibt, als Seminarplätze zur Verfügung stehen, ent-
scheiden wir ca. 10 Wochen vor Seminarbeginn über die Auswahl der Teilnehmenden.

Bei dieser Auswahl werden mehrere Kriterien zu Grunde gelegt. Wir möchten, dass
unsere Seminare sowohl von der Altersstruktur, als auch unter Gendergesichtspunkten

ausgewogen besetzt sind.

Darüber hinaus möchten wir möglichst vielen Kolleginnen und Kollegen eine Chance
geben, von Zeit zu Zeit an einem Seminar teilzunehmen. Wir schauen also auch auf die
Anzahl der Seminarbesuche in der Vergangenheit. Es macht von daher wenig Sinn, sich

möglichst schnell auf möglichst viele Seminare anzumelden.

Nachhaltigkeit und Gesellschaftspolitik
Wir wollen die Welt verändern! Das ist Auftrag gewerkschaftlichen Handelns. Veränderun-
gen können im Kleinen oder im Großen passieren, meistens fehlt es nur am ersten Schritt,
ohne den nichts in Gang kommt. Wir wollen mit unserem Themenangebot anregen, diesen
ersten Schritt zu gehen.

Im eigenen Leben und Verhalten, im Engagement mit anderen. Zielgerichtet und nachhaltig.

Diese Seminare finden in Walsrode statt: www.verdi-walsrode.de

Thema Termin Seminarnummer

Wie geht’s menschlicher? 15.07. - 19.07.2019 WA 03 190715 02
Den Wandel gestalten ... mit neuen
Wirtschafts-und Gesellschaftskonzepten

Integration ermöglichen – 15.04. - 18.04.2019 WA 03 190415 04
Stimmungspopulismus bekämpfen Dieses Seminar ist 4-tägig!

Diese Seminare finden in Undeloh statt: www.verdi-undeloh.de

Thema Termin Seminarnummer

Ein gutes Sozialsystem für alle ist möglich! 04.02. - 08.02. 2019 UN 03 190204 01

Gewerkschaft? Gewerkschaft! 13.05. - 17.05. 2019 UN 03 190513 04
Woher wir kommen, wer wir sind, was wir wollen

Tarifpolitik für Heute und Morgen – 15.07. - 19.07. 2019 UN 03 190513 04
Bestandsaufnahme und Zukunftswerkstatt

Menschenrechte – von der Vision zur Wirklichkeit 12.08. - 16.08. 2019 UN 03 190812 02

Den Wandel gestalten: 15.07. - 19.07. 2019 UN 03 190715 02
Nachhaltigkeit in Betrieb und Dienststelle
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Zusammenarbeit der ver.di Bildungszentren
Walsrode und Undeloh

Mehr Kompetenz, mehr Fachlichkeit, mehr Seminare:

Durch eine koordinierte gemeinsame Seminarplanung der ver.di Bildungszentren Un-
deloh und Walsrode optimieren wir weiterhin unser Angebot.

Der Vorteil für Euch als interessierte Teilnehmende liegt unter anderem darin, dass die in
den beiden Häusern angebotenen Seminare in der Regel auch stattfinden.

Hierbei kann es auch zu einer Ortsverlegung zwischen Undeloh und Walsrode kommen,
über die wir dann unverzüglich informieren.

Die seit Jahren gepflegte kollegiale Zusammenarbeit der Teamenden und der ver.di
Hauptamtlichen in beiden ver.di Bildungszentren der Lüneburger Heide wird zu einer
echten Kooperation. Neben der wechselseitigen Berücksichtigung bei der (kurzfristigen)
Belegungsplanung wird auch der fachliche Austausch zu bildungspolitischen und wirt-
schaftlichen Fragen intensiviert.

Die Herausforderungen in der Arbeit als betriebliche Interessenvertretung und die Ver-
änderungen in der Organisation gewerkschaftlicher Vertretung in den Betrieben und
Dienststellen begleiten wir mit fachlicher Kompetenz und Engagement. Davon sollen
alle profitieren: Ihr als Teilenehmer*innen unserer Seminare, unsere Gewerkschaft ver.di
und die Bildungsarbeit im Norden.
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Alle Bilder auf dieser
Seite zeigen das

ver.di Bildungszentrum
Undeloh
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„Der Weg ist … wichtig, um das Ziel zu erreichen!“
Nach den Betriebsratswahlen in 2018 haben sich die Gremien verändern. Neugewählte BR-
Mitglieder kommen dazu, wiedergewählte Kolleginnen und Kollegen übernehmen neue
Aufgaben im Team, das sich neu (er-)finden muss, um die Arbeit als Interessenvertretung
erfolgreich gestalten zu können.

Und auch „alte Häsinnen und Hasen“, die z. B. als BR-Vorsitzende weiter aktiv sind, müssen
sich auf andere Konstellationen einstellen. Viele gute Gründe, sich auch für 2019 mit der
Bildungsplanung fürs BR-Gremium zu beschäftigen. Wir wollen Euch hier eine kompetente
Hilfestellung anbieten. Es gilt, aus der Fülle der Seminarangebote für jede und jeden das
Richtige herauszufinden.

Das Eingangstor zur BR-Qualifizierung ist sinnvollerweise das Seminar „Aller Anfang ist …
gar nicht so schwer!“ (BR 1). Hier werden die ersten Grundlagen erworben, die Rolle und
Position als Betriebsratsmitglied gefunden. Danach kann es sehr unterschiedlich weiterge-
hen.

Ob zunächst das BR 2 („Mensch geht vor!“ – Personelle Angelegenheiten) oder das BR 3
(„Agieren statt reagieren!“ – Soziale Angelegenheiten) besucht wird, entscheidet Ihr,
manchmal auch nach Terminlage. Danach sollte unbedingt auch das Seminar „Beständig ist
allein der Wandel!“ (Betriebliche Veränderungsprozesse) besucht werden.

Nach dem BR 1 kann aber auch schon der Weg in die Seminare zum individuellen Arbeits-
recht (Arbeitsrecht 1 bis 3) gehen. Auch hier erwerben die Teilnehmenden wichtige Grund-
lagen für die Betriebsratsarbeit, die erforderlich i.S. des § 37 (6) BetrVG sind.
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Und da erlerntes Wissen in der Anwendung und Umsetzung guter Kommunikation und
Verhandlung bedarf, bietet sich auch unmittelbar das Grundlagenseminar zu den sozialen
Kompetenzen an. Kommunikation: Zentrale Anforderungen an die Interessenvertretung!

Diese Seminarangebote findet Ihr im Kapitel „Grundlagenseminare“.

Für die Organisation der Gremienarbeit haben wir Angebote, z. B. „Rechtswirksames
Schreiben“ oder „Wer macht das Protokoll?“.

Erfolge wollen gut dargestellt und den Kolleginnen und Kollegen im Betrieb anschaulich
dargestellt werden, schließlich handeln die Interessenvertretungen in ihrem Auftrag! Also
muss auch die Gestaltung einer wirksamen Öffentlichkeitsarbeit erarbeitet werden.

Zur Weiterentwicklung der sozialen Kompetenzen haben wir ebenfalls einige Seminare im
Programm.

Für die wichtige gesetzliche Aufgabe des Arbeits- und Gesundheitsschutzes gibt es spezielle
Angebote, z. B. „Gesunde Arbeit – gesunder Betrieb“, die für alle BR-Mitglieder empfohlen
werden.

Diese Seminarangebote findet Ihr im Kapitel „Aufbauseminare“.

Ihr seht als: es gibt viel zu tun auf dem Weg zum „Betriebsrats-Pokal“. Wir stehen Euch
dafür als Lotsen im Bildungsprozess unterstützend zur Seite. Sprecht uns an, wenn Ihr Fra-
gen habt, Unterstützung benötigt oder mal ein Problem mit dem Arbeitgeber wegen einer
Seminarteilnahme entsteht.

Unsere Ansprechpartner*innen und Kontaktdaten: siehe Seite 117.

Dies gilt für alle Gremien der Interessenvertretung: Betriebsratsmitglieder, Personalratsmit-

glieder im öffentlichen Dienst, Mitarbeitervertretungsmitglieder im kirchlichen Dienst,

Schwerbehindertenvertretungen, Jugend- und Auszubildendenvertretungen, Mitglieder in

Wirtschaftsausschüssen und Aufsichtsräten, …

Schulungsrecht = Schulungspflicht!

„Betriebsräte haben nicht nur ein Recht auf Schulung, sondern auch die Pflicht
dazu! Mit der Übernahme des Betriebsratsmandates übernehmen die BR-Mit-
glieder weitere Aufgaben, die sie statt der arbeitsvertraglich geschuldeten
Arbeitsleistung erfüllen müssen. Zur verantwortungsvollen Ausübung dieses
Mandates bedarf es spezieller Kenntnisse, insbesondere im Betriebsverfassungs-
und Arbeitsrecht. Jedes Betriebsratsmitglied hat sich auf sein Mandat umfassend
vorzubereiten. Daher ist es nicht nur berechtigt, sondern verpflichtet, sich durch
Seminarbesuche die erforderlichen Kenntnisse anzueignen.“ (BAG 6 ABR 70/82,
BAG 6 ABR 50/79)
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* Der Duden definiert den Begriff „erforderlich“ folgendermaßen: „Adjektiv – für einen bestimmten
Zweck unbedingt notwendig; unerlässlich“

Grundlagenseminare für gesetzliche Interessen-
vertretungen

Auf den folgenden Seiten (bis S. 30) findet Ihr unser Angebot an Grundlagense-
minaren für die verschiedenen gesetzlichen Interessenvertretungen. Es empfiehlt
sich, zunächst diese Seminare zu besuchen, bevor es dann an die Aufbausemin-
are (ab S. 33) geht. Die Teilnahme an diesen Seminaren ist für jedes Mitglied
der jeweiligen Interessenvertretung erforderlich* i. S. der jeweiligen gesetzli-
chen Vorschriften (z. B. § 37 (6) BetrVG, § 46 (6) BPersVG).
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Aller Anfang ist ... gar nicht so schwer
Betriebsverfassung: Einführung und Überblick (BR 1)

Um die Interessen der Arbeitnehmer/-innen konsequent und wirksam zu vertreten, muss
sich der Betriebsrat über seine Aufgaben und Pflichten im Klaren sein und die gesetzlichen
Möglichkeiten kennen und nutzen. Das passende Werkzeug hierzu ist das Betriebsverfas-
sungsgesetz (BetrVG): Es ist die wichtigste rechtliche Arbeitsgrundlage für den Betriebsrat
und bildet die Basis zur Bewältigung der vielen Aufgaben und Möglichkeiten.

In diesem Seminar können Sie anhand des praxisnahen Umgangs mit den Gesetzestexten
die wesentlichen Rechtsgrundlagen für Ihre Arbeit kennenlernen und zusätzlich Kenntnisse
und Fertigkeiten zur praktischen Umsetzung Ihrer Aufgaben und Vorhaben erwerben.
Schließlich müssen Sie die relevanten gesetzlichen Bestimmungen nicht nur kennen, son-
dern auch anwenden können, um die Interessen der Beschäftigten kompetent zu vertreten.
So lassen sich bestehende Probleme lösen und Arbeitsbedingungen mitgestalten.

Daher liegt ein besonderer Schwerpunkt des Seminars auf der Vermittlung des Betriebsver-
fassungsgesetzes und dessen Anwendung in Ihrer alltäglichen Arbeit als Betriebsratsmit-
glied. So finden Sie sich in Ihrer neuen Aufgabe garantiert schnell zurecht!

Die Seminarinhalte in Stichworten:

Worauf es ankommt: Aufgaben des Betriebsrats (§ 80 BetrVG)

Beschlussfassung und Geschäftsführung des Betriebsrats

Die Betriebsratstätigkeit: Die wichtigsten Gesetze und Kommentare

Der richtige Umgang mit Gesetzeskommentaren

Rangfolge und Struktur der Rechtsquellen

Tipps zur Informationsbeschaffung und Informationspolitik

Umfang der Beteiligungsrechte und mögliche Wege zu deren Durchsetzung

Seminarnummer Termin Freistellungsgrundlage
WA 01 190121 06 21.01.2019 - 25.01.2019 § 37 (6)
WA 01 190218 06 18.02.2019 - 22.02.2019
WA 01 190318 06 18.03.2019 - 22.03.2019
WA 01 190617 06 17.06.2019 - 21.06.2019
WA 01 190708 06 08.07.2019 - 12.07.2019
WA 01 190902 06 02.09.2019 - 06.09.2019
WA 01 191104 06 04.11.2019 - 08.11.2019
WA 01 191202 06 02.12.2019 - 06.12.2019
WA 01 200203 06 03.02.2020 - 07.02.2020
WA 01 200323 06 23.03.2020 - 27.03.2020

Vorkenntnisse
Die Grundqualifizierung sieht vor, dass zunächst dieses Seminar besucht werden sollte.
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Mensch geht vor!
Betriebsverfassung: Personelle Angelegenheiten (BR 2)

Das strikt praxisorientierte Seminar „Mensch geht vor!“ liefert Ihnen das nötige Grundwis-
sen, um bei personellen Angelegenheiten bestmöglich im Sinne der Belegschaft handeln zu
können.

Personelle Angelegenheiten – was so sachlich-nüchtern klingt, ist die allgemeine Bezeich-
nung für einen arbeitsrechtlichen Themenbereich, der oft im betrieblichen Alltag für die Be-
teiligten stark emotional aufgeladen ist. Einstellung, Versetzung, Eingruppierung oder Kün-
digung – es geht um Entscheidungen mit meist nachhaltigem Einfluss auf die Biografie der/
des einzelnen Beschäftigten.

In all diesen Fällen ist die gesetzliche Interessenvertretung gefordert, denn: keine Kündi-
gung und keine Einstellung ohne den Betriebsrat, keine Versetzung oder Eingruppierung
ohne seine Mitwirkung! Um einen möglichen Schaden von den Beschäftigten des Betriebs
abzuwenden, muss jedes Betriebsratsmitglied mit den grundlegenden Bestimmungen des
Betriebsverfassungsgesetzes vertraut sein.

Die Grundlagen dazu werden Ihnen in diesem Seminar kompakt und lebensnah vermittelt.

Die Seminarinhalte in Stichworten:

Recht so? Die Rechtsnormen bei personellen Angelegenheiten

Einstellung, Versetzung, Eingruppierung

Durchsetzungsmöglichkeiten des Betriebsrats

Kündigungen: Die Beteiligungsrechte des Betriebsrats

Die außerordentliche Kündigung in besonderen Fällen

Grundsätze der Personalplanung

Seminarnummer Termin Freistellungsgrundlage
WA 01 190114 06 14.01.2019 - 18.01.2019 § 37 (6)
WA 01 190211 06 11.02.2019 - 15.02.2019
WA 01 190311 06 11.03.2019 - 15.03.2019
WA 01 190401 06 01.04.2019 - 05.04.2019
WA 01 190513 16 13.05.2019 - 17.05.2019 UN
WA 01 190603 06 03.06.2019 - 07.06.2019
WA 01 190701 06 01.07.2019 - 05.07.2019
WA 01 190812 06 12.08.2019 - 16.08.2019
WA 01 190902 16 02.09.2019 - 06.09.2019 UN
WA 01 191007 06 07.10.2019 - 11.10.2019
WA 01 191111 06 11.11.2019 - 15.11.2019
WA 01 191209 06 09.12.2019 - 13.12.2019
WA 01 200120 06 20.01.2020 - 24.01.2020
WA 01 200217 06 17.02.2020 - 21.02.2020
WA 01 200309 06 09.03.2020 - 13.03.2020 UN = Seminarort Undeloh

Vorkenntnisse
Besuch des BR-Grundseminars
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Agieren statt reagieren
Betriebsverfassung: Soziale Angelegenheiten (BR 3)

Unser Seminar „Agieren statt reagieren“ vermittelt Ihnen grundlegende Kenntnisse über die
Mitbestimmungsrechte des Betriebsrats und zeigt Ihnen gleichzeitig problembezogen an-
hand praktischer Beispiele auf, wie der Betriebsrat seine Rechte im Betrieb optimal wahr-
nehmen und durchsetzen kann.

Der Betriebsrat kann in wichtigen sozialen Angelegenheiten, wie z. B. bei Regelungen zur
Arbeitszeit, zum Urlaubsplan, zum Arbeits- und Gesundheitsschutz oder zur betrieblichen
Lohngestaltung nicht nur reagieren, sondern selbst initiativ werden und zugunsten der Be-
schäftigten Betriebsvereinbarungen durchsetzen – notfalls sogar erzwingen.

Ihre Kompetenz in Richtung aktiver Mitbestimmung zu schulen, ist das Ziel dieses Seminars.
Dem intensiven Erfahrungsaustausch der Teilnehmenden wird dabei ein hoher Stellenwert
beigemessen.

Die Seminarinhalte in Stichworten:

Agieren statt reagieren: Initiativrechte des Betriebsrats

Wer darf was? Mitbestimmungsrechte und die Grenzen der Mitbestimmung

Hier sprechen Experten: Der Einsatz von Sachverständigen

Die Zielgerade: Abschluss von Betriebsvereinbarungen

Die Einigungsstelle: Wissenswertes über Zuständigkeit und Verfahren

Seminarnummer Termin Freistellungsgrundlage
WA 01 190204 06 04.02.2019 - 08.02.2019 § 37 (6)
WA 01 190304 06 04.03.2019 - 08.03.2019
WA 01 190401 07 01.04.2019 - 05.04.2019
WA 01 190513 06 13.05.2019 - 17.05.2019
WA 01 190617 07 17.06.2019 - 21.06.2019
WA 01 190701 16 01.07.2019 - 05.07.2019 UN
WA 01 190722 06 22.07.2019 - 26.07.2019
WA 01 190819 06 19.08.2019 - 23.08.2019
WA 01 190916 06 16.09.2019 - 20.09.2019
WA 01 191007 16 07.10.2019 - 11.10.2019 UN
WA 01 191021 06 21.10.2019 - 25.10.2019
WA 01 191118 06 18.11.2019 - 22.11.2019
WA 01 200127 06 27.01.2020 - 31.01.2020
WA 01 200302 06 02.03.2020 - 06.03.2020 UN = Seminarort Undeloh

Vorkenntnisse
Besuch des BR-Grundseminars
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Beständig ist allein der Wandel!
Betriebsverfassung: Wirtschaftliche Angelegenheiten (BR 4)

Wirtschaftliche Angelegenheiten haben oft mit sich verändernden Rahmenbedingungen zu
tun oder bedeuten sogar den radikalen Umbau eines Betriebs oder Unternehmens: Arbeits-
prozesse werden grundlegend geändert, Teilbereiche geschlossen, Abteilungen umstruktu-
riert oder ausgelagert. Häufig sind Arbeitsplätze gefährdet, fast immer verändern sich Ar-
beitsinhalte und -bedingungen. Zugleich werden neue Qualifikationen zwingend erforder-
lich.

Diese Veränderungen sind oft schleichend, kaum zu bemerken, aber dennoch tiefgreifend
und wirkungsvoll. Manchmal erscheinen sie auch in Form einer aufsehenerregenden Akti-
on. Im Kern stellen sie immer eine Herausforderung für Betriebsrat und Belegschaft dar.

Im Seminar erfahren Sie anhand konkreter Fallbeispiele, wie Sie als Betriebsrat derartige
Prozesse frühzeitig erkennen und somit wirtschaftliche Angelegenheiten erheblich beein-
flussen können. Neben der Kenntnis rechtlicher Bestimmungen bekommen Sie auch das
nötige Rüstzeug in Fragen der richtigen Strategie, um elementare Forderungen erfolgreich
durchzusetzen.

Die Seminarinhalte in Stichworten:

Was geht da vor? Frühzeitiges Erkennen betrieblicher Veränderungen

Wer weiß was? Informationsrechte des Betriebsrats, Informationspflichten des Arbeitgebers

Geht das? Bewertung betrieblicher Veränderungen und ihrer Konsequenzen

Nicht ohne uns! Beteiligung des Betriebsrats an betrieblichen Veränderungsprozessen

Gemeinsam stark: Zusammenarbeit zwischen Belegschaft und Betriebsrat

Was wir wollen: Entwicklung und Durchsetzung von Forderungen

Seminarnummer Termin Freistellungsgrundlage
WA 01 190225 06 25.02.2019 - 01.03.2019 § 37 (6)
WA 01 190318 07 18.03.2019 - 22.03.2019
WA 01 190520 06 20.05.2019 - 24.05.2019
WA 01 190826 06 26.08.2019 - 30.08.2019
WA 01 190923 06 23.09.2019 - 27.09.2019
WA 01 191014 16 14.10.2019 - 18.10.2019 UN
WA 01 191125 06 25.11.2019 - 29.11.2019
WA 01 200224 06 24.02.2020 - 28.02.2020 UN = Seminarort Undeloh

Vorkenntnisse
Besuch des BR-Grundseminars; vorheriger Besuch der BR-Grundseminare 2 und 3 empfohlen
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BPersVG:
Einstieg leicht gemacht – Einführung und Überblick (PR 1)

Gratulation! Sie sind in den Personalrat gewählt worden. Nun stellen sich die Fragen: Was
kann und darf ein Personalrat? Was genau sind Ihre Rechte und Pflichten?

Dieses Seminar vermittelt Ihnen in Verbindung mit dem Seminar „BPersVG: Mitbestimmen -
mitgestalten – durchsetzen“ die erforderlichen Kenntnisse des Bundespersonalvertretungs-
rechts.

Das Bundespersonalvertretungsgesetz (BPersVG) ist die rechtliche Grundlage für das Han-
deln der Personalräte. Um seine Ziele effektiv verfolgen und die Interessen der Beschäftig-
ten der Dienststelle wirksam vertreten zu können, muss der Personalrat unbedingt die ge-
setzlichen Möglichkeiten und Vorschriften kennen und nutzen. Die Teilnahme an diesem
Seminar bringt Sie auf den neuesten Stand der Gesetzgebung und vermittelt Ihnen so mehr
Sicherheit für Ihren zukünftigen Aufgabenbereich.

Die Seminarinhalte in Stichworten:

Wer sind wir? Rolle und Selbstverständnis des Personalrats

Wo steht das? Rangfolge und Struktur der Rechtsquellen

Was tun wir? Die Aufgaben des Personalrats

Die Zusammenarbeit mit der Dienststelle

Informationsbeschaffung und Informationspolitik

Rechtliche Handlungsmöglichkeiten

Seminarnummer Termin Freistellungsgrundlage
WA 01 190107 02 07.01.2019 - 11.01.2019 § 46 (6)
WA 01 190325 01 25.03.2019 - 29.03.2019
WA 01 191014 01 14.10.2019 - 18.10.2019
WA 01 200106 02 06.01.2020 - 10.01.2020
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BPersVG:
Mitbestimmen – mitgestalten - durchsetzen
Beteiligungsrechte und Mitwirkungsmöglichkeiten (PR 2)

Aufbauend auf „BPersVG: Einstieg leicht gemacht“ werden Ihnen in diesem Seminar weite-
re grundlegende Kenntnisse vermittelt, die Personalratsmitglieder benötigen, um die Inter-
essen der Beschäftigten in personellen und sozialen Angelegenheiten wirksam vertreten zu
können.

Die Seminarinhalte in Stichworten:

So geht‘s: Formen und Verfahren der Mitbestimmung und Mitwirkung
Nur mit uns! Beteiligungsrechte bei personellen und sozialen Angelegenheiten
Interne Hierarchien: Die Stufenvertretung
Agieren statt reagieren: Initiativrechte – Einigungsstelle – Verfahrensrecht
Schriftlich festhalten: Dienstvereinbarungen zwischen Personalrat und
Dienststellenleitung

Seminarnummer Termin Freistellungsgrundlage
WA 01 190211 02 11.02.2019 - 15.02.2019 § 46 (6)
WA 01 190819 01 19.08.2019 - 23.08.2019
WA 01 200210 02 10.02.2020 - 14.02.2020

Vorkenntnisse
Besuch des PR-Grundseminars

BPersVG:
Organisieren – informieren – (ver-)handeln
Betriebliche Prozesse mitgestalten (PR 3)

Auch Bereiche des öffentlichen Dienstes sind zunehmend von komplexen Entwicklungen
und Reorganisationsprozessen betroffen. Sie werden häufig unter Begleitung externer Bera-
ter/-innen implementiert. Nicht selten werden die Personalräte dabei ausgegrenzt oder nur
mit unklarer Rolle und Aufgabe an Gesprächen, Workshops und Zirkeln beteiligt.

Diese Prozesse verändern und erweitern die Anforderungen an Ihre Personalratsarbeit. Die
rechtliche Beurteilung von Situationen mit den entsprechenden Beteiligungsinstrumenten
reicht für diese Veränderungsprozesse immer weniger aus. Hier ist Ihre Prozesskompetenz
gefordert: Die Fähigkeit zur Situationsanalyse, der Umgang mit Informationen, Beteiligung
und Austausch mit den Beschäftigten, die Entwicklung von Zielen und Strategien und de-
ren konkrete Umsetzung. Die dazu nötige professionelle, effiziente und zielorientierte Or-
ganisation der Personalratsarbeit wird in diesem Seminar behandelt und Sie lernen die
bisweilen kreative Entwicklung und Nutzung von Handlungsinstrumenten kennen.

Seminarnummer Termin Freistellungsgrundlage
WA 01 190311 01 11.03.2019 - 15.03.2019 § 46 (6)
WA 01 191125 01 25.11.2019 - 29.11.2019
WA 01 200309 01 09.03.2020 - 13.03.2020

Vorkenntnisse
Besuch der PR-Grundseminare
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Grundqualifizierung für Schwerbehindertenvertretungen – SBV 1
Einführung in die Aufgaben, Rechte und Pflichten

In diesem Seminar werden den Schwerbehindertenvertretungen sowie Mitgliedern von Betriebs-
und Personalräten Kenntnisse vermittelt, die sie für ihre Arbeit in der Interessenvertretung benö-
tigen. Nach Klärung einiger Grundbegriffe geht es vor allem darum, sich mit den Aufgaben,
Rechten und Pflichten der Schwerbehindertenvertretung vertraut zu machen.

Die Seminarinhalte in Stichworten:

Die geschichtliche Entwicklung bis zum SGB IX
Behinderung – Fakten, Zahlen und Begrifflichkeiten
Aufgaben und Rechte der Schwerbehindertenvertretung
Inner- und außerbetriebliche Zusammenarbeit
Pflichten des Arbeitgebers
Anregungen für die praktische Arbeit und Umsetzungsmöglichkeiten in die betriebliche
Praxis

Einblick in Maßnahmen zur Beschäftigungsförderung und -sicherung

Seminarnummer Termin Freistellungsgrundlage
WA 01 190114 05 14.01.2019 - 18.01.2019 § 37 (6), § 46 (6), LPersVG,
WA 01 190318 04 18.03.2019 - 22.03.2019 §§ 19/30 MVG o.v.R.
WA 01 190624 04 24.06.2019 - 28.06.2019
WA 01 191111 04 11.11.2019 - 15.11.2019
WA 01 200127 05 27.01.2020 - 31.01.2020

Grundqualifizierung für Schwerbehindertenvertretungen – SBV 2
Maßnahmen zur Beschäftigungssicherung und Arbeits-
platzgestaltung

Die Veränderungen in der Arbeitswelt machen es notwendig, sich eingehend mit dem The-
ma der Beschäftigungsförderung und -sicherung zu beschäftigen. Das gilt zwar generell,
aber natürlich ganz besonders für schwerbehinderte Menschen.

In diesem zweiten Grundlagenseminar können Sie sich mit den Handlungsmöglichkeiten
der Schwerbehindertenvertretung vertraut machen und lernen, wie Sie mit den vielfältigen
Gestaltungsmitteln offensiv umgehen können, um die Beschäftigung schwerbehinderter
Menschen in Betrieb und Dienststelle zu fördern und zu sichern.

Die Seminarinhalte in Stichworten:

Situation schwerbehinderter Menschen in der Arbeitswelt
Maßnahmen zur Sicherung des Arbeitsplatzes
Beschäftigungs- und Prüfpflicht des Arbeitgebers
Behindertengerechte Arbeitsplatzgestaltung, Maßnahmen, Hilfen und Leistungen
Vom Einzelfallmanagement zur Integrationsvereinbarung

Seminarnummer Termin Freistellungsgrundlage
WA 01 190304 05 04.03.2019 - 08.03.2019 § 37 (6), § 46 (6), LPersVG
WA 01 190520 05 20.05.2019 - 24.05.2019
WA 01 190826 04 26.08.2019 - 30.08.2019
WA 01 200217 05 17.02.2020 - 21.02.2020

Vorkenntnisse
Besuch des SBV-Grundseminars
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Auffrischung für erfahrene SBV-Mitglieder
Gesetzesänderungen, Rechtsprechung, Umsetzung

Mit diesem Seminar können Sie Ihr Wissen aktualisieren und auffrischen. Das Schwerbehin-
dertenrecht wird auf dem neuesten Stand behandelt (insbesondere bezüglich der Novellen
des Bundesteilhabegesetzes und des SGB IX), außerdem werden wichtige neuere Gerichts-
entscheidungen dargestellt. Welche Schlussfolgerungen sich daraus für die SBV-Praxis erge-
ben, wird eingehend besprochen.

Das Seminar hilft Ihnen, die Interessen von Menschen mit Behinderung möglichst rechtssi-
cher zu vertreten. Es gibt Ihnen mehr Sicherheit, z. B. bei der Beratung von Kolleginnen
und Kollegen, bei der Beteiligung in Einstellungsverfahren, bei Verhandlungen mit dem Ar-
beitgeber u.v.a.m.

Die Seminarinhalte in Stichworten:

Auffrischung von Rechtsgrundlagen der SBV: Kernaufgaben, Rechte, Befugnisse, Infor-
mations- und Beteiligungsrechte

Novellierungen im Schwerbehindertenrecht (BTHG/SGB IX etc.) und ausgewählten ande-
ren Rechtsgebieten

Neuere Rechtsprechung, die für die Schwerbehindertenvertretung von Bedeutung ist

Einstellung, Versetzung, Übertragung anderer Tätigkeiten, Beförderung, Kündigung, Be-
triebsänderung

Gleichstellungsverfahren

Überblick: Inklusionsvereinbarung, Betriebliches Eingliederungsmanagement, Barriere-
freiheit, Gleichbehandlung (AGG)

Seminarnummer Termin Freistellungsgrundlage
WA 01 190506 04 06.05.2019 - 10.05.2019 § 37 (6), § 46 (6), LPersVG

Vorkenntnisse
Gute Grundkenntnisse im Schwerbehindertenrecht
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Einführung in das Arbeitsrecht 1
Begründung des Arbeitsverhältnisses

Gesetzliche Interessenvertretungen sind in ihrem Arbeitsalltag mit einer Vielzahl juristischer
Probleme und Aufgabenstellungen konfrontiert. Die Arbeit in einer gesetzlichen Interessen-
vertretung erfordert deshalb grundlegende Kenntnisse über die Inhalte der einschlägigen
Gesetze und der dazu ergangenen Rechtsprechung sowie über den Umgang damit. Bei der
Vielzahl der Gesetze ist es jedoch oft schwer, sich zurechtzufinden und den Überblick zu
behalten.

In Teil 1 dieser Seminarreihe wird zunächst das Basiswissen über die Strukturen des viel-
schichtigen Arbeitsrechtssystems vermittelt, und es werden arbeitsrechtliche Grundbegriffe
geklärt. Im Anschluss werden die rechtlichen Probleme, die sich im Zusammenhang mit der
Anbahnung, der Begründung sowie dem Bestand eines Arbeitsverhältnisses (Rechte und
Pflichten) ergeben können, besprochen.

Darüber hinaus werden die jeweiligen Beteiligungsrechte der gesetzlichen Interessenvertre-
tung dargestellt.

Die Seminarinhalte in Stichworten:

Rechtsquellen des Arbeitsrechts, Geschichte und Aufbau des Arbeitsrechtssystems

Wesen und Funktion des Arbeitsrechts, Grundbegriffe, Rechtsquellen

Abgrenzung zwischen individuellem und kollektivem Arbeitsrecht

Begründung des Arbeitsverhältnisses

Inhalte des Arbeitsvertrags

Rechte und Pflichten aus dem Arbeitsvertrag

Weisungsrecht des Arbeitgebers

Praxisfälle aus der aktuellen Rechtsprechung

Seminarnummer Termin Freistellungsgrundlage
WA 01 190121 04 21.01.2019 - 25.01.2019 § 37 (6), § 46 (6), LPersVG
WA 01 190225 03 25.02.2019 - 01.03.2019
WA 01 190408 03 08.04.2019 - 12.04.2019 UN
WA 01 190513 03 13.05.2019 - 17.05.2019
WA 01 190708 03 08.07.2019 - 12.07.2019
WA 01 190909 03 09.09.2019 - 13.09.2019
WA 01 191021 03 21.10.2019 - 25.10.2019
WA 01 191125 03 25.11.2019 - 29.11.2019
WA 01 200127 03 27.01.2020 - 31.01.2020
WA 01 200323 03 23.03.2020 - 27.03.2020 UN = Seminarort Undeloh
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Einführung in das Arbeitsrecht 2
Inhalt des Arbeitsverhältnisses

Es existiert eine schon fast unüberschaubare Zahl von Gesetzen, die Mindeststandards für
Arbeitsverträge festlegen. Außerdem sind viele arbeitsrechtliche Grundsätze durch die
Rechtsprechung entwickelt worden (Richterrecht).

Dieses Seminar gibt insbesondere einen Überblick über die bestehenden Schutzgesetze,
über die Grundsätze der Arbeitnehmerhaftung und die Ansprüche der Beschäftigten aus
dem Teilzeit- und Befristungsgesetz. Die Schutznormen für die Beschäftigten und die jewei-
ligen Rechte aus den Gesetzen werden unter Berücksichtigung und im Zusammenhang mit
den Beteiligungsrechten der gesetzlichen Interessenvertretung erläutert.

Behandelt werden u. a. folgende Themen:

Mindeststandards, die ein Arbeitsvertrag erfüllen muss (AGB-Kontrolle,
Verhältnis zum Tarifvertrag)

Vergütung und Gratifikation

Überblick über die wichtigsten Schutzgesetze

Grundsätze der Arbeitnehmerhaftung

Bezahlte und unbezahlte Freistellungsansprüche im Arbeitsverhältnis
Tarifvertragliche Ansprüche können aufgrund der Vielzahl von Tarifverträgen nur
exemplarisch erläutert werden. Dies gilt auch für bestehende betriebliche Regelungen.
Schwerpunkte des Seminars bilden die gesetzlichen Grundlagen zum Inhalt des
Arbeitsverhältnisses.

Seminarnummer Termin Freistellungsgrundlage
WA 01 190121 03 21.01.2019 - 25.01.2019 § 37 (6), § 46 (6), LPersVG
WA 01 190311 03 11.03.2019 - 15.03.2019
WA 01 190520 03 20.05.2019 - 24.05.2019
WA 01 190624 03 24.06.2019 - 28.06.2019 UN
WA 01 190909 13 09.09.2019 - 13.09.2019
WA 01 191104 03 04.11.2019 - 08.11.2019
WA 01 200217 03 17.02.2020 - 21.02.2020
WA 01 200330 03 30.03.2020 - 03.04.2020 UN = Seminarort Undeloh

Vorkenntnisse
Besuch des Grundseminars „Einführung in das Arbeitsrecht 1“
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Einführung in das Arbeitsrecht 3
Beendigung und Abwicklung des Arbeitsverhältnisses

Egal auf welche Art ein Arbeitsverhältnis beendet wird: In allen Fällen ist die Interessenver-
tretung aufgefordert, darauf zu achten, dass alles mit rechten Dingen zugeht. Zumeist exis-
tieren echte Mitbestimmungsrechte bei der Beendigung des Arbeitsverhältnisses nicht.
Gegebenenfalls müssen den betroffenen Kolleginnen und Kollegen daher individuelle Reak-
tionsmöglichkeiten aufgezeigt werden.

Wie das funktionieren kann, wird in diesem Seminar vermittelt. Dazu werden ergänzend
Grundzüge des Verfahrens vor dem Arbeitsgericht erarbeitet, die praktisch durch den Be-
such eines Verhandlungstags bei einem Arbeitsgericht abgerundet werden.

Die Seminarinhalte in Stichworten:

Überblick über die rechtlichen Möglichkeiten der Beendigung des Arbeitsverhältnisses

Aufhebungsvertrag

Ordentliche Kündigung

Außerordentliche Kündigung

Besonderer Kündigungsschutz

Befristung von Arbeitsverhältnissen

Pflichten des Arbeitgebers bei der Abwicklung des Arbeitsverhältnisses

Beteiligung der gesetzlichen Interessenvertretung
Tarifvertragliche Ansprüche können aufgrund der Vielzahl von Tarifverträgen nur exempla-
risch erläutert werden. Dies gilt auch für bestehende betriebliche Regelungen. Schwerpunk-
te des Seminars bilden die gesetzlichen Grundlagen zur Beendigung des Arbeitsverhältnisses.

Seminarnummer Termin Freistellungsgrundlage
WA 01 190204 03 04.02.2019 - 08.02.2019 § 37 (6), § 46 (6), LPersVG
WA 01 190325 03 25.03.2019 - 29.03.2019
WA 01 190603 03 03.06.2019 - 07.06.2019
WA 01 190909 04 09.09.2019 - 13.09.2019
WA 01 191118 03 18.11.2019 - 22.11.2019
WA 01 200210 03 10.02.2020 - 14.02.2020
WA 01 200420 03 20.04.2020 - 24.04.2020

Vorkenntnisse
Besuch des Grundseminars „Einführung in das Arbeitsrecht 1“.
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Arbeitsrecht des öffentlichen Dienstes
Das Arbeitsrecht für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes ist sehr stark von Tarifver-
trägen (insbesondere vom TVöD) geprägt. In diesem Seminar lernen Sie die Aspekte des Ar-
beitsrechts kennen, die nicht in den Tarifverträgen geregelt sind und trotzdem eine große
Bedeutung für eine erfolgreiche Arbeit in der Interessenvertretung haben. In kompakter
Form werden die Grundzüge des individuellen Arbeitsrechts dargestellt.

Die Seminarinhalte in Stichworten:

Grundbegriffe und Rechtsquellen des Arbeitsrechts

Überblick: Allgemeine gesetzliche Grundlagen zum individuellen Arbeitsrecht

Probleme bei der Begründung des Arbeitsverhältnisses

Darstellung gesetzlicher Grundlagen zu den Inhalten des Arbeitsverhältnisses

Überblick: Beendigung des Arbeitsverhältnisses (Befristung, Kündigung, Aufhebungsvertrag)

Recht bekommen: Arbeitsgericht und Grundzüge des Verfahrensrechts

Seminarnummer Termin Freistellungsgrundlage
WA 01 190218 01 18.02.2019 - 22.02.2019 § 37 (6), § 46 (6), LPersVG
WA 01 190909 14 09.09.2019 - 13.09.2019

Hinweis
Aufbauend auf diesem Seminar kann die dreiteilige Seminarreihe zum Arbeitsrecht besucht
werden. Diese Seminare vermitteln insbesondere zu den gesetzlichen Grundlagen des individu-
ellen Arbeitsrechts vertiefende Kenntnisse. Da neben den Gesetzen zum Arbeitsrecht die Tarif-
verträge die wichtigsten Arbeitsgrundlagen der gesetzlichen Interessenvertretung sind, werden
darüber hinaus noch Spezialseminare zum TVöD angeboten, z. B. „TVöD-Grundlagen: Einfüh-
rung und Überblick“.

Grundlagenseminar zum Sozialrecht für die gesetzliche
Interessenvertretung

Angefangen von der Mitbestimmung bei der Einstellung bis hin zur Beendigung des
Arbeitsverhältnisses – überall bestehen Schnittstellen zwischen Arbeits- und Sozialrecht.
Damit Sie sicher in den unterschiedlichen Rechtsgebieten agieren können, bietet Ihnen dieses
Seminar einen grundlegenden Einstieg in die Hauptaspekte des Sozialrechts und deren Um-
setzung in die Interessenvertretungsarbeit. Folgende Themen werden im Seminar behandelt:

Grundlagen der sozialen Sicherung, Regelungsschwerpunkte und Aufbau
Stellung des Sozialrechts im Rechtssystem
Beendigung des Arbeitsverhältnisses und die sozialrechtlichen Folgen
Beschäftigungssichernde Regelungen und soziale Folgen, z. B. Kurzarbeit,
Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaften

Sozialrechtliche Aspekte bei Leiharbeit, Minijobs und Befristungen
Sozialrecht und Möglichkeiten der Beteiligung, Mitwirkung und Mitbestimmung der
gesetzlichen Interessenvertretung

Seminarnummer Termin Freistellungsgrundlage
WA 01 190401 03 01.04.2019 - 05.04.2019 § 37 (6), § 46 (6), LPersVG,

§§ 19/30 MVG o.v.R.
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Wirtschaftsausschuss 1
Grundlagen der Wirtschaftsausschussarbeit –
Organisation der wirtschaftlichen Mitwirkung

Der Wirtschaftsausschuss (WA) ist das gesetzliche Instrument der Interessenvertretung zur
Mitwirkung bei wirtschaftlichen Angelegenheiten.

In diesem Seminar werden neben der Darstellung der gesetzlichen Rechte und Pflichten des
Wirtschaftsausschusses typische Probleme der Wirtschaftsausschusstätigkeit bearbeitet. Sie
lernen die Planung und Organisation der Arbeit des Wirtschaftsausschusses praxisorientiert
kennen. Ausgewälte betriebswirtschaftliche Fachbegriffe und ihre Bedeutung für die Inter-
essenvertretung der Beschäftigten werden Ihnen erläutert.

Sie setzen sich im Seminar mit der Struktur und den Inhalten des Jahresabschlusses und
seiner Hauptbestandteile, der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung (GuV),
auseinander. Dabei wird die strategische Bedeutung des Wirtschaftsausschusses für die
Arbeit der Interessenvertretung behandelt und diskutiert.

Die Seminarinhalte in Stichworten:

Rechtliche Grundlagen der Arbeit des Wirtschaftsausschusses (§§ 106 ff. BetrVG)

Planung und Organisation der Arbeit des Wirtschaftsausschusses

Informationsrechte und -pflichten in wirtschaftlichen Angelegenheiten

Durchsetzung der Informations- und Beratungsrechte

Unternehmensplanung und -steuerung

Überblick über die Struktur des Jahresabschlusses

Seminarnummer Termin Freistellungsgrundlage
WA 01 190325 08 25.03.2019 - 29.03.2019 § 37 (6)
WA 01 190617 04 17.06.2019 - 21.06.2019

Vorkenntnisse
Besuch des BR-Grundseminars
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Gesunde Arbeit – gesunder Betrieb
Grundlagen zum Arbeits- und Gesundheitsschutz für
gesetzliche Interessenvertretungen

Der Arbeits- und Gesundheitsschutz zählt zu den zentralen Handlungsfeldern der gesetzli-
chen Interessenvertretung.

In diesem Seminar können Sie Ihre Rolle und Handlungsmöglichkeiten als Mitglied einer ge-
setzlichen Interessenvertretung herausarbeiten, auch vor dem Hintergrund steigender Belas-
tungen der Beschäftigten. Dazu werden betriebliche Beispiele von „gesunder Arbeit“ darge-
stellt und Lösungswege für konkrete betriebliche Gesundheitsprobleme mit Ihnen gemein-
sam entwickelt.

Die Seminarinhalte in Stichworten:

Aufgaben, Rechte und Handlungsmöglichkeiten von Betriebsrat, Personalrat, MAV, SBV,
Arbeitsschutzausschuss

Arbeit – Gesundheit – Krankheit: Zusammenhänge und Trends

Maßnahmen zum Arbeits- und Gesundheitsschutz

Das Arbeitsschutzsystem

Gefährdungsbeurteilung nach § 5 ArbSchG

Elemente eines betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM)

Systematisches Vorgehen und Praxisbeispiele

Seminarnummer Termin Freistellungsgrundlage
WA 01 190211 05 11.02.2019 - 15.02.2019 § 37 (6), § 46 (6), LPersVG,
WA 01 191007 05 07.10.2019 - 11.10.2019 §§ 19/30 MVG o.v.R.
WA 01 200210 05 10.02.2020 - 14.02.2020

Vorkenntnisse
Besuch des BR-/PR-/SBV-Grundseminars
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TVöD-Grundlagen:
Einführung und Überblick

Der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) ist die wichtigste Rechtsquelle für die Ar-
beitsverhältnisse bei Bund, Gemeinden und weiteren TVöD-Anwendern. Eine Reihe von ta-
riflichen Öffnungsklauseln erfordert umfangreiche Gestaltungs- und Überwachungsaufga-
ben für Personal- und Betriebsräte. Das setzt die gründliche Kenntnis dieses Tarifvertrags vo-
raus.

Das Seminar bietet Ihnen neben einem allgemeinen Überblick eine umfassende Erläuterung
und Auseinandersetzung mit den Zielen und Grundbegriffen des TVöD in seinem Allgemei-
nen Teil. Dabei werden alle Themenbereiche bearbeitet.

Die Seminarinhalte in Stichworten:

Stellung des TVöD im Rechtssystem

Überblick über den Aufbau und die Inhalte des Tarifvertrags

Darstellung der Regelungen aus den Abschnitten des TVöD

Aktuelle Rechtsprechung zum TVöD und Praxisfälle

Umsetzung tariflicher Regelungen im Betrieb/in der Dienststelle

Seminarnummer Termin Freistellungsgrundlage
WA 01 190107 01 07.01.2019 - 11.01.2019 § 37 (6), § 46 (6), LPersVG
WA 01 190617 02 17.06.2019 - 21.06.2019
WA 01 191007 01 07.10.2019 - 11.10.2019
WA 01 200106 01 06.01.2020 - 10.01.2020

Hinweis
Für Vertiefungen – z. B. zu den Themen Arbeitszeit und leistungsorientierte Bezahlung –
verweisen wir auf die entsprechenden Aufbau- und Spezialangebote.

TV-L-Grundlagen:
Einführung und Überblick

Der Tarifvertrag für den Öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) ist die wichtigste Rechtsquelle
für die Arbeitsverhältnisse der Beschäftigten bei den meisten Ländern (TdL) und weiteren
TV-L-Anwendern. Teilweise wird er durch landesbezirkliche Regelungen ergänzt. Eine Reihe
von tariflichen Pffnungsklauseln führt dazu, dass Personal- und Betriebsräte umfangreiche
Gestaltungs- und Überwachungsaufgaben wahrnehmen müssen. Das setzt die gründliche
Kenntnis eben dieses Tarifvertrags voraus.

Das Seminar bietet neben einem allgemeinen Überblick eine umfassende Erläuterung und
Auseinandersetzung mit den Zielen und Grundbegriffen des TV-L in seinem Allgemeinen
Teil. Dabei werden alle Themenbereiche bearbeitet. Für Vertiefungen verweisen wir auf die
entsprechenden Aufbau- und Spezialangebote.

Seminarnummer Termin Freistellungsgrundlage
WA 01 190225 01 25.02.2019 - 01.03.2019 § 37 (6), § 46 (6), LPersVG
WA 01 200224 01 24.02.2020 - 28.02.2020
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Aufbauseminare für gesetzliche Interessen-
vertretungen

Auf den folgenden Seiten (bis S. 90) findet Ihr unser Angebot an Aufbausemi-
naren für die verschiedenen gesetzlichen Interessenvertretungen. Die Teilnahme
ist erforderlich, wenn sich betriebliche Probleme stellen (werden), die in diesen
Seminaren behandelt werden, unter Umständen auch nur für bestimmte Mit-
glieder des Gremiums, die innerhalb der Interessenvertretung besondere Aufga-
ben wahrzunehmen haben. Eine vorherige Teilnahme an den Grundlagensemi-
naren ist sinnvoll, aber nicht in jedem Fall erforderlich. In Zweifelsfällen helfen
wir gerne weiter – Anruf genügt!

A
u

fb
a

u
se

m
in

a
re



33

Arbeiten 4.0 – gute digitale Arbeit gestalten
Grundlagenseminar

Gerade die Dienstleistungsbranchen sind vom digitalen Wandel besonders betroffen.
Ca. 90 Prozent der Arbeitsplätze in den Medien, 80 Prozent in der Energiebranche und
70 Prozent im Handel sind bereits digital ausgestattet. Und der Trend beschleunigt sich: ob
selbstfahrende Fahrzeuge, Selbstbedienungkassen im Handel oder „Fintech Finance“ in der
Finanzdienstleistungsbranche – es gilt, als gesetzliche Interessenvertretung auf die Verände-
rungen vorbereitet zu sein und in die Prozesse einzugreifen. Dieses Seminar gibt nicht nur
einen Überblick über die Trends, sondern benennt grundlegende Gestaltungsfelder und
Regelungsbedarfe für die Interessenvertretung.

Die Seminarinhalte in Stichworten:

Begriffsklärungen, Trends und Szenarien der Digitalisierung (u. a. Gute digitale Arbeit)

Überblick über die arbeitspolitischen Handlungsfelder (z. B. Dialogprozess „Arbeiten
4.0“ des BMAS mit dem Grün-/Weißbuch und Werkheft 01 zur Digitalisierung der
Arbeitswelt)

Gestaltung der Arbeitswelt (u. a. Beschäftigung, Arbeitsformen und -verhältnisse,
Qualifizierung, Arbeits- und Gesundheitsschutz)

„Arbeiten 4.0“: Mitbestimmung und Mitgestaltung der gesetzlichen Interessenvertre-
tung (u. a. rechtliche Grundlagen, aktuelle Rechtsprechung, Regelungsbeispiele, Not-
wendigkeit einer erweiterten Mitbestimmung, Beteiligung der Beschäftigten)

Seminarnummer Termin Freistellungsgrundlage
WA 01 190814 06 14.08.2019 - 16.08.2019 § 37 (6), § 46 (6), LPersVG,

§§ 19/30 MVG o.v.R.
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Grundlagen des Arbeitnehmerdatenschutzes:
Beteiligungsrechte und Handlungsmöglichkeiten der
gesetzlichen Interessenvertretung

Die moderne Daten- und Informationstechnologie und die Digitalisierung der Arbeitswelt
bieten ungeahnte Möglichkeiten für einen Informationsaustausch in „Echtzeit“, schnelle
Datenerhebung und Datenspeicherung, Verhaltens- und Leistungskontrollen, Feststellung
des Aufenthaltsortes der Beschäftigten und vieles mehr. Technisch ist dabei (fast) alles mög-
lich - doch wo liegen die rechtlichen und aus Sicht der gesetzlichen Interessenvertretung
betriebspolitischen Grenzen der Zulässigkeit der Nutzung von personenbezogenen Daten?

Den Datenschutz im Betrieb/in der Dienststelle zugunsten der Beschäftigten zu gestalten
und umzusetzen, ist zu einer wichtigen Aufgabe der gesetzlichen Interessenvertretung ge-
worden. Das Seminar stellt die rechtlichen Grundlagen des Arbeitnehmerdatenschutzes vor
und zeigt u. a. Möglichkeiten und Instrumente der Umsetzung eines an den Bedürfnissen
der Beschäftigten orientierten Datenschutzsystems auf.

Die Seminarinhalte in Stichworten:

Überblick über die rechtlichen Rahmenbedingungen und aktuelle Entwicklungen des
Datenschutzes: EU-Datenschutz-Grundverordnung, Bundes-/Landesdatenschutzgesetze

Anwendungsbeispiele von technischen Einrichtungen und IT-Systemen zur automatisier-
ten Datenverarbeitung

Zulässigkeit und Grenzen einer Verhaltens- und Leistungskontrolle von Beschäftigten
(z. B. bei Personalinformationssystemen und Videoüberwachung)

Formen und Einsatz moderner Informations- und Kommunikationstechnik

Darstellung der Beteiligungs- und Mitbestimmungsrechte der gesetzlichen Interessen-
vertretung

Erarbeitung von Eckpunkten einer Rahmenbetriebs-/Dienstvereinbarung zum Daten-
schutz zum Einsatz von IuK-Technik

Seminarnummer Termin Freistellungsgrundlage
WA 01 191118 04 18.11.2019 - 22.11.2019 § 37 (6), § 46 (6), LPersVG

Vorkenntnisse
Besuch des BR-/PR-Grundseminars
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Die neue EU-Datenschutz-Grundverordnung und die
Novellierung des Bundesdatenschutzgesetzes (intensiv)

Bedeutung für die Arbeit der gesetzlichen Interessen-
vertretung

Die EU-Datenschutz-Grundverordnung (EU-DSGVO) ist 2016 durch das EU-Parlament be-
schlossen worden und in Kraft getreten. Die Verordnung ist für die Mitgliedstaaten ver-
bindlich und gilt ab dem 25. Mai 2018 unmittelbar, d. h. bis dahin sollten die betrieblichen
Anpassungsprozesse zur EU-DSGVO abgeschlossen sein.

Die EU-DSGVO regelt u. a. die Verarbeitung von personenbezogenen Daten durch private
Unternehmen und öffentliche Stellen innerhalb der Europäischen Union. Mit ihrem Inkraft-
treten ersetzt sie künftig das Bundesdatenschutzgesetz in weiten Teilen bzw. dieses gilt nur
noch dort, wo die EU-DSGVO dies durch Öffnungsklauseln zulässt.

Die Änderungen wirken sich auf die Rechte der Beschäftigten zum Datenschutz und somit
auch erheblich auf die Arbeit der gesetzlichen Interessenvertretung aus. Was bedeutet das
nun für deren Arbeit?

Die Seminarinhalte in Stichworten:

Auswirkungen der EU-DSGVO auf nationale Regelungen (Bundesdatenschutzgesetz,
Telekommunikationsgesetz usw.) und auf kollektivrechtliche Regelungen (z. B. Tarifver-
träge)

Ziele, Grundsätze und Anwendungsbereiche der EU-DSGVO

Überblick: Regelungsinhalte der EU-DSGVO, Begriffsklärungen (z. B. personenbezogene
Daten, Datensparsamkeit, Datensicherheit, Privacy by Design, Privacy by Default, Daten-
schutz-Folgeabschätzung usw.)

Pflichten des Arbeitgebers beim Arbeitnehmerdatenschutz, Anforderungen der EU-DS-
GVO an die betrieblichen Regelungen

Umfang der Überprüfung von bisherigen datenschutzrechtlichen Einwilligungserklärun-
gen und bestehenden Betriebs-/Dienstvereinbarungen

Beteiligungsrechte der gesetzlichen Interessenvertretung

Erarbeiten einer Mustervereinbarung zum Datenschutz unter Beachtung der Anforde-
rungen aus der EU-DSGVO sowie dem novellierten Bundesdatenschutzgesetz

Seminarnummer Termin Freistellungsgrundlage
WA 01 190619 05 19.06.2019 - 21.06.2019 § 37 (6), § 46 (6), LPersVG,

§§ 19/30 MVG o.v.R.
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Vielfalt im Betrieb – Umgang mit Diskriminierung
und Rassismus als Aufgabe der gesetzlichen Interessen-
vertretung

Die Förderung von Kollegialität und Respekt zwischen den Beschäftigten sowie die Bekämp-
fung von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit gehören zu den Aufgaben der gesetzlichen
Interessenvertretung.

Rechtspopulistische und ausgrenzende Einstellungen haben nicht nur gesamtgesellschaft-
lich zugenommen, sondern sind auch in Betrieben und Dienststellen ein wachsendes Pro-
blem.

Insbesondere wenn Beschäftigte nichtdeutscher Herkunft am Arbeitsplatz, in den sozialen
Netzwerken oder in der Kantine ausgegrenzt bzw. verächtlich gemacht werden. Wichtige
Ansprechpartner/-innen bei Diskriminierung im Betrieb oder in der Dienststelle sind die Mit-
glieder der gesetzlichen Interessenvertretung. Das Betriebsverfassungs- bzw. die Personal-
vertretungsgesetze bieten nicht nur das juristische Handwerkszeug, Diskriminierungen zu
unterbinden, sondern auch die Grundlage dafür, das interkulturelle Zusammenleben aktiv
zu fördern.

Im Seminar werden diese gesetzlichen Grundlagen erarbeitet und darüber hinaus konkrete
Handlungsperspektiven für die gesetzliche Interessenvertretung entwickelt.

Die Seminarinhalte in Stichworten:

Begriffsklärungen: Rassismus/Diskriminierung versus Integration und interkulturelle Ver-
ständigung

Rechtliche Möglichkeiten gegen diskriminierendes/rassistisches Verhalten im Betrieb/in
der Dienststelle; Pflichten des Arbeitgebers

Maßnahmen und Strategien zum interkulturellen Dialog, zur rechtlichen Gleichstellung,
zur sozialen Partizipation (z. B. durch Öffentlichkeitsarbeit und gezielte Kommunikation
mit den Kolleginnen und Kollegen)

Argumente und Aktionen gegen diskriminierendes/rassistisches Verhalten und fremden-
feindliche Tendenzen

Übersicht: Netzwerke und Beratungsstellen zur Unterstützung gegen Fremdenfeindlich-
keit und Diskriminierung im Betrieb

Aufgaben und Beteiligungsrechte der gesetzlichen Interessenvertretung

Seminarnummer Termin Freistellungsgrundlage
WA 01 191106 08 06.11.2019 - 08.11.2019 § 37 (6), § 46 (6), § 96 (4/8)
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Organisation des Datenschutzes im Betriebs-/
Personalratsbüro

Im Büro der gesetzlichen Interessenvertretung werden viele personenbezogene Daten verar-
beitet, sei es bei der Vorbereitung und Durchführung von Wahlen oder im Rahmen des
„normalen“ Alltags. Die Mitglieder der Interessenvertretung haben sorgsam mit diesen Da-
ten umzugehen.

Im Seminar wird geklärt, welche Anforderungen Betriebs-/Personalratsmitglieder aus daten-
schutzrechtlicher Sicht zu erfüllen haben und wie die technisch-organisatorische Umset-
zung aussehen könnte. Dabei werden Handlungsmöglichkeiten für einen aktiven Daten-
schutz im Betriebs-/Personalratsbüro aufgezeigt.

Die Seminarinhalte in Stichworten:

Datensicherheit – Absicherung des PCs des Betriebs-/Personalrats, Zugriffsberechtigun-
gen für Netzlaufwerke, Verschlüsselung

Umgang mit Briefen, Akten, E-Mails, Veröffentlichungen im Intranet

Die Zusammenarbeit des Betriebs-/Personalrats mit der/dem betrieblichen Datenschutz-
beauftragten

Zulässigkeit der Speicherung von personenbezogenen Daten beim Betriebs-/Personalrat

Datenschutzkonzept des Betriebs-/Personalrats

Pflichten im Zusammenhang mit dem Datenschutz, z. B. Dokumentation, Auskunft,
technisch-organisatorische Maßnahmen

Seminarnummer Termin Freistellungsgrundlage
WA 01 190904 08 04.09.2019 - 06.09.2019 § 37 (6), § 46 (6), LPersVG,

§§ 19/30 MVG o.v.R.

Vorkenntnisse
Besuch des BR 1-/PR 1-Grundseminars
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Methoden des Wissens- und Ideenmanagements in
Gremien der gesetzlichen Interessenvertretung

Die Sicherung und Weitgergabe von Erfahrungs-, Fach- sowie Projektwissen ist ein Thema
für die gesetzliche Interessenvertretung, da das Wissen ihrer Mitglieder Voraussetzung für
den Erfolg der Arbeit und die Ereichung von Zielen ist. Insbesondere mit dem Wechsel oder
dem Ausscheiden von Mitgliedern besteht die Gefahr, dass dieses Wissen unwiderruflich
verloren geht. Aber auch neues Wissen muss aufgebaut und dessen Erhalt gesichert wer-
den.

Wie aber lässt sich der Umgang mit Wissen und die Weitergabe von Wissen steuern? Wie
kann ein dauerhaftes Wissensmanagement im Gremium organisiert und praktisch umge-
setzt werden? Wie kann die Einarbeitung von neuen Mitgliedern erfolgen, und wie lässt
sich neues Wissen entwickeln? Kann es im Gremium eine/-n Wissensbeauftragte/-n geben,
und welche Aufgaben hätte diese/-r? Die Seminarinhalte in Stichworten:

Bausteine des Wissensmanagements für gesetzliche Interessenvertretungen
Ziele des Wissensmanagements
Schlüsselwissen einzelner Mitglieder, Gremienwissen, relevantes Wissen analysieren,
identifizieren und darstellen

Konzepte, Strategien und erste Schritte beim Aufbau eines Wissens- und Ideenmanage-
ments

Instrumente und Methoden der kontinuierlichen Wissenssicherung
Transparente Informationswege, Daten und Dokumentation von Wissen, z.B. beim Zu-
standekommen von Betriebs-/Dienstvereinbarungen

Entwicklung und Aufbau von Wissen durch Seminare, Mentoring- und Patensysteme,
Aufbau von Netzwerken

Aufgaben und Rolle von Wissensbeauftragten in der gesetzlichen Interessenvertretung

Seminarnummer Termin Freistellungsgrundlage
WA 01 190612 11 12.06.2019 - 14.06.2019 § 37 (6), § 46 (6), LPersVG,
WA 01 191016 02 16.10.2019 - 18.10.2019 §§ 19/30 MVG o.v.R.

Vorkenntnisse
Besuch des BR-/PR-/SBV-Grundseminars
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Grundlagen des Tarifvertragsrechts:
Verhältnis von Tarifverträgen zu betrieblichen und
arbeitsvertraglichen Regelungen

Werden Arbeitsbedingungen, Entgelt etc. abschließend in Tarifverträgen geregelt, haben
diese Vorrang vor betrieblichen Regelungen, es sei denn, Öffnungsklauseln lassen ausdrück-
lich spezielle betriebliche Regelungen zu. Häufig ist aber nicht ganz klar, wie weit die Rege-
lungskompetenz der Betriebsparteien geht und was genau Inhalt von Betriebs-/Dienstver-
einbarungen im Verhältnis zum Tarifvertrag sein kann.

Tarifwidrig zustande gekommene Betriebs-/Dienstvereinbarungen können im schlimmsten
Fall unwirksam sein, und mögliche Ansprüche von Beschäftigten können verloren gehen.
Für den Abschluss von betrieblichen Regelungen ist es für die gesetzliche Interessenvertre-
tung notwendig, Folgendes zu wissen: Wie weit gehen Tarifvorbehalt und Tarifvorrang?
Wie kann man erkennen, wann eine Regelung abschließend ist oder wann eine Öffnungs-
klausel vorliegt? Welche betrieblichen Regelungen sind zulässig?

Die Seminarinhalte in Stichworten:

Kompakter Überblick über die Grundlagen des Tarifvertragsrechts

Begriffsklärung: Günstigkeitsprinzip, Öffnungsklausel, Tarifvorbehalt, Regelungssperre
und Tarifvorrang

Tarifvertragliche Regelungsgrenzen einer Betriebs-/Dienstvereinbarung

Folgen des Überschreitens der Regelungsgrenzen für das Bestehen der Betriebs-/Dienst-
vereinbarung

Wirksamkeit von Ansprüchen der Beschäftigten aus tarifwidrigen Betriebs-/Dienstverein-
barungen

Rechtsprechung zum Verhältnis Tarifvertrag – Betriebs-/Dienstvereinbarung

Zuständigkeit der Einigungsstelle in mitbestimmungspflichtigen, aber tarifwidrigen An-
gelegenheiten

Seminarnummer Termin Freistellungsgrundlage
WA 01 190612 06 12.06.2019 - 14.06.2019 § 37 (6), § 46 (6), LPersVG

Vorkenntnisse
Besuch des BR 1-/PR 1-Grundseminars
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Aktuelle Rechtsprechung zum Betriebsverfassungsgesetz und
Gesetzesänderungen – Intensiv
Praktische Konsequenzen für die Arbeit des Betriebsrats

Das Betriebsverfassungsrecht wird durch die Rechtsprechung laufend interpretiert und aus-
gestaltet. Dies hat zum Teil erhebliche Konsequenzen für die praktische Arbeit des Betriebs-
rats. Auch Gesetzesänderungen können die Betriebsratsarbeit erheblich beeinflussen. Des-
halb ist es für Betriebsratsmitglieder wichtig, über aktuelle Entwicklungen auf dem Laufen-
den zu sein. Dieses Seminar stellt in kompakter Form die aktuelle Rechtsprechung und
(mögliche) Gesetzesänderung zum Betriebsverfassungsrecht dar, unter Einbeziehung der
konkreten betrieblichen Problemstellung der Teilnehmenden.

Darstellung und Diskussion ausgewählter aktueller Rechtsprechung des EuGH, des Bundes-
arbeitsgerichts und der Instanzgerichte:

zur Mitbestimmung in sozialen Angelegenheiten
zu Informations-/Unterrichtungsrechten des Betriebsrats
zur Geschäftsführung des Betriebsrats
zur Mitbestimmung bei personellen Einzelmaßnahmen
zum Betriebs- und Arbeitnehmerbegriff

Seminarnummer Termin Freistellungsgrundlage
WA 01 190311 07 11.03.2019 - 15.03.2019 § 37 (6)
WA 01 190819 07 19.08.2019 - 23.08.2019
WA 01 191202 07 02.12.2019 - 06.12.2019
WA 01 200316 06 16.03.2020 - 20.03.2020

Betriebsverfassungsrecht: Auffrischung
Grundlagen aktualisieren – Interessen effektiver vertreten

Die aktuellen Änderungen von Gesetzen und in der Rechtsprechung zu kennen, verhilft Ih-
nen als Betriebsratsmitglied zu mehr Sicherheit bei der Beratung von Kolleginnen und Kolle-
gen, bei Entscheidungen im Gremium und Verhandlungen mit dem Arbeitgeber. Aus die-
sem Grund richtet sich dieses Seminar nicht allein an Betriebsratsvorsitzende und Sprecher/-
innen von Ausschüssen, sondern an alle Betriebsratsmitglieder, die ihr Wissen gern auf dem
neuesten Stand halten möchten. Die Seminarinhalte in Stichworten:

Mitbestimmung nach § 87 BetrVG (Persönlichkeitsrechte, Entgeltgleichheit, Betriebs-
vereinbarung, Verhandlung)

Personelle Angelegenheiten (Einfluss auf Personalplanung, Einstellung, Versetzung,
Eingruppierung, Kündigung)

Betriebliche Veränderungen (Beschäftigungssicherung, Sozialplan, Interessenausgleich)
Geschäftsführung und wichtigste Aufgaben
Exemplarisches aus der neueren Rechtsprechung

Seminarnummer Termin Freistellungsgrundlage
WA 01 190318 02 18.03.2019 - 22.03.2019 § 37 (6)
WA 01 190506 06 06.05.2019 - 10.05.2019
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BR und JAV – (k)ein starkes Team?!
Grundlagen der Zusammenarbeit für BR- und JAV-Mitglieder

Der Betriebsrat und die JAV arbeiten Hand in Hand. Die JAV nutzt regelmäßig ihr Initiativ-
recht und setzt gemeinsam mit dem Betriebsrat Impulse im Betrieb. Der Betriebsrat beteiligt
die JAV entsprechend der Rechtslage und darüber hinaus – er schätzt die JAV als Expertin in
allen Fragen der Ausbildung. Neben der formalen Zusammenarbeit sind beide Gremien in
Fragen der Mitbestimmung aktiv – beim Thema betriebliche Ausbildungsqualität, bei Ein-
stellungen und Übernahmen sowie bei anderen sozialen und personellen Angelegenheiten.
Der Betriebsrat thematisiert mit der JAV Ausbildungsbelange im Monatsgespräch mit dem
Arbeitgeber – JAV und Betriebsrat sind einfach ein klasse Team.

Sollte diese Beschreibung noch nicht ganz der Realität entsprechen, dann ist dieses Seminar
genau das Richtige!

Mit diesem Seminar unterstützen wir JAV und Betriebsrat darin, ihre Zusammenarbeit zu
verbessern, zu einem guten Team zu werden. Deshalb richtet sich das Seminar an die Mit-
glieder beider Gremien. Neben dem Erfahrungsaustausch und dem Umgang mit gemeinsa-
men und unterschiedlichen Interessen geht es auch um die rechtlichen Grundlagen der Zu-
sammenarbeit.

Die Seminarinhalte in Stichworten:

Grundlagen der Zusammenarbeit von Betriebsrat und JAV

Erfahrungsaustausch, Interessenlagen und Arbeitsorganisation von Betriebsrat und JAV

Die JAV als Ausbildungsexpertin des Betriebsrats

Gemeinsame Durchsetzungsmöglichkeiten durch gute Zusammenarbeit

Seminarnummer Termin Freistellungsgrundlage
WA 01 190506 02 06.05.2019 - 10.05.2019 § 37 (6)
WA 01 191014 03 14.10.2019 - 18.10.2019

Vorkenntnisse
Besuch des BR 1-/JAV 1-Grundseminars. Aus dem jeweiligen Betrieb sollten mindestens ein
JAV- und ein BR-Mitglied teilnehmen.
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Betriebsvereinbarung und Einigungsstelle
Durch Betriebsvereinbarungen werden Kernbereiche der betrieblichen Realität geregelt. Die
inhaltliche Ausgestaltung rechtlich möglicher Betriebsvereinbarungen spiegelt immer ein
Verhandlungsergebnis wider. Die Interessen der Belegschaft kann der Betriebsrat nur wirk-
sam vertreten, wenn er erfolgreich verhandelt. Daher benötigt er neben dem erforderlichen
Rechtswissen auch Kenntnisse über geschickte Verhandlungsführung.

Ziel des Seminars ist es, an realitätsnahen Praxisbeispielen Verhandlungssituationen zu
üben. Beginnend mit dem Vorbereitungs- über das Verhandlungsstadium bis hin zum Eini-
gungsstellenverfahren werden die einzelnen Verhandlungssituationen durchgespielt.

Die Seminarinhalte in Stichworten:

Überblick über die Mitbestimmungsrechte des Betriebsrats
Inhalt, Form und Aufbau einer Betriebsvereinbarung
Verhandlungsverläufe und -strategien
Aufgaben und Abläufe der Einigungsstelle

Seminarnummer Termin Freistellungsgrundlage
WA 01 190513 02 13.05.2019 - 17.05.2019 § 37 (6)
WA 01 190916 02 16.09.2019 - 20.09.2019

Vorkenntnisse
Besuch des BR-Grundseminars

Zwischen Tendenzschutz und Mitbestimmung – Betriebs-
ratsarbeit in Tendenzbetrieben

Sie arbeiten in einem eindeutigen Tendenzbetrieb und fragen sich, was ein Betriebsrat hier
ausrichten kann? Ihr Arbeitgeber behauptet, einen Tendenzbetrieb zu führen, in dem kein
Betriebsrat gebraucht werde? Oder er überlegt laut, sich demnächst als „Tendenzbetrieb“
zu bezeichnen, um den Betriebsrat einschränken zu können? Betriebsräte in Tendenzbetrie-
ben haben dieselben Aufgaben wie die in anderen Betrieben. Nur in kleinen Teilbereichen
gibt es eingeschränkte Rechte, aber viele Möglichkeiten! Dieses Seminar bietet einen syste-
matischen Überblick über tendenzbedingte Sonderregelungen des BetrVG. Es befasst sich
schwerpunktmäßig mit personellen Einzelmaßnahmen wie Versetzung, Einstellung oder
Kündigung. Es ermöglicht Austausch und fördert die praktische Alltagsarbeit. Sie erhalten
einen Überblick über das ursprüngliche Ziel des Tendenzschutzes und bekommen Hinweise,
um zu überprüfen, ob es sich wirklich um einen „Tendenzbetrieb“ handelt. Darüber hinaus
werden die rechtlichen und praktischen Aspekte der Beschränkung Ihrer Arbeit durch den
Tendenzschutz im Betriebsverfassungsrecht behandelt. Die Seminarinhalte in Stichworten:

Die Bestimmungen des § 118 Abs. 1 BetrVG
Definition: Tendenzträger/-in
Bedeutung für die Betriebsratsarbeit
Personelle Angelegenheiten
Mitbestimmungs- und Mitwirkungsrechte
Betriebsratsarbeit ohne Wirtschaftsauschuss: Es gibt Alternativen
Die Rechtsprechung zu Tendenzbetrieben

Seminarnummer Termin Freistellungsgrundlage
WA 01 190611 08 11.06.2019 - 14.06.2019 § 37 (6)
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Beteiligungsrechte des Betriebsrats bei der
Personalplanung

Der Betriebsrat hat im Bereich der Personalplanung umfangreiche Informations- und Bera-
tungsrechte. Um diese Rechte ausüben zu können, benötigt er ein fundiertes Grundwissen.
Im Seminar werden die Personalplanung als Teil der Unternehmensplanung und grundle-
gende Instrumente und Verfahren der Personalplanung sowie Möglichkeiten der Einfluss-
nahme auf die Personalplanung behandelt. Die Seminarinhalte in Stichworten:

Personalplanung als Folge der Unternehmensplanung
Bereiche der Personalplanung
Instrumente und Methoden der Personalplanung
Personalbedarfsplanung als Zentrum der Personalplanung
Gestaltungsmöglichkeiten des Betriebsrats bei der Personalplanung
Betriebsverfassung und Personalplanung

Seminarnummer Termin Freistellungsgrundlage
WA 01 190603 02 03.06.2019 - 07.06.2019 § 37 (6)
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Grundlagen der Personalentwicklung – Basiswissen
für Betriebs- und Personalräte – Was kann Personalent-
wicklung leisten? Und was ist das überhaupt?

Betriebs- und Personalräte stehen vor vielen Herausforderungen: Globalisierung und Digita-
lisierung verändern die Arbeitsbedingungen in noch nie da gewesener Weise und in unvor-
stellbarer Geschwindigkeit. Der Wert erworbener Qualifikationen (durch Berufsausbildung,
Studium und Erfahrung) droht, verloren zu gehen. Der von Dienststellen und Unternehmen
beklagte Fachkräftemangel führt zu unbesetzten Stellen. Freie Stellen können nicht mit ge-
eigneten Bewerberinnen/Bewerbern besetzt werden, die Arbeit muss oft von den verbliebe-
nen Beschäftigten erledigt werden. Die Arbeitsbelastung steigt. Viel Wissen und Erfahrung
wird in den nächsten Jahren mit der sogenannten „Babyboomer-Generation“ in Rente ge-
hen. Gibt es Instrumente, wie dieses Wissen in den Betrieben und Dienststellen erhalten
werden kann? Kann Personalentwicklung eine Antwort auf die aktuellen Herausforderun-
gen bieten? Welche Personalentwicklungsmaßnahmen kommen dafür infrage? Was kön-
nen Betriebs- und Personalräte für die Beschäftigten tun? Welche rechtlichen Durchset-
zungsmöglichkeiten stehen zur Verfügung?

Die Seminarinhalte in Stichworten:

Was gehört alles zur Personalentwicklung?

Welche relevanten Personalentwicklungsmaßnahmen gibt es?

Welche Einsatzmöglichkeiten, welchen Nutzen und welche Grenzen bieten solche Maß-
nahmen?

Für welche Zielsetzung ist welche Maßnahme geeignet?

Welche rechtlichen Möglichkeiten haben Betriebs- und Personalräte bei Qualifizierung
und Personalentwicklung?

Seminarnummer Termin Freistellungsgrundlage
WA 01 191009 02 09.10.2019 - 11.10.2019 § 37 (6), § 46 (6), LPersVG
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Arbeiten 4.0: Digitalisierung der (strategischen) Personal-
planung – Rolle, Rechte und Handlungsmöglichkeiten des
Betriebsrats

Strategisches Arbeiten ist für Betriebsräte eine der wichtigsten Zukunftsaufgaben - gerade
bei der Personalplanung. Nicht nur personelle Einzelmaßnahmen, sondern auch die strate-
gische Personalplanung sollten Betriebsräte im Interesse der Belegschaft beeinflussen.

Dabei werden von Unternehmen Daten- und Analysetools (HR- oder Workforce-Analytics)
zur „Optimierung“ von Prozessen der strategischen Personalplanung eingesetzt. Durch den
Einsatz von künstlicher Intelligenz und der damit verbundenen Strukturierung großer Da-
tenmengen (Big Data) können Informationen zur quantitativen und qualitativen Personal-
bedarfsplanung nahezu in Echtzeit identifiziert und verwendet werden.

Im Seminar werden Grundlagen, Instrumente (u. a. Daten-/Analysetools) und Verfahren der
strategischen Personalplanung vorgestellt. Welche Daten dürfen zur Personalplanung erho-
ben und wie verwendet werden? Wie ist der Betriebsrat bei der strategischen Personalpla-
nung zu beteiligen?

Die Seminarinhalte in Stichworten:

Definition, Methoden und Instrumente der strategischen Personalplanung

Qualitative und quantitative Personalplanung, Minimierung von Belastungen usw.

Gesamtprozess der strategischen Personalplanung

Big Data in der strategischen Personalplanung durch Analyse-/Managementtools

Rechtliche Zulässigkeit des Arbeitnehmer(innen)-Profilings (EU-DatenschutzgrundVO,
BDSG und aktuelle Rechtsprechung)

Rechte des Betriebsrats bei der Personalplanung sowie bei der Einführung und Verwen-
dung von Analysetools

Handlungsmöglichkeiten und Strategien des Betriebsrats, die Personalplanung des Ar-
beitgebers mitzubestimmen

Seminarnummer Termin Freistellungsgrundlage
WA 01 191007 02 07.10.2019 - 09.10.2019 § 37 (6)
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Behinderung der Betriebsratsarbeit – Wo beginnt sie,
und was kann man dagegen tun?

Das Betriebsverfassungsgesetz enthält klare Regelungen, wie die Vertretung der Interessen
der Beschäftigten durch den Betriebsrat und die Zusammenarbeit mit dem Arbeitgeber
funktionieren soll. Die Realität sieht leider häufig anders aus: Der Arbeitgeber hält sich nicht
an die Regeln, es kommt zu Konflikten; das Gremium oder einzelne Mitglieder werden in
der Betriebsratsarbeit behindert und sogar systematisch bekämpft.

Ziel des Seminars ist es, zu klären, wann eine Behinderung der Betriebsratsarbeit beginnt
bzw. vorliegt. Welche rechtlichen und strategischen Möglichkeiten hat der Betriebsrat, um
sich gegen die Behinderung seiner Arbeit oder einzelner Mitglieder zu wehren?

Die Seminarinhalte in Stichworten:

Wann liegt eine Behinderung der Betriebsratsarbeit vor?

Formen und Methoden der Behinderung des Betriebsratsgremiums bzw. einzelner Mit-
glieder

Union Busting als Instrument der Behinderung der Betriebsratsarbeit - Akteure und de-
ren Strategien

Verbot der Behinderung des Betriebsrats nach dem BetrVG: Grundsatz der vertrauens-
vollen Zusammenarbeit, Behinderungsverbot

Strategien, Handlungs- und Sanktionsmöglichkeiten des Betriebsrats nach dem BetrVG
(z.B. Unterlassungsansprüche, Ordnungswidrigkeiten, Straftaten usw.)

Öffentlichkeitsarbeit: Information und Einbeziehung von Belegschaft und Betriebsfrem-
den (mögliche Instrumente und rechtliche Zulässigkeit)

Seminarnummer Termin Freistellungsgrundlage
WA 01 190902 02 02.09.2019 - 06.09.2019 § 37 (6)

Vorkenntnisse
Besuch des BR 1-Grundseminars
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Haftung als Betriebsrat?
Das Seminar befasst sich mit dem Themenkomplex der Arbeitnehmerhaftung, schwer-
punktmäßig mit der Haftung des Betriebsrats. Was ist, wenn der Betriebsrat die Kolleginnen
und Kollegen falsch berät und diese dadurch Nachteile erleiden? Kann der Betriebsrat als
Gremium zu Schadensersatz verpflichtet werden? Welche Kosten muss der Betriebsrat im
Schadensfall tragen? Haftungsrechtlich relevante Fälle und deren rechtliche Folgen werden
anhand von Beispielen anschaulich dargestellt.

Denn wer mit diesen Haftungsfragen vertraut ist, weiß sich als Betriebsratsmitglied in seiner
täglichen Praxis zu behaupten. Die Seminarinhalte in Stichworten:

Rechtliche Grundlagen zur Arbeitnehmerhaftung: Voraussetzungen, Haftungsbeschrän-
kungen und -erleichterungen

Rechtliche Stellung des Betriebsrats
Einzelne Pflichten des Betriebsrats, u.a. Geheimhaltungspflicht gem. §§ 79, 120 BetrVG
Haftung als Organ, Haftung einzelner Betriebsratsmitglieder
Fehlerhafte Beratung der Beschäftigten
Kostenhaftung einzelner Betriebsratsmitglieder bei fehlendem Gremiumsbeschluss
Aktuelle Rechtsprechung zur Haftung des Betriebsrats und seiner Mitglieder (BAG, BGH)

Seminarnummer Termin Freistellungsgrundlage
WA 01 190930 06 30.09.2019 - 02.10.2019 § 37 (6)
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PR und JAV – (k)ein starkes Team?!
Grundlagen der Zusammenarbeit für PR- und JAV-Mitglieder

Der Personalrat weiß nicht, was die JAV treibt – die JAV nicht, was den Personalrat beschäf-
tigt. Vorbehalte zwischen „Alt“ und „Jung“ stören die Zusammenarbeit, man belächelt sich
gegenseitig, statt miteinander zu reden - Personalräte und JAVen arbeiten oft aneinander
vorbei.

Die andere Seite: Selbst bei den besten Vorsätzen zur guten Zusammenarbeit werden beide
Gremien schnell vom Alltag überrollt. Die Zeit ist knapp, die Probleme häufen sich, die Ar-
beit drängt, da bleibt scheinbar wenig Raum für langwierige Verständigungsprozesse.
Dabei ziehen doch beide Gremien an einem Strang: dem der Interessenvertretung für die
Arbeitnehmer/-innen in der Dienststelle.

JAV und Personalrat – wie werden sie ein Team? Welche gemeinsamen Ziele haben sie?
Was stört zurzeit eine effektive Zusammenarbeit? Wie können sie sich bei der Wahrneh-
mung der spezifischen Aufgaben besser unterstützen? Wie können sie die knappe Zeit ef-
fektiver nutzen? Welche Verhaltensweisen, welche Verabredungen unterstützen sie dabei?

Mit diesem Seminar unterstützen wir JAV und Personalrat darin, ihre Zusammenarbeit zu
verbessern und zu einem guten Team zu werden. Natürlich geht es in diesem Zusammen-
hang auch um die rechtlichen Grundlagen der Zusammenarbeit.

Seminarnummer Termin Freistellungsgrundlage
WA 01 190506 01 06.05.2019 - 10.05.2019 § 46 (6), LPersVG
WA 01 191014 04 14.10.2019 - 18.10.2019

Vorkenntnisse
Besuch des PR-/JAV-Grundseminars. Aus dem jeweiligen Betrieb sollten mindestens ein JAV-
und ein PR-Mitglied teilnehmen.
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Personalvertretungsrecht à la carte
„Ich hab‘ da mal eine Frage zu ...“ – hier kann und soll sie gestellt werden! In diesem Semi-
nar kann das bereits vorhandene Wissen in den selbst gewählten Schwerpunkten vertieft
und erweitert werden. Sie bringen Ihre Fragen und Themen aus Ihrem dienstlichen Alltag
mit, die dann gemeinsam bearbeitet werden. So können ganz eigene Schwerpunkte in der
Weiterbildung gesetzt werden. Dabei geht es um aktuelle Rechtsprechung zu Mitbestim-
mungsfragen und deren Bedeutung und Umsetzbarkeit im personalrätlichen Alltag. Wir er-
arbeiten praxisorientierte Handlungsoptionen in konkreten Mitbestimmungsfällen.

Vor dem Seminar erhalten Sie einen Fragebogen, der als „Wunschzettel“ dient. Das Semi-
narteam greift die genannten Themen auf. Eben Personalvertretungsrecht à la carte!

Die Seminarinhalte in Stichworten:

Arbeitsorganisation
Öffentlichkeitsarbeit
Personelle Mitbestimmung
Soziale Mitbestimmung
Wirtschaftliche Mitbestimmung

Seminarnummer Termin Freistellungsgrundlage
WA 01 190114 02 14.01.2019 - 18.01.2019 § 46 (6), LPersVG
WA 01 200113 01 13.01.2020 - 17.01.2020
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Aktuelle Rechtsprechung und Gesetzesänderungen im Arbeitsrecht
Konsequenzen und Handlungsmöglichkeiten für die
Interessenvertretungsarbeit

Das kollektive und individuelle Arbeitsrecht wird durch die Rechtsprechung laufend inter-
pretiert und ausgestaltet. Dies hat zum Teil erhebliche Konsequenzen für die praktische Ar-
beit der gesetzlichen Interessenvertretung. Auch Gesetzesänderungen können die Arbeit er-
heblich beeinflussen. Deshalb ist es für Mitglieder der Interessenvertretung wichtig, über
aktuelle Entwicklungen auf dem Laufenden zu sein.

Dieses Seminar stellt in kompakter Form die aktuelle Rechtsprechung und (mögliche) Geset-
zesänderungen dar, unter Einbeziehung der konkreten betrieblichen Problemstellung der
Teilnehmenden. Themenbereiche sind: Überblick über aktuelle Gesetzesänderungen und
Rechtsprechung zum (u. a.) Arbeitsvertragsrecht, Befristungs-, Arbeitszeit-, Kündigungs-
schutzrecht, zur Leiharbeit, zum Betriebsübergang sowie zum Urlaubsrecht.

Die einzelnen individual- und kollektivrechtlichen Themen werden anhand der aktuellen
Rechtsprechung und erfolgter Gesetzesänderungen kurzfristig festgelegt.

Seminarnummer Termin Freistellungsgrundlage
WA 01 190506 03 06.05.2019 - 10.05.2019 § 37 (6), § 46 (6), LPersVG,
WA 01 190909 06 09.09.2019 - 13.09.2019 §§ 19/30 MVG o.v.R.
WA 01 191111 03 11.11.2019 - 15.11.2019

Vorkenntnisse
Besuch des BR-/PR-/SBV-Grundseminars
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Wirtschaftsausschuss 2
Aufbauseminar: Jahresabschlussanalyse leicht gemacht

Der Jahresabschluss gilt als undurchschaubares Zahlenwerk, ist jedoch für Betriebsrat und
Wirtschaftsausschuss eine zentrale Informationsquelle für die wirtschaftliche Lage des Un-
ternehmens. In diesem Seminar wird er Ihnen auf leicht verständliche Art und Weise erklärt
und gut nachvollziehbar erläutert. Dabei werden seine Bestandteile Schritt für Schritt unter
Verwendung eines Analyseschemas bearbeitet und die gesetzlichen Vorschriften des Han-
delsgesetzbuchs (HGB) erklärt. Systematisch können Sie sich die einzelnen Positionen in der
Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung, unter Berücksichtigung des Bilanzrechtsmo-
dernisierungsgesetzes (BilMoG), erarbeiten und dabei den Stellenwert und die Bedeutung
des Anhangs und des Lageberichts im Jahresabschluss klären. Im Seminar werden Ihnen
ausgewählte Kennzahlen dargestellt und praktische Hinweise für die Erstellung eines Kenn-
zahlensystems gegeben. Die Seminarinhalte in Stichworten:

Rechtsform sowie Prüf- und Veröffentlichungspflichten von Unternehmen
Rechtliche Grundlagen und Bestandteile des Jahresabschlusses
Erläuterung der Strukturen und Inhalte der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Exemplarische Jahresabschlussanalyse eines Musterbetriebs
Grenzen der Aussagekraft des Jahresabschlusses und Rolle des Wirtschaftsprüferberichts
Kennzahlensystem zur Beobachtung der wirtschaftlichen Entwicklung

Seminarnummer Termin Freistellungsgrundlage
WA 01 190826 03 26.08.2019 - 30.08.2019 § 37 (6)
Vorkenntnisse
Besuch des BR-Grundseminars sowie des Seminars „Wirtschaftsausschuss 1“
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Wirtschaftsausschuss 3
Wirtschaftliche Planung und Steuerung in Unternehmen –
Rechnungswesen, Controlling und Unternehmensplanung

Sie werden, aufbauend auf den Inhalten der vorangegangenen Seminare Wirtschaftsaus-
schuss 1 und 2, weitere Möglichkeiten kennenlernen, um die wirtschaftliche Lage des Un-
ternehmens kompetent zu beurteilen und die betriebswirtschaftliche Logik der Unterneh-
mensleitung besser zu verstehen. Sie können Ihre eigenen Vorstellungen im Interesse der
Beschäftigten praxisgerecht entwickeln. Dazu können Sie sich die Grundzüge der Betriebs-
wirtschaftslehre aneignen, die Grundlagen von Unternehmensplanung und -strategie erfah-
ren und das „interne“ Rechnungswesen und die daraus abgeleiteten Kennziffern kennenler-
nen. Die Seminarinhalte in Stichworten:

Betriebswirtschaftliche Grundlagen unternehmerischen Handelns
Planungsprozesse, Unternehmensstrategien und ihre Umsetzung im Wandel
Controllinginstrumente
Das interne Rechnungswesen
Kalkulation im Rahmen der Kosten- und Leistungsrechnung
Deckungsbeitragsrechnung
Make-or-buy-Analysen

Seminarnummer Termin Freistellungsgrundlage
WA 01 191125 04 25.11.2019 - 29.11.2019 § 37 (6)
Vorkenntnisse
Vorherige Teilnahme an den Seminaren „Wirtschaftsausschuss 1 und 2“
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Wirtschaftsausschuss in einem Konzernunternehmen
Das BetrVG räumt dem WA auf Betriebsebene einen weitgehenden Informationsanspruch
ein. Es gibt genaue Regelungen an denen sich die WA Arbeit orientieren kann.

Schwieriger wird es, wenn der Betrieb Teil eines Konzerns ist. Informationen über die Mut-
tergesellschaft, die Tochter- oder Schwestergesellschaften sind immer notwendig, um die
wirtschaftliche Situation des eigenen Betriebs – und damit die Sicherung der Beschäftigung
– beurteilen zu können. In diesem Spezialseminar nehmen wir dieses Themenfeld unter die
Lupe und entwickeln praktikable Lösungen, die die Arbeit des Wirtschaftsausschusses spe-
ziell in einem Konzernbetrieb optimieren und vereinfachen. Themen:

Konzernwirtschaftsausschuss – Was sagen Gesetze und Gerichte?
Wie kommt der Wirtschaftsausschuss an die notwendigen Daten
Grenzen kennen und überwinden – aber wie?
Integration von Konzerninformationen in die Arbeit des Wirtschaftsausschusses
IFRS (internationale Rechnungslegung) statt HGB im Konzern:
das hört sich schlimmer an, als es ist

Warum muss sich der Wirtschaftsausschuss auch mit dem Konzern befassen, um seine
Pflichten zu erfüllen

Warum ist die Abstimmung von BR (GBR/KBR) und Wirtschaftsausschuss in Konzernun-
ternehmen noch wichtiger als sonst  

Praxis, Praxis, Praxis

Seminarnummer Termin Freistellungsgrundlage
WA 01 190520 08 20.05.2019 - 24.05.2019 § 37 (6), § 46 (6), § 96 (4/8)
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SBV plus:
SBV und BR – (k)ein starkes Team?!
Grundlagen der Zusammenarbeit

Betriebsrat und Schwerbehindertenvertretung sind eigenständig in ihren Handlungsmög-
lichkeiten. Es gibt aber viele Gemeinsamkeiten, die beide Institutionen stark machen. Der
Betriebsrat kann die Schwerbehindertenvertretung bei der Erfüllung ihrer Aufgaben unter-
stützen, allerdings ist es auch sehr hilfreich, die SBV mit einzubinden und ihr Wissen und
ihre Kompetenzen zu nutzen. Im Betriebsverfassungsgesetz wird häufig die SBV erwähnt,
und auch im SGB IX findet man Verweise auf das BetrVG. Durch die gegenseitige Unter-
stützung kann die Arbeit noch effektiver gestaltet werden. Dazu sollten beide Interessenver-
tretungen die Rechte und Aufgaben der jeweils anderen kennen.

Sollte diese Art der Zusammenarbeit in Ihrem Betrieb noch ein Fremdwort sein, dann ist
dieses Seminar genau richtig für Sie.

Betriebsrat und Schwerbehindertenvertretung werden dabei unterstützt, ihre Zusammenar-
beit zu verbessern und ein gutes Team zu werden. Neben dem Erfahrungsaustausch und
dem Umgang mit gemeinsamen und unterschiedlichen Interessen geht es auch um die
rechtlichen Grundlagen der Zusammenarbeit.

Die Seminarinhalte in Stichworten:

Erfahrungsaustausch, Interessenlagen und Arbeitsorganisation von BR und SBV

Die Schwerbehindertenvertretung als Expertin in allen Fragen rund um die Themen Inte-
gration, Wiedereingliederung, Arbeitsplatzausstattung, Prävention und finanzielle Unter-
stützung durch externe Stellen

Betriebliche Durchsetzungsmöglichkeiten durch gute Zusammenarbeit

Seminarnummer Termin Freistellungsgrundlage
WA 01 191014 05 14.10.2019 - 18.10.2019 § 37 (6)

Vorkenntnisse
Besuch des BR-/SBV-Grundseminars
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SBV plus:
Arbeitsrecht für Schwerbehindertenvertretungen

Für die Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen gelten neben den sozialrechtli-
chen Regelungen des SGB IX auch eine Reihe von besonderen arbeitsrechtlichen Vorschrif-
ten. In diesem Seminar werden die relevanten arbeitsrechtlichen Fragestellungen dargestellt
und anhand von Praxisfällen erörtert. Die Seminarinhalte in Stichworten:

Grundlagen und Rechtsquellen des Arbeitsrechts für Beschäftigte mit Behinderung und
für ihnen Gleichgestellte

Besondherheiten bei der Einstellung von Menschen mit Behinderung
Grundlagen des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes, Benachteiligungsverbot
Kündigung und Beendigung des Arbeitsverhältnisses von Beschäftigten mit Behinderung
(KschG, SGB IX und Beteiligung der gesetzlichen Interessenvertretung)

Überblick über die Präventionsvorschriften aus dem Arbeits- und Gesundheitsschutz
Besondere Pflichten des Arbeitgebers im Zusammenhang mit der Beschäftigung von
Menschen mit Behinderung

Beteiligungsrechte und Handlungsmöglichkeiten der gesetzlichen Interessenvertretung
Bearbeitung von Fällen aus der Praxis

Seminarnummer Termin Freistellungsgrundlage
WA 01 190909 05 09.09.2019 - 13.09.2019 § 37 (6), § 46 (6), § 96 (4/8)

Vorkenntnisse
Besuch des SBV-Grundseminars

SBV plus:
Prävention und Betriebliches Eingliederungsmanagement

Arbeit ist nicht immer gesund; manche Tätigkeiten können krank machen. Mit den Rege-
lungen zur Gesundheitsprävention und zum Betrieblichen Eingliederungsmanagement im
SGB IX ist ein Ansatz geschaffen worden, Menschen während der Arbeit vor Gesundheits-
gefahren zu schützen, chronischen Erkrankungen bis hin zu dauerhaften Behinderungen
vorzubeugen und Kündigungen zu vermeiden. Präventive Maßnahmen stehen hierbei im
Vordergrund.

Ziel dieses Seminars ist es, Schwerbehindertenvertretungen die Möglichkeiten und Grenzen
der gesetzlichen Grundlage aufzuzeigen und Handlungsmöglichkeiten bei der Einführung
und Umsetzung des Betrieblichen Eingliederungsmanagements anzubieten. Die Aufgaben
eines Integrationsteams und betriebsnahe Konzepte sind wesentliche Inhalte des Seminars.

Seminarnummer Termin Freistellungsgrundlage
WA 01 190603 05 03.06.2019 - 07.06.2019 § 37 (6), § 46 (6), LPersVG
WA 01 191202 05 02.12.2019 - 06.12.2019

Vorkenntnisse
Besuch des BR-/PR-/SBV-Grundseminars
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Betriebliches Gesundheitsmanagement und Gesundheits-
förderung – Einführung und Orientierung

Neben dem klassischen Arbeitsschutz gewinnen Betriebliches Gesundheitsmanagement
(BGM) und Betriebliche Gesundheitsförderung (BGF) zunehmend an Bedeutung – als frei-
willige Präventionssysteme. Das Seminar bietet Ihnen Orientierung und Anregungen, damit
Sie bei BGM- bzw. BGF-Maßnahmen mitgestalten können.

BGM versucht, den betrieblichen Arbeits- und Gesundheitsschutz im umfassenden Sinne zu
managen – eingebettet in das Gesamtmanagement des Betriebs: Es zielt auch auf Personal-
entwicklung, Arbeitsorganisation, Führung, Unternehmenskultur und Gesundheitsverhal-
ten, Betriebsklima, Motivation. BGF erzielt bei arbeitsbedingten Gesundheitsproblemen z. T.
Erfolge, wo der klassische Arbeitsschutz nicht so gut greift.
BGF fragt nicht nur nach krankmachenden, sondern auch nach gesunderhaltenden Fakto-
ren im Arbeitsprozess. Unterstützung leisten die Krankenkassen mit konkreten Angeboten;
z. B. können sie gesundheitliche Problembereiche im Betrieb ermitteln. Seit 2015 gibt ihnen
das Präventionsgesetz den Auftrag zur Betrieblichen Gesundheitsförderung sowie zur Prä-
vention und gesundheitlichen Aufklärung der Beschäftigten.
Die Seminarinhalte in Stichworten:

Prävention, BGM, BGF – Ziele, Merkmale, Nutzen

Instrumente und Verfahren: Befragungen, Führungskräfteentwicklung, Fehlzeitenma-
nagement, BEM, Personalmanagement, Altersstrukturanalyse, Gesundheitsförderung/
Gesundheitszirkel/AK Gesundheit, Suchtprophylaxe (Praxisbeispiele)

Zuständigkeiten: Arbeitgeber, Betriebsarzt, Krankenkassen, gesetzliche Unfallversiche-
rung

Beteiligung der Beschäftigten, Gesundheitszirkel, Arbeitskreis Gesundheit

Verknüpfung mit bestehenden Arbeitsschutzvorschriften (Pflicht und Kür)

Verhältnisprävention – Verhaltensprävention

Beteiligungsrechte und Gestaltungsansätze der Interessenvertretung

Seminarnummer Termin Freistellungsgrundlage
WA 01 190902 03 02.09.2019 - 06.09.2019 § 37 (6), § 46 (6), LPersVG,

§§ 19/30 MVG o.v.R.

Vorkenntnisse
Besuch des BR-/PR-/SBV-Grundseminars. Empfohlen: Besuch des Grundseminars „Gesunde Ar-
beit – gesunder Betrieb“.
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Gutes Betriebsklima?
Handlungsmöglichkeiten des Betriebsrats

Von einem guten Betriebsklima profitieren alle: Die Beschäftigten, die Firma und natürlich
auch der Betriebsrat. Ein gutes Betriebsklima kann man nicht beschließen, es muss gepflegt
werden.

In der alltäglichen Praxis besteht die Gefahr, dass Pflege und Verbesserung des Betriebskli-
mas von Planzahlen und Kostendenken, Einsparungen und Zeitnot verdrängt werden. Auch
das konkrete Führungsverhalten der Vorgesetzten und die sozialen Auswirkungen betriebli-
cher Regelungen spielen eine wichtige Rolle.

Der Betriebsrat als Vertreter der Belegschaft ist nach dem Betriebsverfassungsgesetz gefor-
dert, zum Wohl der Arbeitnehmer/-innen und des Betriebs aktiv zu werden – nicht erst,
wenn das Betriebsklima im Keller ist.

Im Seminar werden dazu konkrete Ansatzpunkte praxisnah erarbeitet.

Die Seminarinhalte in Stichworten:

Definition von Betriebsklima, Auswirkungen eines guten Betriebsklimas

Arbeitgeber-Strategien: Unternehmenskultur, Führungsrichtlinien

Verbesserungsmöglichkeiten beim Umgang zwischen Vorgesetzten und Mitarbeitern

Qualifikation und Verhalten der Vorgesetzten, Möglichkeiten des Betriebsrats

Informations- und Kommunikationswege im Betrieb

Belegschaftskultur und Betriebsklima

Verbesserungsmöglichkeiten beim Umgang der Mitarbeiter untereinander

Ziele und rechtliche Möglichkeiten des Betriebsrats, konkrete Ansatzpunkte für die Be-
triebsratspraxis

Seminarnummer Termin Freistellungsgrundlage
WA 01 190708 05 08.07.2019 - 12.07.2019 § 37 (6)

Arbeitsschutz, Unfallverhütung und präventiver Gesundheitsschutz sind
in unserer Gesellschaft ein hohes Gut. Es ist die Pflicht der Betriebsparteien

(Arbeitgeber und Interessenvertretung) sich dieses Themas anzunehmen
und den Rahmen, den der Gesetzgeber in etlichen Gesetzen und

Verordnungen gesetzt hat, auszufüllen. Konflikte, Befindlichkeiten,
Bedürfnisse etc. finden häufig im Verborgenen statt.

In unseren Seminaren geht es darum, auch diese zu erkennen. Angesproche-
ne Überforderungssituationen oder konkrete Anhaltspunkte für Tendenzen

reichen für einen Schulungsbedarf aus. Dies gilt für alle Mitglieder der Inter-
essenvertretung: „Schulungen über Arbeitsschutz und Unfallverhütung sind

grundsätzlich (für jedes BR-Mitglied) im Sinne des § 37 (6) BetrVG als
erforderlich anzusehen.“ (BAG v. 15.05.1986)



56

A
u

fb
a

u
se

m
in

a
re

A
rb

ei
ts

- 
u

n
d

 G
es

u
n

d
h

ei
ts

sc
h

u
tz

Arbeitsschutzausschuss und betriebliche Arbeitsschutz-
organisation – Mitarbeit der gesetzlichen Interessenver-
tretung im Arbeitsschutzausschuss

Für Ihre Mitarbeit im Arbeitsschutzausschuss (ASA) bietet dieses Einstiegsseminar eine fun-
dierte Orientierungshilfe. Sie erhalten hier praktische Tipps und Anregungen für ein wir-
kungsvolles Engagement.

Im Fokus stehen die Fragen: Was kann der Arbeitsschutzausschuss zur Verbesserung der Ar-
beits- und Gesundheitsbedingungen bewirken, und wie können die Arbeitnehmervertreter
im ASA darauf hinwirken?

Außerdem werden die betrieblichen Akteure im Arbeits- und Gesundheitsschutz (Fachkraft
für Arbeitssicherheit, Betriebsarzt etc.) vorgestellt: ihre Aufgaben, die Möglichkeiten der Zu-
sammenarbeit und Unterstützung sowie der Mitbestimmung.

Die Seminarinhalte in Stichworten:

Arbeitsschutzausschuss: Aufgaben, Rechte, Pflichten, Arbeitsweise

Die wichtigsten Arbeitsschutzvorschriften im Überblick

Mögliche Aktivitäten des ASA: Arbeitsbedingungen verbessern statt Krankheit verwal-
ten, Bestandsaufnahme, erfolgversprechende Ansatzpunkte, realistische Zielsetzung,
Umsetzungsschritte planen

Rolle und Wirkungsmöglichkeiten der Arbeitnehmervertreter im ASA

Zusammenarbeit zwischen gesetzlicher Interessenvertretung und übrigen Arbeitsschutz-
Akteuren: Wer ist zuständig? Wer unterstützt uns? Wie können wir über die Akteure
und deren Engagement mitbestimmen?

Aufgaben der betrieblichen Arbeitsschutz-Akteure (Arbeitgeber, Fachkraft für Arbeitssi-
cherheit, Betriebsarzt etc.)

Umsetzung der DGUV Vorschrift 1 und 2 (Kurzüberblick)

Seminarnummer Termin Freistellungsgrundlage
WA 01 190415 05 15.04.2019 - 17.04.2019 § 37 (6), § 46 (6), LPersVG,
WA 01 191028 03 28.10.2019 - 30.10.2019 §§ 19/30 MVG o.v.R.

Vorkenntnisse
Besuch des BR-/PR-/SBV-Grundseminars
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Gefährdungen erkennen – Gefährdungen beseitigen
Gefährdungsbeurteilung nach Arbeitsschutzgesetz

Die gesetzlich vorgeschriebene Gefährdungsbeurteilung ist ein Grundpfeiler des betriebli-
chen Arbeits- und Gesundheitsschutzes und Ausgangspunkt für systematische Abhilfemaß-
nahmen bei bestehenden Gefährdungen. Im Seminar lernen Sie die rechtlichen Anforde-
rungen an die Gefährdungsbeurteilung und anerkannte Konzepte kennen. Ausgehend von
den unterschiedlichen Arbeitsplätzen der Teilnehmenden werden beispielhaft angemessene
Vorgehensweisen entwickelt. Außerdem erfahren Sie, wie die Interessenvertretung systema-
tische Gefährdungsbeurteilungen im Betrieb anstoßen bzw. durchsetzen kann und durch
richtige Weichenstellungen dafür sorgen kann, dass es spürbare Verbesserungen der Ar-
beits- und Gesundheitsbedingungen gibt. Die Seminarinhalte in Stichworten:

Gesetzliche Grundlagen, Anforderungen an die Gefährdungsbeurteilung
Körperliche und psychische Gesundheitsgefährdungen bei der Arbeit
Konzepte und Verfahren zur Gefährdungsbeurteilung
Verantwortlichkeiten, Beteiligung der Beschäftigten
Abzuleitende Maßnahmen und Wirksamkeitskontrolle
Mitbestimmungspraxis, Eckpunkte einer Betriebs-/Dienstvereinbarung

Seminarnummer Termin Freistellungsgrundlage
WA 01 190805 05 05.08.2019 - 09.08.2019 § 37 (6), § 46 (6), LPersVG,

§§ 19/30 MVG o.v.R.
Vorkenntnisse
Besuch des BR-/PR-Grundseminars
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Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV)
Die Arbeitsstättenverordnung und die „Technischen Regeln“ (ASR) zählen zu den wichtigs-
ten rechtlichen Grundlagen für die Gestaltung sicherer und gesundheitsgerechter Arbeits-
plätze. Für ihre Umsetzung hat der Arbeitgeber zu sorgen. Die Novellierung der ArbStättV
Ende 2016 brachte einige Neuerungen. Diese bieten – zusammen mit den vielen konkreten
Vorgaben der Technischen Regeln – den Interessenvertretungen verbesserte Möglichkeiten
zur Durchsetzung von wirksamen Arbeitsschutzmaßnahmen. Das Seminar bringt Ihr Wissen
auf den neuesten Stand, inklusive hilfreicher Empfehlungen für ein erfolgreiches Vorgehen
im Betrieb. Die Seminarinhalte in Stichworten:

Arbeitsschutz-Rechtsgefüge: Einführung und Orientierung
Arbeitsstättenverordnung und Technische Regeln Arbeitsstätten: Überblick, Bedeutung
für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz
Die Neuerungen 2016: Bildschirm- und Telearbeit, psychische Belastungen, Tageslicht,
Barrierefreiheit, Pausenräume, Unterweisung
ASR: Bildschirmarbeit, Anforderungen an diverse Räume und Wege, Luft, Temperatur,
Licht, Lärm u.v.m.
Gefährdungsbeurteilung, Abhilfemaßnahmen, Unterweisung
Zusammenarbeit mit inner-/außerbetrieblichen Arbeitssicherheits- und Gesundheitsfachleuten
Sanktionsmöglichkeiten der Aufsichtsbehörden
Mitgestaltungs- und Mitbestimmungs-/Initiativrechte der Interessenvertretung (insbes. bei
der Einrichtung von Arbeitsplätzen); Eckpunkte einer Betriebs- bzw. Dienstvereinbarung

Seminarnummer Termin Freistellungsgrundlage
WA 01 190401 05 01.04.2019 - 05.04.2019 § 37 (6), § 46 (6), LPersVG,
WA 01 200330 04 30.03.2020 - 03.04.2020 §§ 19/30 MVG o.v.R.



WIR FREUEN UNS AUF EUREN BESUCH!
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Alter(n)sgerechtes Arbeiten
Wie funktioniert das? Was kann die Interessenvertretung dafür tun?

Alle sollen länger arbeiten, um die Folgen des demografischen Wandels abzufangen. Doch
wie können wir das angesichts des hohen Arbeitsdrucks bis zur Rente durchhalten, wo
schon jetzt 20 Prozent der Beschäftigten gesundheitsbedingt frühverrentet werden? Die Be-
triebe müssen einerseits wertvolles Erfahrungswissen halten, andererseits damit umgehen,
dass Ältere anders arbeiten: „Work smarter – not harder!“

Der Ansatz des „alter(n)sgerechten Arbeitens“ bietet dafür verschiedene betriebliche Lö-
sungsmöglichkeiten, die wir in unserem Seminar vorstellen: von der Personalplanung über
menschengerechte Arbeits(zeit)gestaltung (auch für Beschäftigte unter 50) bis hin zur Qua-
lifizierung.

Das Seminar stellt Konzepte vor und erleichtert anhand erfolgreicher Praxisbeispiele die
Übertragung in die eigene Interessenvertretungsarbeit.

Die Seminarinhalte in Stichworten:

Konzept des alternsgerechten und des altersgerechten Arbeitens

Beschäftigungs- und Arbeitsfähigkeit erhalten, Beschäftigungssicherung

Prävention, menschengerechte Arbeitszeitregelung, betriebliches Gesundheitsmanage-
ment, Gute Arbeit

Vorteile für Belegschaft und Arbeitgeber

Personalentwicklung, betriebliche Qualifizierungspolitik

Beteiligungsrechte und Gestaltungsmöglichkeiten der Interessenvertretung

Praxishilfen, Methoden und betriebliche Beispiele für eine erfolgreiche Umsetzung

Altersgerechte Arbeitsorganisation, altersgemischte Gruppen und Teams

Seminarnummer Termin Freistellungsgrundlage
WA 01 190603 04 03.06.2019 - 07.06.2019 UN § 37 (6), § 46 (6), LPersVG,

§§ 19/30 MVG o.v.R.
UN = Seminarort Undeloh
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Betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM)
Überblick und Regelungsbedarf

Die Einführung eines Betrieblichen Eingliederungsmanagements (BEM), die § 84 Abs. 2 SGB
IX vorsieht, ist eine sinnvolle Verpflichtung für den Betriebs-/Personalrat und gilt für alle Be-
schäftigten.  Das Eingliederungsmanagement soll alle Erkrankten bei der Rückkehr an ihren
Arbeitsplatz unterstützen, erneuter Arbeitsunfähigkeit vorbeugen und die Beschäftigung bis
zur Rente sichern. Betriebliches Eingliederungsmanagement ist somit ein Teilaspekt der be-
trieblichen Gesundheitsförderung und ist damit nicht nur für die Schwerbehindertenvertre-
tung, sondern auch für den Betriebs-/Personalrat eine wichtige Aufgabe.

Dieses Seminar bietet Ihnen eine Einführung in die Bestandteile und Abläufe des Betriebli-
chen Eingliederungsmanagements. Checklisten und beispielhafte Regelungen in Betriebs-
und Dienstvereinbarungen werden vorgestellt und erläutert.

Seminarnummer Termin Freistellungsgrundlage
WA 01 190318 05 18.03.2019 - 22.03.2019 § 37 (6), § 46 (6), LPersVG
WA 01 190812 05 12.08.2019 - 16.08.2019
WA 01 200323 0 23.03.2020 - 27.03.2020

Betriebliches Eingliederungsmanagement
Aufbauseminar: Das Betriebliche Eingliederungs-
management verbessern

Das Seminar wendet sich an Interessenvertreter/-innen, die über Erfahrungen mit der prak-
tischen Durchführung des BEM verfügen. Es bietet weitere Anregungen und Ideen zur Op-
timierung des BEM, einschließlich der Bewältigung von Umsetzungsbarrieren. Sie tauschen
Ihre gewonnenen Erfahrungen mit anderen Seminarteilnehmenden aus und bewerten sie
gemeinsam. Darüber hinaus gibt es ein vertiefendes kommunikatives Training für Verhand-
lung und Beratungsgespräch. Außerdem wird über die aktuelle Rechtsprechung zu stritti-
gen Fragen informiert. Die Seminarinhalte in Stichworten:

Betriebliche Umsetzung von BEM: Erfahrungen, gelungene Beispiele, Erfolgsfaktoren,
Konsequenzen

Rechtsprechungsübersicht: z. B. BEM und personenbedingte Kündigung; Rechte und
Pflichten der Interessenvertretung

Rechtliche und soziale Einschätzung von riskanten Gesprächssituationen
Rhetorische Kompetenz in Verhandlung und Beratungsgespräch (Training: Erkennen, Ver-
meiden, Lösen von Konflikten; Grundzüge des Verhandelns nach dem „Harvard-Konzept“)

Präventionsauftrag
BEM als Baustein eines betrieblichen Gesundheitsmanagements
Möglichkeiten zur „Nachbesserung“ einer bereits bestehenden Betriebs-/Dienstvereinbarung

Wir bieten den Teilnehmenden an, ihre Betriebs-/Dienstvereinbarungen (bzw. Entwürfe
dazu) im Seminar zu überprüfen.

Seminarnummer Termin Freistellungsgrundlage
WA 01 190624 05 24.06.2019 - 28.06.2019 § 37 (6), § 46 (6), LPersVG,
WA 01 191111 05 11.11.2019 - 15.11.2019 §§ 19/30 MVG o.v.R.

Vorkenntnisse
Besuch eines BEM-Grundlagenseminars
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Betriebliches Eingliederungsmanagement spezial:
Betriebs-/Dienstvereinbarung – Praxisworkshop

Dieser Workshop wendet sich sowohl an Betriebs- und Personalräte, die vor dem Abschluss
einer Vereinbarung zum BEM stehen und ihre Entwürfe überprüfen wollen, als auch an sol-
che Gremien, die ihre bisherigen Erfahrungen mit einer vereinbarten Regelung bewerten
und diese ggf. nachbessern wollen.

Bei der Regelung des BEM stoßen die Interessenvertretungen auf grundsätzliche Fragen.
Zum Beispiel: Wie lässt sich die betriebliche Handhabung des BEM im Rahmen einer Be-
triebs-/Dienstvereinbarung regeln? Ist dies überhaupt notwendig und sinnvoll oder eher ris-
kant? Was sollten Inhalte einer Betriebs-/Dienstvereinbarung sein?

Der Workshop behandelt auch Fragen rund um das Thema Betriebs-/Dienstvereinbarung
zum BEM, von den juristischen Grundlagen über mögliche Eckpunkte einer Vereinbarung
hin zu entsprechenden Beispielen. Ein Erfahrungsaustausch und die Bewertung von beste-
henden Vereinbarungen bzw. von Entwürfen (bitte mitbringen!) runden das Seminar ab.

Die Seminarinhalte in Stichworten:

Vorteile bzw. Risiken des Abschlusses einer Betriebs-/Dienstvereinbarung zum BEM
Welche Erfahrungen bestehen bereits mit dem Abschluss von Betriebs-/Dienstvereinbarun-

gen? Welche Schlussfolgerungen ziehen wir daraus?

Rechtliche Möglichkeiten der Durchsetzbarkeit einer Vereinbarung; welche Beteiligungs-
rechte sind betroffen?

Rechtsgrundlagen, Eckpunkte, Qualitätskriterien, Standards, Ansprüche an eine Verein-
barung

Beispiele möglicher Inhalte einer Betriebs-/Dienstvereinbarung: Wer organisiert den
BEM-Prozess (wie)? Zusammensetzung des BEM-Zirkels, Aufgaben und Kompetenzen
seiner Mitglieder

Seminarnummer Termin Freistellungsgrundlage
WA 01 190213 04 13.02.2019 - 15.02.2019 § 37 (6), § 46 (6), LPersVG,
WA 01 191028 04 28.10.2019 - 30.10.2019 §§ 19/30 MVG o.v.R.

Vorkenntnisse
Besuch des Grundseminars zum Betrieblichen Eingliederungsmanagement
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Chronisch Kranke im Betrieb – Gestaltungsmöglichkeiten
der gesetzlichen Interessenvertretung

Jede/-r dritte Arbeitnehmer/-in in unserem Land ist chronisch krank. Schwerpunkte sind Rü-
ckenerkrankungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, neurologische und psychische Beeinträch-
tigungen, Folgen von Krebserkrankungen, Diabetes Typ 2 und Asthma.

Die allermeisten Betroffenen konzentrieren sich auf Symptombehandlung und greifen zu
Medikamenten, mit z. T. schlimmen Nebenwirkungen. Dabei lassen sich oft arbeitsbedingte
Ursachen und Gesundheitsbelastungen mindern, um die Erkrankung zu lindern und um die
Arbeitsfähigkeit nachhaltig zu sichern.

Im Mittelpunkt des Seminars steht die Frage, wie durch vorsorgende und unterstützende
Arbeitsgestaltung das Arbeiten mit chronischen gesundheitlichen Einschränkungen erleich-
tert werden kann, insbesondere durch ergonomische, soziale und organisatorische Maß-
nahmen, für die es z. T. weitgehende Mitbestimmungsrechte gibt.

Gesetzlichen Interessenvertretungen kommt hier eine Lotsenfunktion zu. In engem Kontakt
mit den Kollegen und Kolleginnen können sie deren Arbeitsbedingungen mitgestalten. Um
wirksam beraten, moderieren, bewerten und überwachen zu können, vermittelt das Semi-
nar die erforderlichen arbeits- und gesundheitswissenschaftlichen sowie rechtlichen Grund-
kenntnisse.

Die Seminarinhalte in Stichworten:

Zusammenhänge: Arbeit – Biographie – Krankheit – chronische Erkrankung

Krankheitsbilder der Hauptdiagnosegruppen Rücken, Psyche, Herz, Krebserkrankungen
sowie deren Folgen

Erfahrungsberichte aus den Betrieben, Fallbeispiele

Primär-, Sekundär- und Tertiärprävention; Gefährdungsbeurteilung

Return-to-Work-Konzepte; Achtsamkeit in der Betriebs- und Arbeitskultur

Hilfen der Sozialversicherungsträger, Integrationsämter und Integrationsfachdienste

Arbeits- und sozialrechtliche Grundlagen

Mitbestimmungs- und Gestaltungsmöglichkeiten der gesetzlichen Interessenvertretung

Seminarnummer Termin Freistellungsgrundlage
WA 01 191111 15 11.11.2019 - 15.11.2019 § 37 (6), § 46 (6), LPersVG,

§§ 19/30 MVG o.v.R.

Vorkenntnisse
Besuch des BR-/PR-/SBV-Grundseminars
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Psychische Belastungen am Arbeitsplatz – Grundlagen
Arbeitsverdichtung, Personalabbau, Umstrukturierungen, schlechte Arbeitsorganisation so-
wie schlechte Personalführung sind Ursachen für stetig steigende psychische und psychoso-
matische Erkrankungen von Beschäftigten. Nun konzentrieren sich Krankenkassen und die
Gemeinsame Deutsche Arbeitsschutzstrategie auf das Problem; erste Betriebe arbeiten an
Präventionsmaßnahmen. Im Seminar lernen Sie verstehen, wie Arbeitsbedingungen, psychi-
sche Belastungen und ihre Folgen wie Stress, psychische Erschöpfung oder psychische Er-
krankungen zusammenwirken. Die Seminarinhalte in Stichworten:

Psychische Belastungen: Ursachen (z. B. Arbeitsverdichtung, indirekte Steuerung) und
mögliche Folgen für die Beschäftigten

Gefährdungsbeurteilung im Überblick: Prozess, Methoden, Instrumente (Bedeutung,
Qualitätskriterien, Praxisbeispiele, Beteiligungsmöglichkeiten der Beschäftigten)

Rolle und Mitbestimmungsrechte der Interessenvertretung beim Arbeits- und Gesund-
heitsschutz

Mögliche Bündnispartner für die Beratung und Unterstützung von Interessenvertretungen
Psychische Belastungen abbauen: Überblick über Präventionsansätze

Seminarnummer Termin Freistellungsgrundlage
WA 01 190325 05 25.03.2019 - 29.03.2019 § 37 (6), § 46 (6), LPersVG,
WA 01 190902 05 02.09.2019 - 06.09.2019 §§ 19/30 MVG o.v.R.
WA 01 200330 05 30.03.2020 - 03.04.2020

Vorkenntnisse
Vorherige Teilnahme am Grundseminar „Gesunde Arbeit – gesunder Betrieb“ empfohlen.

Psychische Belastungen am Arbeitsplatz – Aufbau:
Gefährdungsbeurteilungen – Durchführung von Gefährdungs-
beurteilungen anstoßen und begleiten

Dieses Aufbauseminar stellt bewährte Vorgehensweisen der Gefährdungsbeurteilung psy-
chischer Belastungen vor. Diese schaffen die Grundlage für wirkungsvolle Maßnahmen ge-
gen psychisch und körperlich krank machende Arbeitsbedingungen. Wie die Interessenver-
tretung auf die Durchführung von Gefährdungsbeurteilungen hinwirken kann, die dieser
Anforderung gerecht werden, wird ebenso im Seminar diskutiert wie Möglichkeiten der Be-
teiligung der Beschäftigten. Die Seminarinhalte in Stichworten:

Bisherige Erfahrungen mit psychischen Belastungen im Betrieb und deren Beurteilung

Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen: Methoden, Instrumente, Qualitätskri-
terien, Durchführende

Prozessschritte bei einer Gefährdungsbeurteilung: Organisatorische Voraussetzungen,
Gefährdungen erfassen, Ergebnisse beurteilen, Maßnahmen festlegen, umsetzen, doku-
mentieren und kontrollieren

Betriebs- bzw. Personalratsarbeit in diesem Kontext; Mitbestimmungsrechte durchsetzen

Beschäftigtenbeteiligung, Unterweisung

Betriebs-/Dienstvereinbarungen: Eckpunkte, Überprüfung vorhandener Vereinbarungen

Seminarnummer Termin Freistellungsgrundlage
WA 01 190128 05 28.01.2019 - 01.02.2019 § 37 (6), § 46 (6), LPersVG,
WA 01 191118 05 18.11.2019 - 22.11.2019 §§ 19/30 MVG o.v.R.
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Psychische Belastungen am Arbeitsplatz – spezial:
Maßnahmen durchsetzen!

Mittlerweile werden die psychischen Belastungen häufiger in der Gefährdungsbeurteilung
erfasst. Trotzdem stellt sich oft die Frage, wie mit den Ergebnissen umgegangen werden
kann. Die aufwändige Arbeit der Erhebung steht bisweilen nicht im Verhältnis zu den ge-
ringen Verbesserungen, die mit den Regelungen erzielt werden.

Die Interessenvertretung ist enttäuscht, die Beschäftigten reagieren verärgert. Dabei gibt es
gute Möglichkeiten, auf Grundlage der Gefährdungsbeurteilung (oder auch unabhängig
davon) Maßnahmen zu entwickeln und umzusetzen, die echte Veränderungen bewirken.

Mit den weitgehenden Mitbestimmungsrechten der Interessenvertretung lassen sich Maß-
nahmen auch dort durchsetzen, wo die Arbeitgeberseite sich wenig einsichtig zeigt.

Die Seminarinhalte in Stichworten:

Mitbestimmungsrechte bei der Gefährdungsbeurteilung, bei daraus abzuleitenden Maß-
nahmen sowie bei deren Durchsetzung

Eckpunkte für ein sinnvolles Vorgehen bei der Gefährdungsbeurteilung psychischer Be-
lastungen

Ergebnisse der Gefährdungsbeurteilung verstehen, sichten und bewerten

Wo liegen Ursachen von Belastungen, und wie können sie beseitigt werden? Wie die
verbleibenden Belastungen möglichst gering halten und die Ressourcen stärken?

Verfahren zur Entwicklung von passenden betrieblichen Maßnahmen aus den Ergebnis-
sen der Gefährdungsbeurteilungen

Ein Seminar für Praktiker/-innen mit Vorkenntnissen im Bereich des Arbeitsschutzes.

Seminarnummer Termin Freistellungsgrundlage
WA 01 191028 05 28.10.2019 - 30.10.2019 § 37 (6), § 46 (6), LPersVG,

§§ 19/30 MVG o.v.R.

Vorkenntnisse
Empfehlung: Vorherige Teilnahme an einem Seminar zur Gefährdungsbeurteilung psychischer
Belastungen
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Betriebliches Suchtmanagement – Zwischen Pflicht und Kür
Wir leben in einer Welt der Schnelllebigkeit und hoher Beanspruchung im Privat- und Arbeitsle-
ben. Dies wird häufig durch einen riskanten Konsum von Rausch-/Suchtmitteln (Medikamente,
Drogen, Alkohol) und andere Verhaltenssüchte zu kompensieren versucht, um eine emotionale
Balance und Leistungsfähigkeit zu erhalten bzw. wiederzuerlangen. Alle Betroffenen, Kollegin-
nen und Kollegen, Interessenvertretungen und Führungskräfte stehen vor großen Herausforde-
rungen. Wie gelingt der Umgang mit ersten Ahnungen und Verhaltensauffälligkeiten? Welche
arbeits- und haftungsrechtlichen Aspekte müssen berücksichtigt werden? Wie können Rahmen-
bedingungen gestaltet werden, die den Betroffenen echte Hilfe bieten und den Belangen des
Betriebs und der Dienststelle Rechnung tragen? Die Seminarinhalte in Stichworten:

Definition von Sucht, Formen des Konsums, Zahlen, Daten, Fakten
Arbeits- und haftungsrechtliche Aspekte von Suchtkrankheit
Hilfe und Unterstützungsangebote für Betroffene und Co-Abhängige
Suchtpräventive Maßnahmen im Betrieb/in der Dienststelle
Möglichkeiten der Kooperation mit externen Stellen
Handlungsmöglichkeiten der Interessenvertretungen und Führungskräfte

Seminarnummer Termin Freistellungsgrundlage
WA 01 190311 05 11.03.2019 - 15.03.2019 § 37 (6), § 46 (6), LPersVG,
WA 01 190701 05 01.07.2019 - 05.07.2019 §§ 19/30 MVG o.v.R.
WA 01 200323 04 23.03.2020 - 27.03.2020

Vorkenntnisse
Besuch des BR-/PR-/SBV-Grundseminars

Betriebliches Suchtmanagement – Aufbau:
Der 10-Stufen-Plan, Gesprächsführung

Eine gute Gesprächskultur kann geübt werden, um betriebliche Störungen für alle Beteilig-
ten wieder in verlässliche, produktive Abläufe zurückzuführen.

Betriebs-/Personalräte und Führungskräfte werden unterstützt, ihre Kompetenzen im Füh-
ren von Gesprächen zu erweitern und die Prinzipien einer motivierenden Beratung anzu-
wenden. Dadurch erhalten riskant Konsumierende ein besonderes Hilfsangebot mit Aus-
richtung auf ihre Ressourcen, damit eine Wiedereingliederung ermöglicht wird.

Es werden Unterstützungsangebote für alle Beteiligten zur betrieblichen Prävention erarbeitet.

Die Seminarinhalte in Stichworten:

Auffrischung: Betriebliches Suchtmanagement

Erproben von Gesprächssituationen

Motivierende Gesprächsführung

Umgang mit Widerständen

Instrumente und weitere Handlungsmöglichkeiten

Seminarnummer Termin Freistellungsgrundlage
WA 01 190916 04 16.09.2019 - 18.09.2019 § 37 (6), § 46 (6), LPersVG,

§§ 19/30 MVG o.v.R.
Vorkenntnisse
Besuch des BR-/PR-/SBV-Grundseminars
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Arbeiten 4.0: Entgrenzung von Arbeit und Freizeit – wenn
aus Selbstbestimmung Selbstausbeutung wird

Die Grenzen zwischen Arbeitsort, Arbeitszeit und Freizeit verschieben sich. Moderne Kom-
munikationstechnologien ermöglichen eine permanente Erreichbarkeit von Beschäftigten
sowie die Arbeit zu jeder Zeit und von jedem Ort.

Arbeitgeber fordern die Auflösung der Regelarbeitszeit sowie das Aufweichen des Acht-
stundentags. Feste und aus Sicht der Arbeitgeber „starre“ Arbeitszeitmodelle gelten als
Bremse für die immer wieder angeführte dringend benötigte Flexibilität, die das Zeitalter
der Digitalisierung und das Arbeiten 4.0 mit sich bringen, und auch die Regelungen zum
Arbeits- und Gesundheitsschutz seien nicht mehr zeitgemäß und müssten angepasst wer-
den.

Für die Beschäftigten kommt es zur räumlichen und zeitlichen Vermischung der verschiede-
nen Lebensbereiche und zu einer Einschränkung des Privatlebens; gesundheitliche Belastun-
gen nehmen zu.

Die Seminarinhalte in Stichworten:

Entgrenzung der Arbeit durch unternehmerische Entscheidungen, indirekte Steuerung,
Digitalisierung und Einsatz neuer Arbeitsinstrumente

Auswirkungen auf die Beschäftigten

Interessen der Arbeitgeber und Arbeitnehmer bei der ‚flexiblen‘ Arbeitszeit- und Arbeits-
ortgestaltung

Arbeitswissenschaftliche Erkenntnisse und Empfehlungen, z.B. für arbeitsorganisatori-
sche Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Privatleben und Beruf

Modelle der beschäftigtenorientierten flexiblen und sozialverträglichen Arbeitszeit, Maß-
nahmen der Arbeitsorganisation

Kommunikation und Zusammenarbeit der Beschäftigten unter den Bedingungen der
entgrenzten Arbeit

Beteiligungsrechte und Handlungsmöglichkeiten der gesetzlichen Interessenvertretung
zur Stärkung der Abgrenzung der Erwerbsarbeit vom Privatleben

Seminarnummer Termin Freistellungsgrundlage
WA 01 191104 05 04.11.2019 - 06.11.2019 § 37 (6), § 46 (6), LPersVG,

§§ 19/30 MVG o.v.R.

Vorkenntnisse
Besuch des BR 1-/PR 1-Grundseminars
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Resilienz – eine Bestandsaufnahme
Umgang der Interessenvertretung mit den
Widersprüchen der Resilienzförderung

Die Arbeitswelt ist von permanenter Veränderung und steigender Arbeitsbelastung geprägt.
Was kann Menschen dabei unterstützen, dies zu bewältigen und noch aufrecht und ge-
sund durch das Leben zu gehen?

In Führungskräftetrainings wird dafür heute Resilienzförderung als Allheilmittel angeprisen -
auch im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements. Bei diesem Ansatz besteht
allerdings das Risiko, dass Arbeitgeber die Verantwortung für menschengerechte Arbeitsbe-
dingungen noch weiter auf die Beschäftigten abwälzen.

Im Zentrum des Seminars steht, wie die Interessenvertretung sich bei der Einführung ent-
sprechender betrieblicher Programme positionieren kann – sowohl hinsichtlich des Beschäf-
tigtenschutzes als auch mit Blick auf die Verantwortung des Arbeitgebers.

Die Seminarinhalte in Stichworten:

Anforderung oder/und Entlastung? Flexibilität – Selbstoptimierung – indirekte Steue-
rung – Resilienz

Was ist Resilienz? Forschung und Definition

Faktoren der Resilienz und deren Bedeutung im betrieblichen Alltag und beim betrieb-
lichen Gesundheitsmanagement

Verhaltensprävention – Verhältnisprävention; Gefährdungsbeurteilung

Luxemburger Deklaration zur betrieblichen Gesundheitsförderung

Welche Rolle hat die Interessenvertretung?

Wie reagiert die Interessenvertretung auf problematische Erwartungen des Arbeitgebers
bei der Einführung betrieblicher Resilienzprogramme?

Seminarnummer Termin Freistellungsgrundlage
WA 01 191106 05 06.11.2019 - 08.11.2019 § 37 (6), § 46 (6), LPersVG,

§§ 19/30 MVG o.v.R.

Vorkenntnisse
Vorheriger Besuch des Grundseminars zum Arbeits- und Gesundheitsschutz
„Gesunde Arbeit – gesunder Betrieb“ empfohlen
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Betriebliches Notfallmanagement – Was tun bei Übergriffen
und bedrohlichen Situationen in Betrieb und Dienststelle?

Immer häufiger geraten Beschäftigte durch gewalttätige Übergriffe und Bedrohungen in
gefährliche Situationen. Das Erlebte führt sehr häufig zur Traumatisierung der Betroffenen.
Durch das Notfallmanagement wird sichergestellt, dass in Notsituationen keine grundle-
genden Entscheidungen mehr getroffen werden müssen, sondern die vorher definierten
Maßnahmen systematisch angewendet werden können. Zum Notfallmanagement gehört
aber nicht nur die Vorbereitung auf Krisensituationen, sondern auch deren kritische Nach-
bereitung (Evaluation). Die Seminarinhalte in Stichworten:

Initiativmöglichkeiten der gesetzlichen Interessenvertretung
Notfallsituationen im Betrieb
Maßnahmen nach Übergriffen
Gefährdungsanalyse
Arbeitsschutz durch Prävention
Interventionsmaßnahmen
Zusammenarbeit mit externen Experten

Seminarnummer Termin Freistellungsgrundlage
WA 01 191021 15 21.10.2019 - 25.10.2019 § 37 (6), § 46 (6), LPersVG,

§§ 19/30 MVG o.v.R.

Wertschätzung und Anerkennung als Motivations- und
Gesundheitsfaktoren im Arbeitsleben

Der Mangel an Wertschätzung wird von Beschäftigten in Umfragen an erster Stelle beklagt.
Betriebs- und Personalratsmitglieder sind als Interessenvertreter/-innen der Beschäftigten
täglich mit diesem Problem konfrontiert. Doch wie können Sie entscheidend dazu beitra-
gen, eine wertschätzende Unternehmenskultur im Interesse der Kolleginnen und Kollegen
zu etablieren? Und warum lassen sich Folgen wie Burn-out, innere Kündigung, höhere
Fehlzeiten, sinkende Leistungen und das Abwandern von Fachkräften durch ein wertschät-
zendes Miteinander nachhaltig abwenden? Diese Fragen beantwortet das Seminar. Sie er-
langen fundiertes Wissen über die Wirkzusammenhänge von Wertschätzung, Motivation,
psychischer Gesundheit und Leistungsfähigkeit. Wir erarbeiten konkrete Lösungsansätze für
Ihre Aufgaben an der Schnittstelle zwischen den Beschäftigten und dem Arbeitgeber, mit
denen Sie auch schwierige Situationen erfolgreich meistern können – sei es bei Vermitt-
lungsgesprächen oder in Veränderungsprozessen. Wertschätzung führt zu Wertschöpfung,
die sich in der Zufriedenheit der Beschäftigten, im Sinken krankheitsbedingter Fehlzeiten so-
wie letztlich im Unternehmenserfolg widerspiegelt. Die Seminarinhalte in Stichworten:

Vermittlung von Wirkzusammenhängen zwischen Wertschätzung, Motivation und
psychischer Gesundheit

Ausdrucksformen der Wertschätzung kennenlernen

Selbstwertschätzung als Basis entwickeln

Wertschätzende Kommunikationstechniken an Fallbeispielen aus der Praxis erproben

Konfliktsituationen wertschätzend meistern

Seminarnummer Termin Freistellungsgrundlage
WA 01 190902 01 02.09.2019 - 06.09.2019 § 37 (6), § 46 (6), LPersVG
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Time-out statt Burn-out:
Interessenvertretungen in Aktion

Der Wandel der Arbeitswelt hinterlässt seine Spuren: Die Folgen von Leistungsverdichtung am
Arbeitsplatz, z. B. durch Mehrarbeit, kann heutzutage jede/-r Beschäftigte selbst spüren. Die
negativen Konsequenzen daraus schlagen immer häufiger gesundheitlich und auch wirt-
schaftlich zu Buche - Schäden, welche die Arbeitgeber, der Staat und letztlich alle Beschäftig-
ten tragen müssen. Einen Ansatz dazu bietet Ihnen dieses Seminar, das Sie gezielt an das
Thema Burn-out heranführt und und klärt, welche Verantwortung der/die einzelne trägt und
welche Verantwortung beim Arbeitgeber liegt. Zudem werden Ihnen Wege zur Prävention
und Hilfeangebote für akut Betroffene aufzeigt. Die Seminarinhalte in Stichworten:

Wenn nichts mehr geht: Theorie zur Burn-out-Symptomatik
Symptome von Burn-out in Abgrenzung zu Depression und Sucht differenziert
wahrnehmen

Was alle wissen müssen: Aufklärung im Betrieb, Gespräche mit Betroffenen führen
Maßnahmen im Betrieb planen und durchführen
Chancen und Grenzen der Betriebs- und Personalratsarbeit beim Thema Burn-out und
seinen Folgen

Seminarnummer Termin Freistellungsgrundlage
WA 01 190624 02 24.06.2019 - 28.06.2019 § 37 (6), § 46 (6), LPersVG
WA 01 191111 02 11.11.2019 - 15.11.2019
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Stimmt das Klima noch?
Mobbing in Betrieb und Verwaltung

Der Psychoterror am Arbeitsplatz nimmt ständig zu – Kolleginnen oder Kollegen, die
absichtlich wichtige Arbeitsinformationen vorenthalten, üble Gerüchte, die plötzlich
gestreut werden ... Was häufig so schleichend beginnt, kann sich im Geheimen oft auswei-
ten, bis plötzlich nichts mehr geht: Gesundheitliche Gefährdungen und wirtschaftliche
Nachteile für alle Beteiligten sind die Folge. Häufige Ursachen für Mobbing am Arbeitsplatz
sind Mängel in der Arbeitsorganisation und Personalführung sowie konkurrenzorientierte
Umgangsformen. Die gesetzliche Interessenvertretung ist aufgefordert, den Beteiligten hilf-
reich zur Seite zu stehen. Daher werden Ihnen in diesem Seminar speziell dazu Hilfestellun-
gen gegeben, um Mobbingsituationen zu erkennen und Möglichkeiten der Prävention zu
erarbeiten.

Die Seminarinhalte in Stichworten:

Ursachen und Verlaufsformen von Mobbingprozessen

Möglichkeiten der Hilfe und Prävention

Was können gesetzliche Interessenvertretungen tun?

Elemente von Betriebs- bzw. Dienstvereinbarungen

Seminarnummer Termin Freistellungsgrundlage
WA 01 190401 02 01.04.2019 - 05.04.2019 § 37 (6), § 46 (6), LPersVG,
WA 01 190909 02 09.09.2019 - 13.09.2019 §§ 19/30 MVG o.v.R.
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Einführung in das Arbeitszeitrecht (intensiv)
Das Seminar wendet sich an Betriebs- und Personalratsmitglieder, die in das Thema „Ar-
beitszeitrecht“ vertiefter einsteigen möchten und sich einen Überblick über Rechtsgrundla-
gen, relevante Arbeitszeitmodelle sowie Beteiligungs- und Mitbestimmungsrechte verschaf-
fen wollen.
Sie erwerben im Seminar rechtliche Grundkenntnisse rund um das Thema „Arbeitszeit“. Be-
griffe (z. B. Pausen, Ruhezeiten, Überstunden) werden erläutert und die Gestaltungsmög-
lichkeiten der gesetzlichen Interessenvertretung dargestellt. Die vermittelten Inhalte geben
Ihnen Orientierung und Sicherheit bei der Einschätzung Ihrer rechtlichen Möglichkeiten
und versetzen Sie in die Lage, das rechtliche Instrumentarium im Rahmen der Beteiligung
bei der Einführung und Umsetzung betrieblicher Arbeitszeitregelungen aktiv nutzen zu
können.
Die Seminarinhalte in Stichworten:

Übersicht über die arbeitszeitrechtlichen Grundlagen

Eckpfeiler der betrieblichen Arbeitszeitgestaltung

Regelungen des Arbeitszeitgesetzes, Inhalt und Begriffsbestimmungen

Tarifverträge als mögliche Grundlage arbeitszeitrechtlicher Regelungen (mit Beispielen)

Definition des Begriffs „Arbeitszeit“: Beginn und Ende der täglichen Arbeitszeit, Über-
stunden, Mehrarbeit usw. (Fallbearbeitung zu aktuellen Fälllen aus der Rechtsprechung)

Arbeits- und Gesundheitsschutz und betriebliche Arbeitszeitregelungen

Darstellung von möglichen praxisrelevanten Arbeitszeitmodellen (Vor- und Nachteile)

Mitbestimmungsrechte des Betriebs- bzw. Personalrats und ihre Durchsetzung

Seminarnummer Termin Freistellungsgrundlage
WA 01 190715 05 15.07.2019 - 19.07.2019 § 37 (6), § 46 (6), LPersVG

Vorkenntnisse
Besuch des BR 1-/PR 1-Grundseminars
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Teilzeit- und Befristungsgesetz
Rechtliche Grundlagen für Betriebs- und Personalräte

Viele Menschen arbeiten in Teilzeit. Teilzeitarbeitsverhältnisse erlauben es, private Verpflich-
tungen und Erwerbsarbeit miteinander zu verbinden. Andererseits gibt es Strategien, Voll-
zeitarbeitsplätze abzubauen und durch Teilzeitarbeitsplätze zu ersetzen. Immer mehr Teil-
zeitarbeitsverhältnisse sind prekär, da die Beschäftigten von dem Verdienst allein nicht le-
ben können.

Zudem werden neue oder auf bisherige Arbeitsverhältnisse folgende Verträge verstärkt be-
fristet abgeschlossen. Für Teilzeitarbeit und auch für die Befristung von Arbeitsverhältnissen
ist das Teilzeit- und Befristungsgesetz die Rechtsgrundlage. Das Gesetz wird im Seminar
dargestellt. Erläutert werden aber auch Strategien und Handlungsmöglichkeiten der gesetz-
lichen Interessenvertretung, um prekäre Beschäftigung im Betrieb zu verhindern.

Die Seminarinhalte in Stichworten:
Rechtliche Grundlagen zur Teilzeitarbeit und Befristung aus Gesetz und Tarifverträgen
(beispielhaft)

Formen und Zulässigkeit von Teilzeitarbeit und Befristung

Gestaltungsmöglichkeiten der gesetzlichen Interessenvertretung bei Teilzeit und Befris-
tung von Arbeitsverhältnissen

Aktuelle Rechtsprechung zur Teilzeitarbeit und Befristung von Arbeitsverträgen (EuGH
und Arbeitsgerichte)

Berücksichtigung von Teilzeitarbeit und Befristung beim Abschluss von Betriebs-/Dienst-
vereinbarungen

Seminarnummer Termin Freistellungsgrundlage
WA 01 190904 04 04.09.2019 - 06.09.2019 § 37 (6), § 46 (6), LPersVG

Vorkenntnisse
Besuch des BR-/PR-Grundseminars
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Arbeitszeitrecht und Dienstplangestaltung –
Grundlagenseminar

Eine faire und gerechte Gestaltung der individuellen Arbeitszeiten vor dem Hintergrund der
zunehmenden Anforderungen der Arbeitgeber hinsichtlich Flexibilität ist ebenso notwendig
wie komplex und schwierig. Dieses Seminar verschafft einen Überblick über die Grundlagen
für eine arbeitnehmerbezogene Arbeitszeitplanung und ihre Umsetzung.

Die Seminarinhalte in Stichworten:

Arbeitszeitgesetz

Gesetzliche und tarifliche Grundlagen

Anforderungen an die Dienstplangestaltung

Handlungsmöglichkeiten der Interessenvertretung

Seminarnummer Termin Freistellungsgrundlage
WA 01 191021 05 21.10.2019 - 25.10.2019 § 37 (6), § 46 (6), LPersVG
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Arbeitszeit aktuell
Flexible Arbeitszeitgestaltung bleibt ein kontroverses und schwieriges Feld für Interessenver-
tretungen. Der praxisorientierte und anwendungsbezogene Umgang mit der aktuellen
Rechtsprechung zur Arbeitszeitgestaltung, insbesondere des Bundesarbeitsgerichts in Er-
furt, steht im Mittelpunkt des Seminars. Zusätzlich werden aktuelle Arbeitszeitmodelle, ar-
beitswissenschaftliche Erkenntnisse zur gesundheitsverträglichen Arbeitszeitgestaltung und
Fragen der Mitbestimmung entsprechend der betrieblichen Interessen der Teilnehmer/-
innen im Seminar erörtert.

Die Seminarinhalte in Stichworten:

Chancen und Risiken aktueller Arbeitszeitmodelle

Gesetzliche Grundlagen zum Arbeitsschutzrecht

Aktuelle Rechtsprechung zur Mitbestimmung bei flexibler Arbeitszeitgestaltung

Aktuelle Rechtsprechung zu aktuellen Arbeitszeitmodellen und zur Teilzeitarbeit

Anwendungsmöglichkeiten für Betriebs- und Dienstvereinbarungen

Seminarnummer Termin Freistellungsgrundlage
WA 01 190612 04 12.06.2019 - 14.06.2019 § 37 (6), § 46 (6), LPersVG
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Klare Rede, starke Wirkung! – Teil 1
Redesituationen vor großen Gruppen meistern

Die Arbeit als Mitglied einer gesetzlichen Interessenvertretung erfordert mehr als einen pro-
fessionellen Umgang mit Gesetzestexten. Auch an die Art und Weise Ihres Auftretens und
an Ihr rhetorisches Geschick werden hohe Ansprüche gestellt, z. B. beim Auftritt auf der
Betriebs-/Personalversammlung, bei der Gestaltung kurzer Redebeiträge oder längerer Über-
zeugungsreden und bei Gesprächen mit dem Arbeitgeber. Neben den Inhalten und dem
Aufbau entscheiden der Redestil, die Körpersprache und die innere Haltung über die Wir-
kung von Redebeiträgen. Dieses Seminar vermittelt Ihnen praxisnah und mit Spaß die
Grundlagen erfolgreicher Rhetorik, angefangen bei der Überwindung von Lampenfieber
und Sprachhemmungen, dem bestmöglichen Aufbau einer Rede, der angemessenen und
persönlich stimmigen Körperhaltung, dem richtigen Stimmeinsatz bis hin zum souveränen
Umgang mit möglichen Störungen.

Die Seminarinhalte in Stichworten:
Wie formuliere ich zündend, überzeugend und verständlich?
Wie gehe ich produktiv mit meiner Redeangst um?
Wie setze ich Sprache und Körpersprache zielgerichtet ein?
Wie gehe ich mit Störungen um?

Seminarnummer Termin Freistellungsgrundlage
WA 01 190304 02 04.03.2019 - 08.03.2019 § 37 (6), § 46 (6), LPersVG,
WA 01 190826 01 26.08.2019 - 30.08.2019 §§ 19/30 MVG o.v.R.
WA 01 191209 02 09.12.2019 - 13.12.2019
WA 01 200309 02 09.03.2020 - 13.03.2020

Klare Rede, starke Wirkung! – Teil 2
Besondere rhetorische Herausforderungen

Rhetorisches Geschick und Feingefühl sind für die freie Rede ebenso wichtig wie bei der Gre-
mienarbeit, in Sitzungen und am Arbeitsplatz. Alle von uns ausgehenden (nicht-)verbalen Sig-
nale beeinflussen nachhaltig die Kommunikation mit unseren Mitmenschen. Besondere Situa-
tionen, wie z. B. die politische Rede im Freien oder die Überzeugungsrede vor „anders den-
kendem“ Publikum werden in diesem Seminar genauer unter die Lupe genommen und ge-
zielt vorbereitet. Die innere Haltung zu mir selbst, meinem Gegenüber und zum Inhalt meiner
Rede kann den Erfolg entscheidend beeinflussen. Die Seminarinhalte in Stichworten:

Differenzierung von Redeanlässen - dem Anlass gemäße Beiträge vorbereiten

Präsenz vor Publikum - Tipps und Tricks ausprobieren. Feedback und Ideen zur Schär-
fung des persönlichen Redeprofils

Mit (unangenehmen) Reaktionen aus dem Publikum umgehen – Wege finden, gelassen
und humorvoll zu bleiben

Lebendige Dramaturgie und unterstützende Visualisierung von längeren Redebeiträgen

Seminarnummer Termin Freistellungsgrundlage
WA 01 191104 01 04.11.2019 - 08.11.2019 § 37 (6), § 46 (6), LPersVG,

§§ 19/30 MVG o.v.R.
Vorkenntnisse
Besuch des Seminars „Klare Rede, starke Wirkung - Teil 1“
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Schluss mit der Zurückhaltung!
Klare Rede, starke Wirkung für Frauen – Redesituationen
vor großen Gruppen

Die Welt braucht Frauen, die aktiv gestalten und ihre Kompetenzen und Ideen einbringen!
Auch bei aktiven Frauen gibt es leider immer noch eine große Diskrepanz zwischen der Mo-
tivation, mitzureden und dem tatsächlichen Raum, den sie sich in möglichen Redesituatio-
nen nehmen („Ach, lass ihn mal machen, er kann das besser.“). Wie wirkt „Frau“ und was
hält Frauen oftmals zurück?

Wenn Sie Lust haben, die Inhalte des Rhetorikseminars „Klare Rede, starke Wirkung“ in den
für Sie als Frau relevanten Fragestellungen zu beleuchten und zu bearbeiten, ist dies das
richtige Seminar für Sie. Sie können Ihre individuellen rhetorischen Stärken herausarbeiten
und sich somit für konkrete Redesituationen im Alltag der Interessenvertretung stärken,
ohne männlich-dominantes Gesprächsverhalten zu erlernen.

Die Seminarinhalte in Stichworten:

Umgang mit Redehemmungen

Aufbau einer Überzeugungsrede

Wirksame Sprache und Körpersprache

Der Umgang mit Störungen

Praxisnahe Wege der Überzeugung trainieren

Seminarnummer Termin Freistellungsgrundlage
WA 01 190520 02 20.05.2019 - 24.05.2019 § 37 (6), § 46 (6), LPersVG,

§§ 19/30 MVG o.v.R.,
§ 10 (5) BGleiG o.v.R.

Kraft meiner Stimme – Sicher sprechen und präsentieren
Die Stimme ist ein Schlüsselreiz in der Kommunikation. Sie transportiert nicht nur Inhalte,
sondern signalisiert Ihrem Gegenüber, ob Sie meinen, was Sie sagen. Als Mitglied einer ge-
setzlichen Interessenvertretung führen Sie Gespräche in vielen Situationen, in denen es dar-
um geht, Kompetenz zu vermitteln: telefonische Beratung, persönliche Gespräche, Ver-
handlungen mit dem Arbeitgeber/der Dienststelle oder Auftreten in Betriebs-/Personalver-
sammlungen. Sie sind auf eine dauerhaft tragfähige, belastbare Stimme und überzeugen-
des Sprechen angewiesen.

Die Stimme ist Trägerin Ihrer Stimmung und der Information. Ihre persönliche Sprechweise
wiederum gliedert die Information. Die Formulierungen, die Sie hierbei wählen und die
sprachlichen Mittel, die Sie einsetzen, sind entscheidend dafür, wie verständlich, plausibel
und „ansprechend“ der Redebeitrag ist. Die Seminarinhalte in Stichworten:

Zusammenhänge zwischen Stimmart und Sprechweise und Ihrer Persönlichkeit erkennen
und nutzen

Praxisübungen zum Kennenlernen der eigenen Stimmart und Sprechweise
Individuelle Stärken erkennen, ausbauen sowie souverän und sicher nutzen
Trainingsbereiche sowie passende Übungsmöglichkeiten definieren und erarbeiten

Seminarnummer Termin Freistellungsgrundlage
WA 01 190805 04 05.08.2019 - 07.08.2019 § 37 (6), § 46 (6), LPersVG,

§§ 19/30 MVG o.v.R.
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Schlagfertig im Betrieb
Ein Angriff mit Worten kann genauso verletzend sein wie ein Schlag ins Gesicht. Wir wer-
den plötzlich attackiert und sind wie gelähmt. Haben Sie in solchen Situationen schon mal
den Faden verloren? Kommen Ihnen die besten Ideen erst, wenn Sie fluchend im Auto sit-
zen?

Wer im Betriebs- oder Personalrat tätig ist, bewegt sich oft auf politischen Bühnen. Im
Kampf um Interessen und Standpunkte kommt es oft zum verbalen Schlagabtausch. „Dum-
me Sprüche“ und verletzende Angriffe machen oft sprachlos. Solche Situationen verführen
zum Gegenangriff und enden oft im Konflikt.

Oder wir schweigen, schlucken den Angriff herunter und Ärger macht sich in uns breit. Au-
tomatisch reichen wir unsere Wut oft weiter. In diesem Seminar lernen Sie den Kreislauf zu
durchbrechen und schlagfertig zu kontern, ohne dass der Konflikt eskaliert. Durch prakti-
sche Übungen, Situationsanalysen und den Einsatz kreativer Methoden wird die persönli-
che Gelassenheit und Souveränität gestärkt.

Die Seminarinhalte in Stichworten:

Kommunikative Grundlagen des verbalen Angriffs

Strategien und Reaktionsmuster im Konflikt

Psychologie der Emotionen

Humor als Deeskalationsstrategie

Raus aus der Ohnmacht: „Erste Hilfe“ nach dem verbalen Angriff

Entwicklung individueller Strategien: „Aufprallschutz“ und Umgang mit Stress

Seminarnummer Termin Freistellungsgrundlage
WA 01 190930 01 30.09.2019 - 02.10.2019 § 37 (6), § 46 (6), LPersVG
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Kommunikation:
Erfolgreich verhandeln und argumentieren – Den roten
Faden fest in der Hand

Verhandlungen müssen gezielt vorbereitet und konsequent durchgeführt werden, wenn sie
erfolgreich sein sollen. Auch wenn die Emotionen hochgehen, dürfen die Verhandlungszie-
le nicht aus den Augen geraten. Interessenvertretungsmitglieder müssen ständig verhand-
lungsbereit sein: Monatsgespräche, Betriebsvereinbarungen, Einigungsstellen, Sozialpläne
u. a. gehören zu ihrem normalen Arbeitsspektrum.

In dem Seminar wird es unter anderem um die Frage gehen, wie Sie zu einem in der Sache
harten, aber die beteiligten Personen wertschätzenden Verhandlungsstil finden und dabei
die Interessen der Beschäftigten optimal vertreten können.

Die Seminarinhalte in Stichworten:
Taktik und Strategie in Verhandlungen
Die Bedeutung von Verhandlungszielen
Die Zusammenarbeit im Verhandlungsteam
Die Einbeziehung der Beschäftigten
Was tun bei unfairen Methoden?
Rechtliche Aspekte von Verhandlungen
Effektive Argumentationstechniken

Seminarnummer Termin Freistellungsgrundlage
WA 01 190916 01 16.09.2019 - 20.09.2019 § 37 (6), § 46 (6), LPersVG,

§§ 19/30 MVG o.v.R.
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Menschen, Macken, Miteinander:
Menschenkenntnis für effektive Interessenvertretung

Die Arbeit des Betriebs-/Personalrats ist in erster Linie eine Arbeit für und mit Menschen.
Die eigene Menschenkenntnis zu vertiefen, erleichtert die Kommunikation in Gesprächen,
Beratungen und Verhandlungen, beugt Konflikten vor und fördert einen konstruktiven Um-
gang miteinander. In diesem Seminar lernen Sie, sich selbst in schwierigen Situationen bes-
ser zu verstehen und mit verschiedenen Persönlichkeitsstilen geschickter umzugehen.

Ziel dieses Seminars ist es, Ihnen theoretische und praktisch-selbstreflexive Einblicke in
menschliche Verhaltensmuster und deren Hintergründe zu vermitteln, um in Zukunft sicher,
angemessen und „energiesparend“ auf unterschiedliche Menschen reagieren zu können.

Themenschwerpunkte sind:

„Wie ticke ich, wie tickst du?“ – Unterschiede erkennen und konstruktiv nutzen
„Was geht hier gerade ab?“ – Zwischen den Zeilen lesen, worum es in der Situation
wirklich geht und darauf intelligent reagieren
„Was kann ich tun, damit das Gespräch gut läuft?“ – Situatives Gespür intensivieren in
der Ansprache von Kolleginnen/Kollegen und Verhandlungspartnerinnen/-partnern
Praxistipps: Handlungsorientierte Antworten auf konkrete Fragen aus dem Alltag der In-
teressenvertretung
Rechtliche Grundlagen (§ 80 BetrVG, § 68 BPersVG)

Seminarnummer Termin Freistellungsgrundlage
WA 01 191021 02 21.10.2019 - 25.10.2019 § 37 (6), § 46 (6), LPersVG
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Kommunikation:
Zentrale Anforderung an die Interessenvertretung! –
Wann spreche ich mit wem, wie und mit welchem Ziel?

Konstruktive Kommunikation ist das „A und O“ in der Arbeit der gesetzlichen Interessenver-
tretung. Sich wirkungsvoll zu verhalten und souverän zu überzeugen, ist für die Arbeit er-
folgsentscheidend. Dabei gibt es unterschiedliche Anforderungen, z. B. im Gremium auch
bei widerstreitenden Meinungen gemeinsame Lösungen finden, Beschäftigte beraten und
zwischen den Zeilen lesen, mit dem Arbeitgeber verhandeln, Öffentlichkeit herstellen. Die-
ses Basisseminar vermittelt die Grundlagen, bietet einen Einblick in die „Spielregeln“ und
Modelle der Kommunikation. Darüber hinaus erfolgt die Vermittlung ausgewählter Kom-
munikationstechniken mit Blick auf typische Situationen der Interessenvertretungsarbeit.
Auf dieser Grundlage können Sie fundiertes Wissen und Kompetenzen z. B. in den Berei-
chen Gesprächsführung, Rhetorik, Öffentlichkeitsarbeit, Verhandlung und Konfliktbearbei-
tung in den Spezialseminaren aufbauen. Die Seminarinhalte in Stichworten:

Begriffsklärung: Kommunikation
Grundlagen der Kommunikation: „Man kann nicht nicht kommunizieren“ (Watzlawick)
Inhalte, Formen (verbal, nonverbal usw.) und Modelle zur Beschreibung von Kommuni-
kation
Beziehungsaspekte der Kommunikation und deren Auswirkungen
Möglichkeiten, Kommunikation aktiv zu gestalten und zu steuern
Umgang mit Kommunikationsstörungen innerhalb des Gremiums oder mit dem Arbeit-
geber
Kommunikation in der gesetzlichen Interessenvertretung: Fallbezogenes Kommunikati-
onstraining

Seminarnummer Termin Freistellungsgrundlage
WA 01 191111 01 11.11.2019 - 15.11.2019 § 37 (6), § 46 (6), LPersVG,

§§ 19/30 MVG o.v.R.

Kommunikation:
Gesprächsführung bei heiklen Themen – „Wie sprech‘
ich‘s an?“

Burn-out, Mobbing und Sucht sind gesellschaftliche Phänomene und machen vor dem Be-
rufsleben nicht Halt. „Wie spreche ich es nur an?“ Diese Frage stellen sich viele Mitglieder
gesetzlicher Interessenvertretungen, wenn es darum geht, eventuell Betroffene auf Themen
wie Alkohol, Drogen, Mobbing oder Burn-out anzusprechen. Es ist heikel, es geht um Ta-
bus. „Ich weiß ja gar nicht, wie derjenige reagiert, vielleicht ist es eine unberechtigte Ver-
mutung“ ist ein Gedanke, der häufig dazu führt, dass diese heiklen Themen verschleppt
werden. In diesem Seminar unterstützen wir Sie, offensiv mit dem Thema umzugehen, um
so die nötige Unterstützung für die Betroffenen zu ermöglichen.
Die Seminarinhalte in Stichworten:

Grundzüge der Gesprächsführung in schwierigen Situationen
Schwierige Situationen mit Betroffenen aktiv ansprechen
Gespräche mit dem Arbeitgeber
Praxistraining: Erarbeitung individueller Strategien für konkrete Fälle

Seminarnummer Termin Freistellungsgrundlage
WA 01 190909 01 09.09.2019 - 13.09.2019 § 37 (6), § 46 (6), LPersVG

Vorkenntnisse
Vorheriger Besuch von Grundlagenseminaren zu den Themen Mobbing, Alkohol/Sucht oder
Burn-out.
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Kommunikation:
Konstruktiver Umgang mit Konflikten – Konfliktarten
und Gesprächsstrategien

Ärgern Sie sich im Alltag oft über „blöde Sprüche“, unmögliches Verhalten und respektlo-
sen Umgang von Kolleginnen und Kollegen, im Gremium und im Kontakt mit dem Arbeit-
geber? Was tun mit dem Ärger? Er raubt Energie und Motivation, die Sie dringend benöti-
gen, um Ihre Aufgaben wahrzunehmen. Und er verhindert eine sachliche und zielorientier-
te Klärung.

Ignorieren, verdrängen und sich aufregen sind beliebte, aber nicht besonders nachhaltige
Strategien. Wenn wir uns ärgern, ist oft nicht mehr klar: Geht es noch um inhaltliche Diffe-
renzen, oder ist die Beziehung zu der Person bereits gestört? Ein tatsächliches oder gefühl-
tes Machtgefälle erschwert ein klärendes Gespräch.

Im Seminar wollen wir ein Verständnis darüber erarbeiten, wie Menschen ticken
(insbesondere wenn sie gestresst sind), wie es zu Verhärtungen und Eskalation kommt,
welche menschlichen und organisatorischen Faktoren zusammenwirken und was klärende
Gespräche schwierig macht.

In Ihrer Rolle als Interessenvertreter/-in bewegen Sie sich bereits in einem Spannungsfeld.
Sie entscheiden, ob Sie sich davon lähmen lassen oder aktiv einen souveränen Umgang da-
mit finden.

Die Seminarinhalte in Stichworten:

Definition des Begriffs „Konflikt“, Konfliktarten und -ursachen

Konfliktanalyse

Mein persönlicher Konfliktstil

Systemische Zusammenhänge: Betriebskultur und Lösungsformen

Reflexion: Rolle der Interessenvertretung und persönliches Konfliktverhalten

Konstruktive Kommunikationstechniken und kreative Lösungsstrategien

Seminarnummer Termin Freistellungsgrundlage
WA 01 191118 01 18.11.2019 - 22.11.2019 § 37 (6), § 46 (6), LPersVG

Vorkenntnisse
Besuch des BR 1-/PR 1-Grundseminars
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Kommunikation:
Mediation und Interessenvertretung – Der konstruktive
Weg zur Einigung

Mediation ist eine Verhandlungs- und Kommunikationstechnik, mit deren Hilfe Konflikte
unter Hinzuziehung eines neutralen Dritten zur Sprache gebracht, geklärt und
möglicherweise beigelegt werden. Den Abschluss bilden verbindliche Absprachen und Ver-
einbarungen. 85 Prozent der Mediationen gelingen. Sie gelten auch als Alternative zu Eini-
gungsstellenverfahren oder zu arbeitsgerichtlichen Auseinandersetzungen.

Die Offenlegung und Berücksichtigung von Interessen, Gefühlen und Werthaltungen, die
den Konflikt beeinflussen, das Ausloten von Verhandlungsspielräumen und die gemeinsame
Suche nach neuen Lösungen kennzeichnen den Mediationsprozess. Ziel ist eine Problemlö-
sung, der alle Beteiligten zustimmen können.

Dieses Seminar zeigt die Einsatzmöglichkeiten der Mediation in Betrieb und Dienststelle.
Denn u. a. die gesetzlichen Beschwerdemöglichkeiten von Arbeitnehmerinnen/Arbeitneh-
mern weisen den Interessenvertretungen auch mediative Funktionen zu. In diesem Seminar
bringen wir Ihnen die Technik der Mediation nahe, damit Konfliktgespräche im Beschwer-
deverfahren strukturierter geführt werden können.

Die Seminarinhalte in Stichworten:

Grundgedanken und Entstehung der Mediationsmethode

Welche Arten von Mediation gibt es? Ablauf einer Mediation

Typische Konfliktsituationen im Betrieb

Wie kommt es zu einer Lösung, die vorher nicht da war?

Was muss eine Mediatorin/ein Mediator können, und was muss bei ihrer/seiner Auswahl
berücksichtigt werden?

Was kann Mediation im Betrieb/in der Dienststelle? Für welche Situationen ist sie
geeignet?

Vereinbarungen als Abschluss einer Mediation und Umsetzung ihrer Ergebnisse

Grenzen der Mediation

Seminarnummer Termin Freistellungsgrundlage
WA 01 191118 02 18.11.2019 - 22.11.2019 § 37 (6), § 46 (6), LPersVG,

§§ 19/30 MVG o.v.R.

Vorkenntnisse
Besuch des Grundlagenseminars „Kommunikation: Konstruktiver Umgang mit Konflikten“

A
u

fb
a

u
se

m
in

a
re

A
u

fb
a

u
se

m
in

a
re

A
u

fb
a

u
se

m
in

a
re

A
u

fb
a

u
se

m
in

a
re

K
o

m
m

u
n

ik
at

io
n



81

TVöD-Aufbau: Eingruppierungsrecht Bund 1
Grundlagen des Eingruppierungsrechts gemäß TVöD-
Bund und Tarifvertrag über die Entgeltordnung

Die Eingruppierung der Beschäftigten erfolgt nach den Regelungen der §§ 12, 13 TVöD-
Bund und der Entgeltordnung. Als Betriebs- bzw. Personalratsmitglied bestimmen Sie bei
der Einstellung und Eingruppierung mit. Ihnen obliegt die Aufgabe, Ein- und Höhergrup-
pierungen auf ihre tarifliche Richtigkeit hin zu überprüfen.

Das Seminar „Eingruppierungsrecht“ vermittelt Grundkenntnisse zur Eingruppierung, zu
Aufbau und Systematik der einzelnen Teile des Tarifvertrags über die Entgeltordnung des
Bundes sowie zum Grundsatz der Tarifautomatik. Die Teilnehmenden gehen mit Tätigkeits-
merkmalen und Arbeitsvorgängen um. Sie verstehen spezielle Eingruppierungsfragen und
lernen, ihre Kenntnisse in der Praxis anzuwenden. Erläutert werden Aufbau und Struktur
sowie Stufenverläufe der Entgelttabellen im TVöD-Bund. Außerdem werden die in diesem
Zusammenhang bestehenden Beteiligungsrechte des Betriebs- bzw. Personalrats erläutert.

Seminarnummer Termin Freistellungsgrundlage
WA 01 190408 01 08.04.2019 - 12.04.2019 § 37 (6), § 46 (6), LPersVG
WA 01 191202 01 02.12.2019 - 06.12.2019

TV-L-/TV-H-Aufbau: Eingruppierungsrecht Länder 1
Grundlagen des Eingruppierungsrechts nach TV-L und
TV-Hessen

Für die Tarifwerke des TV-Länder und des TV-Hessen gelten nach jeweils langjährigen Ver-
handlungen mit den Arbeitgebern nun Entgeltordnungen. In diesem Zusammenhang wur-
den auch die Grundsätze der Eingruppierung in die Entgeltgruppen in die §§ 12, 13 TV-
Länder bzw. TV-Hessen aufgenommen.

Als Betriebs- bzw. Personalratsmitglied bestimmen Sie bei der Einstellung und Eingruppie-
rung mit. Ihnen obliegt die Aufgabe, Ein- und Höhergruppierungen auf ihre tarifliche Rich-
tigkeit hin zu überprüfen.

Das Seminar „Eingruppierungsrecht“ vermittelt Grundkenntnisse über die Eingruppierung,
über Aufbau und Systematik der Entgeltordnung und den Grundsatz der Tarifautomatik.
Die Teilnehmenden gehen mit Tätigkeitsmerkmalen und Arbeitsvorgängen um. Sie verste-
hen spezielle Eingruppierungsfragen und lernen, ihre Kenntnisse in der Praxis anzuwenden.
Erläutert werden Aufbau und Struktur sowie Stufenverläufe der Entgelttabellen im TV-L/TV-
H. Themen sind außerdem die in diesem Zusammenhang bestehenden Beteiligungsrechte
des Betriebs- bzw. Personalrats.

Seminarnummer Termin Freistellungsgrundlage
WA 01 190408 31 08.04.2019 - 12.04.2019 § 37 (6), § 46 (6), LPersVG
WA 01 191202 21 02.12.2019 - 06.12.2019
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TVöD-Aufbau: Eingruppierungsrecht VKA 1
Grundlagen des Eingruppierungsrechts nach TVöD/TVÜ-
VKA inklusive noch geltender Regelungen nach BAT/BMT-G

Die Eingruppierung der Beschäftigten erfolgt nach den Regelungen der §§ 12, 13 TVöD-
VKA und der Entgeltordnung. Als Betriebs- bzw. Personalratsmitglied bestimmen Sie bei
der Einstellung und Eingruppierung mit. Ihnen obliegt die Aufgabe, Ein- und Höhergrup-
pierungen auf ihre tarifliche Richtigkeit hin zu überprüfen.

Das Seminar „Eingruppierungsrecht“ vermittelt Grundkenntnisse zur Eingruppierung, zu
Aufbau und Systematik der einzelnen Teile des Tarifvertrags über die Entgeltordnung VKA
sowie zum Grundsatz der Tarifautomatik. Die Teilnehmenden gehen mit Tätigkeitsmerkma-
len und Arbeitsvorgängen um. Sie verstehen spezielle Eingruppierungsfragen und lernen,
ihre Kenntnisse in der Praxis anzuwenden. Erläutert werden Aufbau und Struktur sowie Stu-
fenverläufe der Entgelttabellen im TVöD-VKA. Außerdem werden die in diesem Zusammen-
hang bestehenden Beteiligungsrechte des Betriebs- bzw. Personalrats erläutert.

Seminarnummer Termin Freistellungsgrundlage
WA 01 190408 02 08.04.2019 - 12.04.2019 § 37 (6), § 46 (6), LPersVG
WA 01 191202 02 02.12.2019 - 06.12.2019

TVöD-/TV-L-Aufbau: Eingruppierungsrecht 2
Praxis des Eingruppierungsrechts: Stellenbeschreibung
und -bewertung

Die Tarifwerke TVöD und TV-L mit ihren Ablegern sind einige Jahre in Kraft, zeitverzögert
wurden die dazugehörigen Entgeltordnungen als Grundlage der Eingruppierung abge-
schlossen.

Der Umgang mit Stellenbeschreibungen und -bewertungen gestaltet sich inhaltlich in bei-
den Fällen ähnlich, es gelten weitgehend die gleichen Systematiken und Regeln. Der
Grundsatz der Tarifautomatik sowie der sichere Umgang mit dem System der auszuüben-
den Tätigkeit, der Arbeitsvorgänge und ihrer Zeitanteile nehmen eine zentrale Rolle ein.

Als Betriebs- bzw. Personalratsmitglied bestimmen Sie bei der Einstellung und Eingruppie-
rung mit; Sie müssen Ein- und Höhergruppierungen auf ihre tarifliche Richtigkeit hin über-
prüfen. Unter Berücksichtigung der Rechtsprechung können Sie im Seminar üben, Stellen
zu beschreiben und zu bewerten, um auf dieser Grundlage Eingruppierungen und ihre Zu-
ordnung in den TVöD bzw. TV-L korrekt beurteilen zu können. Ihre Fragen zur Eingruppie-
rung in besonderen Fällen werden beantwortet.

Dieses Seminar vermittelt Ihnen vertiefende Kenntnisse über das Eingruppierungsrecht und
schafft Sicherheit im Umgang mit dieser komplexen Materie. Damit baut es auf den Inhal-
ten des Seminars „Eingruppierungsrecht 1“ auf.

Seminarnummer Termin Freistellungsgrundlage
WA 01 190225 02 25.02.2019 - 01.03.2019 § 37 (6), § 46 (6), LPersVG,
WA 01 200224 02 24.02.2020 - 28.02.2020 §§ 19/30 MVG o.v.R.

Vorkenntnisse
Besuch des Seminars „Eingruppierungsrecht 1“ nach TVöD bzw. TV-L
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Mit Leichtigkeit die Abläufe im Betriebsrats-/Personalrats-
Sekretariat organisieren

Arbeitsorganisation und Büromanagement im Betriebs-
rats-/Personalrats-Sekretariat

Das Sekretariat ist eine wichtige organisatorische Stütze im oft hektischen Alltag der Inter-
essenvertretung. E-Mail-Flut, Projekte, Telefon – eine Aufgabenfülle bei geringen Zeitres-
sourcen. Wir organisieren, improvisieren und stellen fest: Die Zeit für Wesentliches verrinnt
in den Mühlen des Alltags.

Prioritätensetzung, Sicherung des Arbeits- und Informationsflusses, eine strukturierte Abla-
ge, Standards für wiederkehrende Abläufe können Abhilfe schaffen. Im Seminar bekom-
men Sie Klarheit und erhalten viele Tipps. Eine effiziente Organisation ist der Schlüssel, um
sich den Kernaufgaben des Betriebs-/Personalrats konzentriert widmen zu können.

Das Seminar gibt Betriebsrats- bzw. Personalrats-Sekretärinnen/-Sekretären Anregungen, die
Arbeitsabläufe zu optimieren, Ablagesysteme zu entwickeln, die E-Mail-Flut zu bewältigen
und für Überblick und Transparenz auch in Abwesenheitszeiten zu sorgen.

Die Seminarinhalte in Stichworten:

Wesentliches im Blick behalten

Informationen aufbewahren und sofort griffbereit haben

Einfache und flexible Ablagesysteme einrichten

Mit „weniger tun“ mehr Erfolg haben
Im Seminar entwickeln Sie Ihre persönliche Organisationsstruktur: Sie analysieren Ihren Ar-
beitsplatz, legen Ihre drei wichtigsten Ziele fest und formulieren einen Aktionsplan mit kon-
kreten Handlungsschritten.

Seminarnummer Termin Freistellungsgrundlage
WA 01 190918 04 18.09.2019 - 19.09.2019 LPersVG
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Der „Ein-Personen-Betriebsrat“ – allein ... und doch
nicht allein!

Sie sind Betriebsrat in einem sogenannten Kleinstbetrieb mit weniger als 20 Beschäftigten?
Auch wenn Sie sich vielleicht manchmal wie ein einsamer „David gegen Goliath“ fühlen: Sie
haben genau dieselben Aufgaben und Pflichten wie ein größeres Gremium, mitunter aber
andere Rechte. Und besondere Arbeitsbedingungen.

Das Seminar gibt einen Überblick über die rechtlichen Besonderheiten für Betriebsräte aus
Kleinstbetrieben. Thematisiert werden Strategien für eine erfolgreiche Interessenvertretung.
Es werden Möglichkeiten gezeigt, wie Ersatzmitglieder, Kolleginnen und Kollegen aus dem
Betrieb und dem Umfeld einbezogen werden können und wie externer Sachverstand unter-
stützend genutzt werden kann.

Die Seminarinhalte in Stichworten:

Überblick über rechtliche Grundlagen im Betriebsverfassungsgesetz

Besonderheiten bei der Geschäftsführung des Betriebsrats in Kleinstbetrieben

Umgang mit der speziellen Nähe zum Arbeitgeber

Organisationsformen der Betriebsratsarbeit in Kleinstbetrieben

Möglichkeiten der Nutzung von Netzwerken sowie von internem und externem Sachver-
stand

Arbeit an Fallbeispielen

Seminarnummer Termin Freistellungsgrundlage
WA 01 190527 02 27.05.2019 - 29.05.2019 § 37 (6)
WA 01 191014 02 14.10.2019 - 16.10.2019

Wer macht das Protokoll?
Die ordnungsgemäße Sitzungsniederschrift

Die Sitzungsniederschrift dokumentiert die Arbeit der gesetzlichen Interessenvertretung und
deren Beschlüsse. Sie ist Arbeitsgrundlage für die Aktivitäten des Gremiums. Bei gerichtli-
chen Auseinandersetzungen dient sie als Nachweis für eine ordnungsgemäße Geschäfts-
führung und Beschlussfassung.

Im Seminar werden die rechtlichen Anforderungen an ein ordnungsgemäßes Sitzungspro-
tokoll behandelt. Die theoretischen Inhalte werden von praktischen Übungen begleitet; vie-
le Tipps zur Aufnahme und Gestaltung eines Protokolls geben konkrete Hilfestellung.

Die Seminarinhalte in Stichworten:

Ziel und Zweck eines Protokolls

Rechtsvorschriften und Mindestanforderungen

Protokollarten und deren Ausgestaltung

Übungen zum Erkennen der wesentlichen Sitzungsinhalte

Praktische Erstellung von Protokollen

Seminarnummer Termin Freistellungsgrundlage
WA 01 190311 02 11.03.2019 - 13.03.2019 § 37 (6), § 46 (6), LPersVG,
WA 01 190612 01 12.06.2019 - 14.06.2019 §§ 19/30 MVG o.v.R.
WA 01 191028 02 28.10.2019 - 30.10.2019
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Protokollführung mithilfe der Textverarbeitung – Die 
ordnungsgemäße Sitzungsniederschrift mit EDV-Unter-
stützung

Die Sitzungsniederschrift dokumentiert die Arbeit des Betriebs-/Personalrats und dessen Be-
schlüsse. Sie ist Arbeitsgrundlage für Aktivitäten des Gremiums. Bei gerichtlichen Auseinan-
dersetzungen dient sie als Nachweis für eine ordnungsgemäße Geschäftsführung und Be-
schlussfassung.

Im Seminar werden die rechtlichen Anforderungen an ein ordnungsgemäßes Sitzungspro-
tokoll behandelt. Die Umsetzung dieser Anforderungen sowie die Gestaltung und Verwal-
tung der Niederschriften am PC werden erläutert.

Sie erhalten zahlreiche praktische Tipps, wie der Aufwand der Protokollführung durch die
effektive Nutzung von Dokumentenvorlagen, Textbausteinen etc. reduziert werden kann.

Die Seminarinhalte in Stichworten:

Ziel und Zweck eines Protokolls

Rechtsvorschriften und Mindestanforderungen

Protokollarten und deren Ausgestaltung

Übungen zum Erkennen der wesentlichen Sitzungsinhalte

Funktion des Betriebssystems und kurze Einführung in dessen Bedienung

Überblick über Office-Programme und deren Bausteine

Praktische Erstellung von Textvorlagen

Organisationsstruktur von Verzeichnissen und Dateien

Seminarnummer Termin Freistellungsgrundlage
WA 01 191111 07 11.11.2019 - 14.11.2019 § 37 (6), § 46 (6), LPersVG

Vorkenntnisse
Besuch des BR 1-/PR 1-Grundseminars, EDV-Grundkenntnisse
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Rechtswirksames Schreiben
Ein Großteil der von gesetzlichen Interessenvertretungen formulierten Texte sind leider
rechtlich angreifbar oder unwirksam. Zahlreiche gegen Kündigungen erhobene Widersprü-
che bzw. Einwendungen halten einer gerichtlichen Überprüfung nicht stand.

Damit Interessenvertretungsarbeit nicht länger wirkungslos bleibt sondern erfolgreich be-
stehen kann, werden Ihnen in diesem Seminar die wichtigsten rechtswirksamen Formulie-
rungen vermittelt und für die tägliche Praxis handhabbar gemacht.

Die Seminarinhalte in Stichworten:

Einladungen, Tagesordnungen, Beschlüsse

Zustimmungsverweigerungen

Widersprüche

Einwendungen

Betriebsvereinbarungen/Dienstvereinbarungen

Seminarnummer Termin Freistellungsgrundlage
WA 01 190325 02 25.03.2019 - 28.03.2019 § 37 (6), § 46 (6), LPersVG,
WA 01 190611 07 11.06.2019 - 14.06.2019 §§ 19/30 MVG o.v.R.
WA 01 191021 01 21.10.2019 - 24.10.2019
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EDV-Grundlagen:
Seminar für (Wieder-)Einsteiger/-innen

Dieses Seminar richtet sich an alle Betriebs- und Personalratsmitglieder, die sich nicht oder
nicht so oft mit dem Computer und den Programmen Word, Excel, PowerPoint und Out-
look auseinandersetzen. Speziell auf Ihre Bedürfnisse als Mitglied des Betriebs- oder Perso-
nalrats zugeschnitten, wird Ihnen das Grundlagenwissen vermittelt, das Ihnen einen effizi-
enten und zeitsparenden Umgang mit den genannten Programmen ermöglicht.

Folgende Themen werden im Seminar behandelt:

Allgemeine Grundlagen (Hardware, Betriebssysteme, Intranet/Internet)
MS-Word (Formatierungen, Serienbrief, Formatvorlagen und gegliederte Dokumente,
Grafiken)

MS-Excel (Arbeitsmappen, Tabellen, Formate, Grafiken, Datenimport und -export,
Formeln, Pivot-Tabellen)

MS-PowerPoint (Folien und Master, Textfelder und Autoformen, benutzerdefinierte
Animationen, Folienwechsel, zielgruppenorientierte Präsentationen)

Einführung in MS-Outlook (Posteingang, Kalender, Aufgaben, Regelassistent,
Abwesenheitsassistent, Kontakte)

Betriebs- bzw. Personalratssoftware

Seminarnummer Termin Freistellungsgrundlage
WA 01 190805 01 05.08.2019 - 09.08.2019 § 37 (6), § 46 (6), LPersVG
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EDV-Aufbau:
Vertiefungsseminar für Betriebs- und Personalräte

Dieses Seminar ist speziell auf Ihre Arbeit als Betriebs- oder Personalrat ausgerichtet. Ihre vor-
handenen Grundkenntnisse aus dem EDV-Grundlagenseminar können hier vertieft werden. In
den Programmen des MSOffice-Pakets gibt es viele weitere Funktionen, die Ihnen den Büro-
alltag der Interessenvertretung erleichtern. An praxisnahen Beispielen können Sie die Struktu-
ren der Datenerfassung und Datenspeicherung sowie die sinnvolle Sortierung von Daten erler-
nen. Die Themen Datensicherung, Datenschutz und das Sammeln von Daten aus externen
Quellen runden das Seminar ab. Folgende Themen werden im Seminar behandelt:

MS Word: Vertiefung: Formatvorlagen für Einladungen und Protokolle, Datenbankfunktionen
MS Excel: Berechnungen mit dem Formelassistenten, Datums- und Textfunktion, Daten-
auswertung mit Filterfunktion, Datensätze, kaufmännische Berechnungen, bedingte For-
matierungen, Listen und Auswertungen

PowerPoint: Erstellen von Präsentationen für Versammlungen und Rechenschaftsberich-
te mit Auto-Layout und Masterfolien, Pfadfunktion, attraktive Präsentationen

Speichern von Daten im Netzwerk/Netzwerk- und Ordnerstrukturen
Datensicherung: Daten und Protokolle sichern und schützen
Datenschutz: Regelungen im Bundesdatenschutzgesetz
Effektive Verfahrenstechniken für Internet-Recherchen
Datenübernahme in die Office-Programme zur Weiterverarbeitung

Seminarnummer Termin Freistellungsgrundlage
WA 01 190211 01 11.02.2019 - 15.02.2019 § 37 (6), § 46 (6), LPersVG
WA 01 200210 01 10.02.2020 - 14.02.2020
Vorkenntnisse:
Besuch des Grundseminars „EDV Grundlagen“
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Öffentlichkeitsarbeit der gesetzlichen Interessen-
vertretung – Mehr Präsenz im Betrieb schaffen!

Öffentlichkeitsarbeit ist sowohl Kommunikationsinstrument als auch strategisches Mittel zur
Zielerreichung. Durch regelmäßige Information und Transparenz u. a. über aktuelle Projekte
wird zudem Vertrauen für die Arbeit der Interessenvertretung geschaffen. Gut informierte
Beschäftigte können der gesetzlichen Interessenvertretung zum Beispiel in Verhandlungs-
prozessen mit dem Arbeitgeber Rückhalt geben. Ziel des Seminars ist es, neben den rechtli-
chen Grundlagen auch Ziele, Methoden und Möglichkeiten einer beschäftigtenorientierten,
wirkungsvollen Öffentlichkeitsarbeit darzustellen. Die Seminarinhalte in Stichworten:

Begriffsklärung; Abgrenzung zu anderen Maßnahmen (z. B. Werbung)

Ziele, Aufgaben und Nutzen der Öffentlichkeitsarbeit aus Sicht der gesetzlichen Interes-
senvertretung

Rechtliche Grundlagen, z. B. in Bezug auf Umfang und Inhalt von Öffentlichkeitsarbeit;
Presse- und Versammlungsrecht

Methoden der Öffentlichkeitsarbeit (Versammlungen, Sprechstunden, Aktionen etc.)
Mittel der Öffentlichkeitsarbeit (vom „Schwarzen Brett“ bis zur Nutzung digitaler
sozialer Medien)

Unterschiede zwischen betriebsinterner und betriebsübergreifender Öffentlichkeitsarbeit
Beispiele zielgruppenorientierter, kreativer Öffentlichkeitsarbeit: Was erregt Aufmerk-
samkeit? Was spricht an?

Seminarnummer Termin Freistellungsgrundlage
WA 01 190909 15 09.09.2019 - 13.09.2019 § 37 (6), § 46 (6), LPersVG,

§§ 19/30 MVG o.v.R.

Da gehe ich gerne hin
Betriebs- und Personalversammlungen ... mal anders!

Betriebs- und Personalversammlungen erscheinen Ihnen als mühselige Pflicht? Die Teilneh-
menden wirken wortkarg, gelangweilt oder inaktiv? Der Arbeitgeber hat auf Ihrer Ver-
sammlung brilliert und Beifall erhalten?

Im Seminar geht es um kreative Anregungen für lebendige, gut besuchte Versammlungen.
Wir stellen aktivierende Methoden zur Verbesserung der Kommunikation zwischen Betriebs-
/Personalrat und den Beschäftigten vor. Ziel ist die Stärkung Ihrer Position. Sie können in
diesem Seminar Praxiserfahrungen austauschen, erfahren, wie man typischen „Fallen“ vor-
beugt und profitieren von dem Angebot eines großen Ideenpools.

Die Seminarinhalte in Stichworten:

So lief‘s bisher: Informationen, Forderungen und Leistungen des Betriebs-/Personalrats
So geht‘s auch: Aktivierung der Zuhörerschaft
So kommt‘s an: Aufmerksamkeit gewinnen, aktive Beteiligung erwirken, Lösungsvor-
schläge entwickeln

So passt‘s: Attraktive Rahmenbedingungen schaffen, Themen und Beteiligte gezielt
auswählen

So gefällt‘s: Cleverer Ablauf und kreative Dramaturgie
So ist‘s richtig: Rechtliche Grundlagen und Rahmenbedingungen

Seminarnummer Termin Freistellungsgrundlage
WA 01 190527 05 27.05.2019 - 29.05.2019 § 37 (6), § 46 (6), LPersVG,

§§ 19/30 MVG o.v.R.
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Workshop Öffentlichkeitsarbeit:
Nutzung von Social Media und Webtools

Social-Media-Anwendungen als Instrumente der Öffentlichkeitsarbeit ermöglichen eine
schnelle, ortsunabhängige und betriebsübergreifende Informationsweitergabe und Kom-
munikation. Warum nicht zum Beispiel den Abschluss einer neuen Dienst- oder Betriebsver-
einbarung über Twitter bekanntgeben? Warum nicht Positionen des Gremiums in einem
Blog darstellen und mit den Kolleginnen und Kollegen diskutieren? Webtools können das
Erstellen von Präsentationen erleichtern oder die Einbeziehung der Beschäftigten bei Befra-
gungen unterstützen.

Ziel des Workshops ist es u. a., anhand praktischer Beispiele aufzuzeigen, wie und mit wel-
chen Social-Media-Anwendungen oder Webtools die Öffentlichkeitsarbeit der gesetzlichen
Interessenvertretung unterstützt werden kann. Welche gesetzlichen Regelungen müssen
dabei beachtet werden? Welche Kompetenzen sind im Umgang mit der Technik erforder-
lich? Es werden Ideen für die Öffentlichkeitsarbeit mit Social-Media-Anwendungen und
Webtools erarbeitet, die für die betriebliche Praxis der Teilnehmenden unmittelbar anwend-
bar sind.

Die Seminarinhalte in Stichworten:

Begriffsklärung: Social Media, Webtools

Anwendungsfelder von Webtools für die gesetzliche Interessenvertretung

Überblick: Gesetzliche Grundlagen und Rechtsprechung für die Nutzung von
Social-Media-Anwendungen und Webtools

Grundvoraussetzungen und Kompetenzen bei der Anwendung und Nutzung von
Social Media in der Öffentlichkeitsarbeit

Betriebliche Social-Media-Guidelines als Begrenzung der Öffentlichkeitsarbeit der
gesetzlichen Interessenvertretung!?

Praxisbeispiele zur aktiven Öffentlichkeitsarbeit mit Social-Media-Anwendungen und
Webtools

Seminarnummer Termin Freistellungsgrundlage
WA 01 190320 03 20.03.2019 - 22.03.2019 § 37 (6), § 46 (6), LPersVG,

§§ 19/30 MVG o.v.R.
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Workshop Öffentlichkeitsarbeit:
Gestaltung von Informationsmaterialien

Regelmäßig informiert die gesetzliche Interessenvertretung die Beschäftigten mit Flugblät-
tern, Artikeln in der Zeitung des Gremiums oder Flyern über die aktuellen Aufgaben, Projek-
te oder Verhandlungen mit dem Arbeitgeber. Doch wie kann erreicht werden, dass die In-
formationen auch bei der Belegschaft ankommen? Was ist ein ansprechendes Format, le-
bendiges Layout oder eine stimmige Visualisierung?

Anhand von praktischen Beispielen wird im Seminar unter anderem dargestellt, worauf bei
der Gestaltung von Texten, Flyern oder Flugblättern besonders zu achten ist und wie eine
ansprechende grafische Aufbereitung der zu vermittelnden Botschaften aussehen kann.

Die Seminarinhalte in Stichworten:

Welche Schrift, Schriftgröße eignet sich für welchen Text? Wie lang sollten Texte sein?

Grafiken und Bilder als Ergänzung oder Ersatz zum Text: Welche Bilder dürfen verwen-
det werden? Welche Datenbanken für Bilder und Grafiken gibt es?

Wie kann ein modernes, ansprechendes Layout aussehen und gestaltet werden?

Welche Hilfsmittel und Software werden benötigt bzw. können eingesetzt werden?

Welche Kosten muss der Arbeitgeber/die Dienststelle übernehmen?

Praktische Übungen anhand mitgebrachter Beispiele

Seminarnummer Termin Freistellungsgrundlage
WA 01 190410 04 10.04.2019 - 12.04.2019 § 37 (6), § 46 (6), LPersVG,

§§ 19/30 MVG o.v.R.
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Die nachfolgend aufgeführten Seminare richten sich speziell an Interessenvertre-
tungen im Gesundheitswesen. Veranstalter dieser Seminare ist „ver.di Bildung
und Beratung gGmbH – Regionalvertretung Hessen“. Tagungsort ist das ver.di
Bildungs- und Tagungszentrum in Walsrode. Preise können unter 069/25 78 24 - 0
erfragt oder im Internet unter www.verdi-bub.de eingesehen werden. Anmel-
dungen bitte direkt unter www.verdi-bub.de vornehmen.
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Was tun bei geplanter Ausgründung in Betrieben des
Gesundheitswesens? – Beteiligungsstrategie auf der
Grundlage des Betriebsverfassungsgesetzes

Ausgründungen, Outsourcing, Auslagerung in Tochtergesellschaften gelten in vielen Betrie-
ben des Gesundheitswesens immer noch als Handlungsoptionen, um Kosten zu sparen.
Nicht nur klassische Dienstleistungsbereiche werden ausgegliedert, in manchen Unterneh-
men trifft es schon weite Teile der Gesundheitsfachberufe. Und ausgegliedert wird meist
nicht auf einmal, sondern scheibchenweise. Wie auch immer solche Maßnahmen umge-
setzt werden, sie alle haben gemeinsam, dass sie oftmals zulasten der Beschäftigten gehen,
insbesondere durch Wegfall der Tarifbindung, und dass jede Maßnahme vom Betriebsrat im
Sinne der Beschäftigteninteressen bewertet und bearbeitet werden muss.

Das Seminar zeigt die Bandbreite der unternehmerischen Entscheidungen, ihre Ursachen
und Folgen für die Struktur und Organisation des Betriebs, die Arbeitsbedingungen sowie
die Arbeitsplätze der Beschäftigten. Im Mittelpunkt stehen die rechtlichen und praktischen
Handlungsmöglichkeiten des Betriebsrats bei Ausgründungen unter Einbeziehung der aktu-
ellen Rechtsprechung. Kann eine Ausgründung verhindert werden? Wie kann der Betriebs-
rat sich darauf vorbereiten, wie kann er reagieren?

Die Seminarinhalte in Stichworten:

Überblick über gesetzliche und tarifvertragliche Grundlagen und Beteiligungsrechte des
Betriebsrats bei Ausgründungen

Ursachen und Formen von betrieblichen Veränderungen und Umstrukturierungen und
ihre Bedeutung für die Rechte der Beschäftigten

Voraussetzungen und Pflichten des Arbeitgebers nach § 613a BGB (Betriebsübergang)

Beteiligungsrechte des Betriebsrats bei betrieblichen Veränderungsprozessen in Form
von Ausgründung von Arbeitsbereichen oder Dienstleistungen

Überblick über Regelungsvarianten bei Ausgründungen: Sozialplan, Interessenausgleich,
Sozialtarifvertrag, Überleitungstarifvertrag

Erarbeiten von möglichen Strategien zur Verhinderung von Ausgründungen

Seminarnummer Termin Freistellungsgrundlage
1663-1901281 28.01.2019 - 30.01.2019 § 37 (6)
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Ausgegründet, was nun? – Betriebliche Mitbestimmung
in Servicegesellschaften

Immer mehr Krankenhausbereiche werden in Servicegesellschaften ausgegliedert. Neben
den ursprünglich in erster Linie betroffenen Bereichen wie etwa Reinigung, Küche, Pforte
und Logistik, macht diese Entwicklung auch vor Gesundheitsfachberufen nicht mehr Halt.

Jetzt gilt kein einheitlicher Tarifvertrag mehr. Oft sind die neuen Betriebe erst einmal gar
nicht tarifgebunden. Betriebsräte müssen neu gewählt werden und stehen dann vor einem
Berg an Anforderungen und Regelungsbedarfen. Rechtlich betrachtet verhandelt der Be-
triebsrat nun mit der Geschäftsführung der neuen Tochtergesellschaft. Dumm nur, dass die
Letztentscheidung meist beim Krankenhausträger liegt.

Im Seminar werden Fragen zu den Folgen von Ausgründungen, zu Leiharbeit sowie Werk-
und Scheinwerkverträgen, zur Sonderform des gemeinsamen Betriebs sowie des betriebli-
chen Arbeits- und Gesundheitsschutzes behandelt. Typische Regelungsbedarfe (wie Dienst-
pläne, Personalausstattung, befristete Beschäftigung) stehen ebenso im Mittelpunkt wie der
richtige Umgang mit einer Geschäftsführung, die nicht eigenständig entscheidet. Perspekti-
ven der weiteren Zusammenarbeit mit der Interessenvertretung des Mutterbetriebs und ei-
nige Positivbeispiele zu den Handlungsmöglichkeiten runden dieses Seminar ab.

Seminarnummer Termin Freistellungsgrundlage
1663-1902252 25.02.2019 - 27.02.2019 § 37 (6)
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Aufsichtspflicht und Haftungsrecht für die
betriebliche Interessenvertretung in Kindertagesstätten
und in der Jugendhilfe

Beschäftigte in Kindertagesstätten und Jugendeinrichtungen haben häufig Angst vor mögli-
chen Aufsichtspflichtverletzungen und den rechtlichen Konsequenzen, die sich daraus erge-
ben können. Aber was beinhaltet überhaupt die Aufsichtspflicht? Wann beginnt und endet
diese? Wie können sich Beschäftigte selbst vor möglichen Aufsichtspflichtverletzungen
schützen? Welche Pflichten hat der Arbeitgeber, und welche Maßnahmen müssen ergriffen
werden, um Aufsichtspflichtverletzungen zu vermeiden? Wie ist die betriebliche Interessen-
vertretung zu beteiligen, und was kann diese tun, um die Beschäftigten zu schützen?

Im Seminar werden diese Fragen beantwortet, die rechtlichen Grundlagen und Aspekte
rund um die Themen Aufsichtspflicht und Haftungsrecht dargestellt und die Möglichkeit
der (rechtlichen) Absicherung der Beschäftigten über eine Betriebs-/Dienstvereinbarung er-
läutert.

Die Seminarinhalte in Stichworten:

Rechtliche Grundlagen, Begriff, Definition der Aufsichtspflicht und Haftungsrecht

Ausübung der Aufsichtspflicht als Teil der arbeitsvertraglichen Pflichten

Umfang, Inhalt, Kriterien zur Wahrnehmung der Aufsichtspflicht und Formen der Auf-
sichtsführung

Übertragung und Delegation der Aufsichtspflicht auf „Dritte“ (z. B. Eltern, ehrenamtli-
che Gruppenleiter/-innen, Menschen im Praktikum oder im freiwilligen sozialen Jahr)

Mögliche rechtliche Folgen der Verletzung der Aufsichtspflicht

Fürsorgepflichten des Arbeitgebers zur Vermeidung von Aufsichtspflichtverletzungen:
Maßnahmen zur Prävention, Schutz vor Überlastung, Qualifizierungsmaßnahmen, Aus-
stattung und Einrichtung der Kindertageseinrichtung usw.

Eigenschutz der Beschäftigten durch Gefährdungs-/Überlastungsanzeigen

Fallbearbeitung unter Berücksichtigung der Beteiligungsrechte der betrieblichen Interes-
senvertretung

Seminarnummer Termin Freistellungsgrundlage
1663-1903183 18.03.2019 - 20.03.2019 § 37 (6), § 46 (6), LPersVG,

§§ 19/30 MVG o.v.R.
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PsychVVG und Personalbemessung in der Psychiatrie
Auswirkungen des Gesetzes auf die Beschäftigten und die
Arbeit der betrieblichen Interessenvertretu

Das „Gesetz zur Weiterentwicklung der Versorgung und der Vergütung für psychiatrische
und psychosomatische Leistungen“ (PsychVVG) gilt seit Anfang 2017. Die Finanzierung in
der stationären Psychiatrie wurde als Budgetsystem neu geregelt. Auch die Vorschriften zur
Personalausstattung wurden geändert. Nicht zuletzt entstehen in den psychiatrischen Kran-
kenhäusern und Fachabteilungen mit Home-Treatment neue Handlungsfelder. Diese Rege-
lungen haben weitgehende Auswirkungen auf Arbeitsbedingungen und somit auf die Auf-
gaben der betrieblichen Interessenvertretung.

Im Seminar wird das neue Psychiatrie-Entgeltsystem vorgestellt und seine Auswirkungen
auf die Arbeit der betrieblichen Interessenvertretung herausgearbeitet. Die Kriterien für die
Budgetfindung werden vorgestellt und ihre Bedeutung für eine ausreichende Personalaus-
stattung und -refinanzierung verdeutlicht. Welche Regeln zur Personalbemessung (Perso-
nalmindeststandards) gelten derzeit, welche sind geplant?

Wie werden betriebliche Interessenvertretungen ihrem Auftrag gerecht, die Einhaltung gel-
tender Regelungen – so auch die der PsychPV – und ihrer Nachfolgeregelungen zu überprü-
fen? Was ist zu tun, wenn Personalmindeststandards nicht eingehalten werden? Welcher
Regelungsbedarf bezüglich der Arbeitsbedingungen ergibt sich in Häusern, die nach den
Regelungen des PsychVVG „stationsäquivalente Behandlung“ (Home-Treatment) anbieten?

Die Seminarinhalte in Stichworten:

Arbeitsrechtliche Relevanz des neuen Gesetzes

Bedeutung regionaler und struktureller Besonderheiten, Rolle der Tarifbindung

Einhaltung ausreichender Personalausstattung versus Fortschreibung der Kalkulation
nach PEPP

Personalmindeststandards in der Psychiatrie

Voraussetzungen für die Beantragung von Stellenaufstockungen in Krankenhäusern

Home-Treatment – Sicherung von ausreichend Personal und guter Qualitätsstandards

Handlungsmöglichkeiten der betrieblichen Interessenvertretung

Seminarnummer Termin Freistellungsgrundlage
1663-1905271 27.05.2019 - 29.05.2019 § 37 (6), § 46 (6), LPersVG,

§§ 19/30 MVG o.v.R.
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Diakonie: Arbeitsvertragsrichtlinien
Einführung und Überblick

Die Arbeitsvertragsrichtlinien (AVR) sind die wichtigste Rechtsquelle für die Arbeitsverhält-
nisse der Mitarbeiter/-innen in den Einrichtungen der Diakonie. Die AVR enthalten Dienst-
pflichten, Regelungen zur Eingruppierung, der Arbeitszeit, zum Urlaubsanspruch und zur
Beendigung des Arbeitsverhältnisses. Eine Reihe von Öffnungsklauseln erfordern umfang-
reiche Gestaltungs- und Überwachungsaufgaben der Mitarbeitervertretungen. Das setzt die
gründliche Kenntnis der AVR voraus.

Das Seminar bietet einen allgemeinen Überblick, eine Erläuterung und Auseinandersetzung
mit den Zielen und Grundbegriffen der AVR. Dabei werden alle Themenbereiche dargestellt
und besonders unter dem Aspekt der Beteiligungsmöglichkeiten der Mitarbeitervertretung
betrachtet.

Die Seminarinhalte in Stichworten:

Stellung der AVR im System des Arbeitsrechts

Überblick: Struktur, den Aufbau und die Inhalte der AVR

Überblick: Regelungen aus den einzelnen Themenabschnitten der AVR (z. B. zu den
Dienstpflichten, zur Arbeitszeit, zur Eingruppierung usw.)

Praxisfälle und Fallbearbeitung unter Berücksichtigung der Beteiligungsrechte der Mitar-
beitervertretung

Überblick: Öffnungsklauseln der AVR für den Abschluss von Dienstvereinbarungen

Möglichkeiten der Beschäftigten zur Durchsetzung von Ansprüchen aus den AVR

Die jeweils geltenden AVR sind bitte mitzubringen.

Seminarnummer Termin Freistellungsgrundlage
1663-1906172 17.06.2019 - 19.06.2019 §§ 19/30 MVG o.v.R.
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Keine Angst vor Zahlen (Teil 2)
Betriebswirtschaftliche Grundlagen für Krankenhaus
und Psychiatrie

Wie lese ich eine Bilanz? Welche Zahlen sind bedeutsam, welche kann ich außer Acht las-
sen? Welche Informationen enthält die Gewinn- und Verlustrechnung? Die Antworten auf
diese Fragen versetzen Mitglieder von Interessenvertretungen in die Lage, die Bilanz kritisch
zu hinterfragen und eigene Modelle und Vorschläge zu entwickeln. Aufbauend auf dem
ersten beschäftigt sich der zweite Teil unserer Reihe mit verschiedenen Kennzahlen, etwa zu
den betrieblichen Personalkosten. Sind diese Kosten tatsächlich so hoch, wie immer be-
hauptet wird? Die Fehlzeitenanalyse und ihre Bewertung werden ebenso thematisiert wie
die Frage, woher die Interessenvertretung all diese Informationen bekommt und wie sie
diese nutzen kann. Die Seminarinhalte in Stichworten:

Grundlagen der Bilanzierung
Gewinn- und Verlustrechnung und Renditekennzahlen
Personalaufwand und Personalstruktur
Wertschöpfungsrechnung
Fehlzeitenanalyse und -bewertung
Informationsquellen und Informationsbeschaffung

Seminarnummer Termin Freistellungsgrundlage
1663-1910281 28.10.2019 - 30.10.2019 § 37 (6), § 46 (6), LPersVG,

§§ 19/30 MVG o.v.R.
Vorkenntnisse
Besuch des ersten Teils der Reihe

Keine Angst vor Zahlen (Teil 1)
Betriebswirtschaftliche Grundlagen für Krankenhaus
und Psychiatrie

Öffentlich, frei-gemeinnützig oder privat, die Fragen sind immer gleich: Wie funktioniert
das Unternehmen? Woher kommt das Geld? Wie wird es eingesetzt? Viele wirtschaftliche
Aspekte und Entscheidungen berühren mittelbar oder unmittelbar die Aufgaben der Inter-
essenvertretung. Wer nicht nur auf die Argumente des Arbeitgebers angewiesen sein will,
benötigt Sachkenntnis. Je mehr die Interessenvertretung über wirtschaftliche Zusammen-
hänge weiß, desto eher kann sie eigene Positionen entwickeln und vertreten.

Das Seminar behandelt die erforderlichen betriebswirtschaftlichen Grundkenntnisse, die be-
nötigt werden, um in wirtschaftlichen Fragen unabhängige Interessenvertretungsarbeit ma-
chen zu können. Die Seminarinhalte in Stichworten:

Duale Finanzierung des Gesundheitssystems

Unternehmens- und Investitionsplanung

Einführung in die G-DRGs und die Psychiatriefinanzierung

Personalbedarf im somatischen und psychiatrischen Krankenhaus

Informationsbeschaffung und -verwertung

Seminarnummer Termin Freistellungsgrundlage
1663-1909023 02.09.2019 - 04.09.2019 § 37 (6), § 46 (6), LPersVG,

§§ 19/30 MVG o.v.R.
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TVöD-Grundlagen: Einführung und Überblick
Gesundheitswesen und soziale Dienste

Der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) ist die wichtigste Rechtsquelle für die Ar-
beitsverhältnisse von Beschäftigten, deren Arbeitgeber Mitglied im Verband Kommunaler
Arbeitgeber ist. Eine Reihe von tariflichen Öffnungsklauseln erfordert umfangreiche Gestal-
tungs- und Überwachungsaufgaben für Personal- und Betriebsräte. Das setzt gründliche
Kenntnis dieses Tarifvertrags voraus. Das Seminar bietet neben einem allgemeinen Überblick
eine umfassende Erläuterung sowie Auseinandersetzung mit den Zielen und Grundbegrif-
fen des TVöD im Allgemeinen Teil und in den Besonderen Teilen (Krankenhäuser und Be-
treuungseinrichtungen). Dabei werden alle Themenbereiche bearbeitet.
Die Seminarinhalte in Stichworten:

Stellung des TVöD im Rechtssystem
Überblick über den Aufbau und die Inhalte des Tarifvertrags
Darstellung der Regelungen aus den Abschnitten des TVöD
Besondere Regelungen für Beschäftigte des Gesundheitswesens und sozialer Dienste
Aktuelle Rechtsprechung zum TVöD und Praxisfälle
Umsetzung der tariflichen Regelungen im Betrieb/in der Dienststelle

Seminarnummer Termin Freistellungsgrundlage
1663-1909022 02.09.2019 - 06.09.2019 § 37 (6), § 46 (6), LPersVG,

§§ 19/30 MVG o.v.R.
Hinweis
Für Vertiefungen – z. B. zu dem Thema Arbeitszeits- und Dienstplangestaltung auf der
Grundlage des TVöD – verweisen wir auf die entsprechenden Aufbau- und Spezialangebote.

Grundwissen zu betriebswirtschaftlichen Zusammen-
hängen in der Altenpflege

Das Verständnis von wirtschaftlichen Zusammenhängen sowie die Kenntnis der wichtigsten
wirtschaftlichen Fachbegriffe gehören heutzutage zum grundlegenden Handwerkszeug je-
der erfolgreichen Interessenvertretung. Es kann schließlich nicht sein, dass man sich im
Rahmen von Erörterungen und Beratungen mit dem Arbeitgeber von diesem erst einmal
die Welt erklären lassen muss. Und so beleuchtet dieses Seminar grundlegende wirtschaftli-
che Zusammenhänge, die Wirkungen wirtschaftspolitischer Entscheidungen auf die Arbeit
in der Altenpflege und zeigt, wie die Interessenvertretung bei betriebswirtschaftlichen Ent-
scheidungen der Einrichtung/des Unternehmens angemessen handeln kann.

Die Seminarinhalte in Stichworten:

Unternehmerisches Denken und Unternehmensplanung
Gesellschaftsformen von Unternehmen
Betriebswirtschaftliche Begriffe verstehen und einordnen
Aufbau, Bedeutung und Begrifflichkeiten zu Jahresabschlüssen und Bilanzen
Die Gremien und ihre Aufgaben: Vom Wirtschaftsausschuss bis zum Vorstand
Informations- und Beteiligungsrechte der gesetzlichen Interessenvertretung

Seminarnummer Termin Freistellungsgrundlage
1663-1912091 09.12.2019 - 11.12.2019 § 37 (6), § 46 (6), LPersVG,

§§ 19/30 MVG o.v.R.
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TVöD-Aufbau: Eingruppierung in Krankenhäusern
Eingruppierung nach dem TVöD-K-VKA

Im TVöD sind die Eingruppierungsvorschriften in den §§ 12, 13 geregelt. Diese Regelungen
gelten auch für den Besonderen Teil „Krankenhäuser“ des TVöD. In der Entgeltordnung des
TVöD-VKA gibt es darüber hinaus Besonderheiten für die Eingruppierung der Beschäftigten
in Krankenhäusern.

Personal- und Betriebsräten kommt bei der Eingruppierung eine hohe Verantwortung zu,
da sie bei der Einstellung, bei Ein- und Umgruppierungen mitbestimmen und die jeweilige
Eingruppierung auf die tarifrechtliche Richtigkeit hin überprüfen müssen.

Im Seminar werden zunächst Grundlagen der tarifvertraglichen Eingruppierungsvorschrif-
ten für die Beschäftigten in den Krankenhäusern und der Grundsatz der Tarifautomatik er-
arbeitet. Im Anschluss daran werden Aufbau und Systematik der Vergütungsordnungen so-
wie zentrale Begriffe vorgestellt und definiert.

Die Seminarinhalte in Stichworten:

Rechtsgrundlagen der Entgeltgestaltung und der Entgeltbestandteile

Überblick über Aufbau und Inhalte des TVöD sowie die Eingruppierungsvorschriften

Beteiligte bei der Eingruppierung im Betrieb/in der Dienststelle

Systematik der Eingruppierung nach TVöD

Aufbau und Struktur der Entgeltordnung

Definition von Tätigkeitsmerkmalen und Begriffen zur Eingruppierung

Beteiligungsrechte/Gestaltungsmöglichkeiten der gesetzlichen Interessenvertretung

Seminarnummer Termin Freistellungsgrundlage
1663-1911042 04.11.2019 - 08.11.2019 § 37 (6), § 46 (6), LPersVG,

§§ 19/30 MVG o.v.R.
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Wissens-, Sozial- und Handlungskompetenz für Betriebs-,
Personalräte und Mitarbeitervertretungen

Für die BTQ Niedersachsen GmbH ist die konsequente, umfassende Beteiligung der Be-
schäftigten und ihrer Interessenvertretungen ein Garant für den sozialen und wirtschaftli-
chen Fortschritt im Unternehmen. Wir setzen uns dafür ein, dass an der Planung, Umset-
zung und Kontrolle von Gestaltungsprozessen gemeinsam gearbeitet wird.

Als arbeitnehmerorientierte Einrichtung orientieren wir uns an den gewerkschaftspoliti-
schen und pädagogischen Zielen einer emanzipatorischen Bildungsarbeit. Jeder lernt von
jedem, kontinuierlich und nachhaltig, im Sinne einer menschengerechten Gestaltung von
Arbeit, Organisation und Technik.

Unsere Beratungs- und Themenfelder sind:

Arbeitsrecht

Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz

Arbeitszeitgestaltung

Wirtschaftliche Angelegenheiten

IT-Einsatz und Datenschutz

Personelle Angelegenheiten

Kommunikation und Sozialkompetenz

Für weitere Informationen und Seminare empfehlen wir den Besuch unserer Internetseite:
www.btq.de

Für Teilnehmende entstehen Seminarkosten in Höhe von 1.150 EUR (mit Übernachtung) bzw. 990 EUR (ohne
Übernachtung). Alle Preise verstehen sich zzgl. 19 % USt. Reisekosten sind mit dem Arbeitgeber gesondert
abzurechnen. Alle Seminare bieten wir auf Anfrage auch als Inhouse-Schulungen an.

Weitere Informationen, Beratung und Anmeldung (www.btq.de):

BTQ Niedersachsen GmbH E-Mail info@btq.de

Donnerschweer Straße 84 Fon 0441 – 8 20 68

26123 Oldenburg Fax 0441 – 8 38 24

Spezialseminare im ver.di Bildungs- und Tagungszentrum Walsrode:

Wirtschaftsausschuss – die praktische Arbeit im Wirtschaftsausschuss 11.02.2019 - 13.02.2019

Rhetorik – systematische Vorbereitung und freier Vortrag für Vorsitzende 08.04.2019 – 10.04.2019

BEM – Betriebliches Eingliederungsmanagement und Krankenrückkehrgespräche 27.05.2019 – 29.05.2019

Schwerbehindertenrecht nach SGB IX – Grundlagenseminar 19.06.2019 – 21.06.2019

Neues Datenschutzrecht – EU-DSGVO und BDSG-neu 28.08.2019 – 30.08.2019

Psychische Belastungen – Stress und Gefährdungsbeurteilung 30.09.2019 – 02.10.2019

Personalauswahl und Auswahlrichtlinien 18.11.2019 – 20.11.2019
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BetriebsKlimawandel: Bring sie alle mit!

Lust auf ... einen besonderen Betriebsausflug mit Mehrwert?

Alle gehen essen und trinken so viel auf Firmenkosten wie’s geht?

Alles wie immer – und nur die Hälfte der Belegschaft ist dabei?

Oder mal was Neues probieren?

Wir bieten:

gemeinsame Aktivität (paddeln, Cocktails mixen, kochen, Niedrigseilgartenaktion)

Wohlfühlatmospäre mit Abschalteffekt und leckerem Essen, ggf. Übernachtung

moderierte interaktive Sequenzen zum Thema Betriebsklima oder anderen inhaltli-
chen Themen, die gerade im Betrieb anliegen

Unterstützung bei der Ideenfindung im Vorfeld, wie der Tag gelingt, stimmig wird
und Verbindung unter den Kolleginnen und Kollegen schafft.

So wird Euer Betriebsausflug ein lebendiges Gemeinschaftsereignis, das Betriebsklima
kann nachhaltig gestärkt werden.

Natürlich ist ein ähnliches Programm auch für Gremien möglich.

Fragen dazu? Dann: katrin.stelzer@verdi.de
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Ja, sind wir denn hier bei

„Wünsch dir was!?“

JA! Das bist Du in der Tat! Stell Dir das passende Semi-
nar für dein Gremium zusammen für eine maßgeschnei-
derte und effektive Fortbildung!

Oder verwirkliche Deine Idee von einem Betriebsausflug,
der leckeres Essen, idyllische Umgebung, gemeinsame Akti-
vität (Paddeln, Radfahren, Outdoor-Spiele, Kochen …) und
Teambuilding verbindet! Wir unterstützen mit Ideen, Orga-
nisation und ggf. Moderation.

Lasst Euch von unserem Programm (Seminare und Erlebnis-
wochenenden) inspirieren und schaut, was Euer Kreis jetzt
gerade gut gebrauchen könnte.

Mögliche Themen, die einzeln im Gremium bearbeitet oder
mit einem Belegschaftsevent verknüpft werden können:

Coaching/Kollegiale Beratung für BR/PR

Vom wilden Haufen zum starken Team
(Niedrigseilgarten und konstruktive Kommunikation)

Arbeitsorganisation und gemeinsame Paddeltour
(Planung und Aufgabenverteilung)

BR/ PR und JAV  gemeinsames Wirken im
Betrieb

Konfliktklärung und Cocktails mixen
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„Sprecht uns an ...“

Betriebliche Mitbestimmung, Klausurtagungen,
Arbeitsorganisation, lebendige Großgruppenmoderation
Ralf Bohlen, Gewerkschaftssekretär, Trainer in der Erwachsenen-
bildung, Suchtberater

Tel.: 05161/979 563
E-Mail: ralf.bohlen@verdi.de

Moderation, Teambuilding, gesundes Betriebsklima,
methodische Eventgestaltung
Katrin Stelzer, Bildungssekretärin, Kommunikationstrainerin,
Tanzlehrerin, Supervisorin

Tel.: 05161/979 567
E-Mail: katrin.stelzer@verdi.de

Organisation von Erlebniswochenenden und Firmenevents,
Kulinarisches selbst kreieren
Hanns-Carsten Höfner, Wirtschaftsleitung, Hotelkaufmann, Koch

Tel.: 05161/979-533
E-Mail: hanns-carsten.hoefner@verdi.de



106

W
a

ls
ro

d
er

 S
p

ez
ia

li
tä

te
n

W
al

sr
o

d
er

 G
es

u
n

d
h

ei
ts

w
o

ch
e

Die Walsroder Gesundheitswoche –
„den BetriebsKlimawandel gestalten“

Wie muss ein Betriebsklima sein, in dem die MitarbeiterInnen aufblühen? Wie kann ich
mitgestalten an einer neuen Kultur? Welche Ansätze gibt es schon? An welcher Schrau-
be kann ich in meinem Betrieb drehen, damit der Wandel in Gang kommt?

Uns liegt das Thema „gesunde Arbeit“ am Herzen. Ein oft vernachlässigter Schwerpunkt
ist das Betriebsklima, das verschiedene Aspekte beinhaltet rund um die Ebenen der Ar-
beitsorganisation und des zwischenmenschlichen Miteinanders. In unserer Gesundheits-
woche vom 24. - 28.6. 2019 greifen wir jedes Jahr einen Aspekt aus diesem vielschich-
tigen Thema heraus, den wir mit Euch gemeinsam neben dem normalen Seminarablauf
bewegen und erhellen wollen. Dabei verschmelzen wir in der Woche immer wieder zu
einer großen Gruppe oder in freiwilligen kreativen und sportlichen Angeboten zu semi-
nargemischten Gruppen. Das macht die Gesundheitswoche auch für uns immer zu ei-
nem ganz besonders lebhaften und interaktiven Event im Jahr, zu dem wir Euch ganz
herzlich willkommen heißen.

Die Seminare in dieser Woche beschäftigen sich ebenfalls gezielt mit einem Schwer-
punkt aus dem breiten Feld „Gesundheit“:

Seminare für Interessenvertretungen:

WWWWWA 01 190624 02A 01 190624 02A 01 190624 02A 01 190624 02A 01 190624 02 Time-out statt Burn-out: Interessenvertretungen in Aktion

WWWWWA 01 190624 04A 01 190624 04A 01 190624 04A 01 190624 04A 01 190624 04 Grundqualifizierung für Schwerbehindertenvertretungen (SBV 1)
Einführung in die Aufgaben, Rechte und Pflichten

WWWWWA 01 190624 05A 01 190624 05A 01 190624 05A 01 190624 05A 01 190624 05 BEM Aufbauseminar:
Das Betriebliche Eingliederungsmanagement verbessern

Bildungsurlaube für Mitglieder

WWWWWA 03 190624 01A 03 190624 01A 03 190624 01A 03 190624 01A 03 190624 01 Kein Stress mit dem Stress

WWWWWA 03 190624 13A 03 190624 13A 03 190624 13A 03 190624 13A 03 190624 13 Den Wandel gestalten: Gesundheit ist Glückssache, oder!?

WWWWWA 03 190624 12A 03 190624 12A 03 190624 12A 03 190624 12A 03 190624 12 Brennst du noch oder verglühst du schon?
Burnout – die (neue?) Volkskrankheit

Wir freuen uns auf eine bewegende gemeinsame Woche mit neuen Impulsen aus Eu-
rem Alltag und für Euren Alltag! In diesem Sinne: anmelden, Sportsachen einpacken,
mitgestalten!

Fragen und Anregungen an: regine.maier@verdi.de oder katrin.stelzer@verdi.de
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Themenwoche „Arbeitsrecht“
Nach unserer „Woche der Interessenvertretung“ im vergangenen Jahr legen wir unseren
Schwerpunkt in diesem Jahr auf den Themenbereich Arbeitsrecht. In der Woche vom
09. - 13.09.2019 wollen wir seminarübergreifend mit zusätzlichen Referaten, Diskussi-
onsrunden und Workshops unterschiedliche Themenbereiche der arbeitsrechtlichen Pra-
xis beleuchten. Dazu haben wir verschiedene Experten eingeladen.

Detaillierte Informationen zum Programm und zum Ablauf senden
wir nach der Anmeldung zu den folgenden, zeitgleich stattfindenden
Seminaren zu:

WA 01 19090903 Begründung des Arbeitsverhältnisses (AR1)

WA 01 19090913 Inhalt des Arbeitsverhältnisses (AR2)

WA 01 19090904 Beendigung und Abwicklung des Arbeitsverhältnisses (AR3)

WA 01 19090905 Arbeitsrecht für Schwerbehindertenvertretungen

WA 01 19090914 Arbeitsrecht des öffentlichen Dienstes

WA 01 19090906 Aktuelle Rechtsprechung und Gesetzesänderungen
im Arbeitsrecht

Selbstverständlich werden alle Themen der jeweiligen Seminarausschreibung ausführlich
bearbeitet. Es bleibt also nichts auf der Strecke …

Wir freuen uns auf Eure Teilnahme und auf eine spannende und lebendige
„Themenwoche Arbeitsrecht“ in Walsrode

Fragen und Anregungen an: hans-henning.tech@verdi.de
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Lust auf Ausflüge, Familienfeiern, Kurzurlaube?

Lust auf ver.di in Walsrode!

Du suchst nach einem passenden Ort für Deine Feier? Der Vereinsausflug steht an?
Du sehnst Dich nach entspannten Tagen in der Lüneburger Heide mit Deiner Fami-
lie? Oder Du planst ein Erlebniswochenende mit Freunden, bei dem Ausspannen
mit gemeinsamer Aktivität verbunden werden soll? Dann heißen wir Dich herzlich
in unserem Bildungs- und Tagungszentrum willkommen!

Unser Haus ist offen für Deine Pläne. Wir bieten Dir ein modernes, einladendes
Ambiente, eine herzliche Atmosphäre und vielfältige Räumlichkeiten inklusive
wunderschöner Terrasse und großem Garten. Unsere Küche ist bekannt für ihre
kulinarischen Köstlichkeiten vom zünftigen Brunch bis zum edlen Menü.

Dazu unterstützen wir Dich nicht nur mit den Rahmenbedingungen, sondern be-
raten gerne bei der thematischen oder kreativen Gestaltung. Je nach Bedürfnissen
und Interessen können individuelle Angebote aus sportlichen, kulinarischen, kom-
munikativen und kulturellen Aktivitäten zusammengestellt werden:

Unterhaltungsprogramm am Abend und gemeinsam Tapas zubereiten? Eine mo-
deriertes Brainstorming zu neuen Ideen für Deine Projekte und dann ab in die Pad-
delboote? Ein kreativer Cocktail-Mix-Wettbewerb und die gemeinsame Besteigung
unseres Niedrigseilgartens? Die Ausflugsziele (Freizeitparks, Städtetouren, Kutsch-
fahrten etc.) in der Lüneburger Heide sind ebenfalls vielfältig und können ins Pro-
gramm eingebaut werden.

Näheres zu unserer Ausstattung, den Preisen und besonderen Familienarrange-
ments findest Du unter: www.verdi-walsrode.de

Alle Themen unserer Erlebniswochenenden bieten wir auch für geschlossene
Gruppen an.

Fragen dazu? Dann: hanns-carsten.hoefner@verdi.de

Viel Spaß beim Stöbern und Aussuchen!
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Walsroder Erlebniswochenenden –
eine Themenauswahl …

Ihr macht doch auch immer so tolle Veranstaltungen am Wochenden, so mit
Kochen, Essen, Spaß und so. Wann sind denn die?

Darauf antworten wir gerne mit:
„Ja, die machen wir – und zwar dann, wann Ihr es wollt!“

Ihr habt eine Gruppe, die es sich an einem Wochenende in Walsrode mal so
richtig gut gehen lassen will? Dann sprecht uns gerne an!

Hier eine kleine Auswahl aus möglichen Events, die wir für Euch organisieren:

Thematisches Kochen

Kochen gehört zum Essen, Essen gehört zum Leben. Gemeinsam gut Kochen und gut
Essen erhöht die Lebensfreude!

Wir bieten Euch für ein Wochenende an, mit uns aktiv zu kochen, mit einem themati-
schen Schwerpunkt, den wir miteinander vereinbaren, und dann das gemeinsames Ver-
speisen der erstellten Gerichte. Alle lernen etwas
dazu, erleben in der Gemeinschaft, wie viel Spaß
es machen kann, „in der Küche zu stehen“. Dieses
Erlebnis-Wochenende ist besonders geeignet für
geschlossenen Gruppen, also Gremien, Betriebs-
gruppen, aber auch Familien und Freundeskreise.

Cocktails Smoothies

Tauche ein in die aufregende Welt der Cocktails
und Smoothies. Nach einer theoretischen Einfüh-
rung über Geschichte, Mixtechniken und Waren-
kunde, dürfen alle hinter den Bartresen und unter
fachkundiger Anleitung rühren, shaken, blenden
und mixen!

Käse- und Weinworkshop

In diesem Workshop sind erneut unsere Sinne ge-
fordert: Sehen, riechen und schmecken. Suchen
wir die Harmonie oder den Kick bei der Verkos-
tung von Käse und Wein. Wir bieten alles: vom
milden Frischkäse bis zum 12 Monate gereiften
Almkäse. Was passt dazu? Weiß- oder Rotwein?

Sinne und Achtsamkeit

Gönnen wir uns die Beschäftigung mit unseren
Sinnen! Was ist Sinneswahrnehmung, wie neh-
men wir die Welt wahr? Gibt es mehr als die 5
Sinne Tasten, Sehen, Riechen, Schmecken und
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Hören? Dieser Tag steht ganz im Sinne des Ausprobierens mit praktischen Übungen, wie
z. B. eine Sinnesrallye.

Sinneswahrnehmung (mit ersten Übungen)

Wie nehmen wir die Welt wahr

Sinne und Sprache

Kultur und Historisches

Forschung und Wissenschaft

Drechseln und Glasperlen

Lerne die Handwerkskünste kennen, probiere sie aus und
nimm etwas Selbstgemachtes mit nach Hause. Drechseln und
das Drehen von Glasperlen sind Jahrtausende alte Handwerks-
künste. Moderne Technik hat daraus beliebte Hobbies ge-
macht. Die Handgriffe und das Wissen um Material und Werk-
zeug sind geblieben.

Erlerne bei Gina und Christian die Grundfertigkei-
ten und -kenntnisse und lasst Euch zu eigenen
kleinen Werken inspirieren.

Olivenöl- und Essigtasting

Schon mal probiert, wie Olivenöl „natur“
schmeckt? Unbedingt probieren! Schnell wird
deutlich, warum es teure Öle gibt und wo der Un-
terschied zum Supermarktöl für 2,35 Euro liegt.
Wo kommt das Öl her, wie ist es verar-
beitet, wann verwende ich welches Öl?

Und Essig? Kann der so pur getrunken
werden? Ja, er kann. Wenn es der
Richtige ist. Was macht den Unter-
schied in Qualität und Preis?

Diese Fragen beantworten sich quasi
selbst, wenn wir in das gemeinsame
Probieren, das Tasting, einsteigen. Ein
Erlebnis für Gaumen und Seele.

Ihr habt einen anderen Themenvorschlag?
Dann sprecht uns gerne an!

Hanns-Carsten Höfner – hanns-carsten.hoefner@verdi.de – Tel. 05161-979-533
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Verführung zum Tango Argentino –
Getanzte Melancholie, die glücklich macht

Nicht nur in Buenos Aires sondern in ganz Europa, sogar weltweit wächst die Passion
für den Tanz, der auf geheimnisvolle Weise Menschen unterschiedlichen Alters, Nationa-
lität und Tanzerfahrung wortlos verbindet.

Wer Lust hat, gemeinsam in Bewegung zu kommen und Neugier mitbringt, in die
Grundprinzipien des argentinischen Tangos eingeweiht zu werden, ist herzlich eingela-
den, ein Wochenende in die Faszination des Tangos einzutauchen. Tanzen funktioniert
hier ohne zählen und festgelegte Schrittkombinationen, sondern über klare und sensible
Körpersprache. Die Verbundenheit mit dem Partner/ der Partnerin und die Techniken des
Führens und Folgens ermöglichen jedem Tanzpaar eine individuelle Gestaltung des Tanzes
und der Musik.

Wir erarbeiten an diesem Wochenende die technischen Grundprinzipien (Haltung, Ge-
hen, Führen, Folgen), möchten aber auch viel Raum geben, um mit Hilfe von Improvisa-
tionstechniken dem speziellen Charakter und der besonderen Stimmung des Tangos auf
die Spur zu kommen. Anmeldungen sind als Paar, Gruppe oder einzeln (wenn man
nicht auf eine Rolle festgelegt ist) möglich.

Seminarnummer Termin
WA 14 190913 30 13.09. - 15.09.2019

Kosten
pro Person Euro 295,00 im EZ / Euro 277,00 im DZ

18. ver.di BikerInnentreffen
Zum 18. Mal organisieren wir für alle motorradbegeisterten ver.dianerInnen und ihre/
unsere Freundinnen und Freunde dieses Wochenende. Uns verbindet die Freude am
Fahren, notfalls auch mal Schrauben, draußen sein bei Wind und Wetter, also nicht nur
ver.di-Gremien und BR/PR/MAV-Arbeit!

An diesem Wochenende wollen wir Spaß haben, neue Menschen & Strecken kennenler-
nen, fahren und dabei nicht selber Karte / Navi lesen müssen, Mopeds gucken & hören
...

Und natürlich essen, trinken, klönen, Musik hören + sehen, ... aber auch alte Bekannte
wiedertreffen, alles was mit „Lust auf Mopped“ in ver.di in Walsrode dazugehört.

Unsere Touren sind auch für Anfängerinnen und Anfänger gut zu bewältigen! Geschlos-
sene Gruppen klären die Konditionen bitte vorher mit uns.

Wir freuen uns auf Euch und gutes Wetter!

Die Tourguides & die ganze Crew aus Walsrode

Seminarnummer Termin
WA 14 190823 20 23.08. - 25.08.2019

Kosten
pro Person Euro 152,00 im EZ / Euro 134,00 im DZ
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Einladung zur Entschleunigung
Eine Seminarwoche ist eine Auszeit vom Alltag, in der neue Impulse entstehen, Erfah-
rungen reflektiert und Ideen konkretisiert werden können. Unsere Freizeitangebote sol-
len Dich unterstützen, auch körperlich aus dem Alltag auszusteigen, abzuschalten und
mit einem beruhigten Geist die frischen Ideen reifen zu lassen.

Unseren „Grünen Bereich“ kannst Du neben den wechselnden Angeboten (Feldenkrais,
Yoga, Qi Gong etc.) auch für Dich nutzen für Bewegungsübungen, Meditation, Stille etc.

In der „Blauen Stunde“ besteht die Möglichkeit, an drei Abenden in der Woche unter-
schiedliche Massagen zu genießen (kostenpflichtige Buchung über die Rezeption).

Die Sauna ist jeden Abend geöffnet, mit einem Damensaunatag in der Woche.

Für Bewegung und Entspannung in unserem weitläufigen Park leihen wir gerne Boules
Kugeln, Wikinger Schach, einen Volley Ball oder eine Feuerschale aus. Nordic Walking
Stöcke für einen Gang durch den nahegelegenen Wald, oder Fahrräder zur Erkundung
der Gegend stehen ebenfalls zur Verfügung.

Vielleicht kann auch ein entschleunigtes Freizeiterlebnis eine nachhaltige Inspiration für
den Alltag sein.
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Preise für Privatpersonen 2019
Ein Aufenthalt in unseren schönen Einzel-, Doppel- oder Twin-Bettzimmern, alle ausge-
stattet mit Duschbädern, Fön, HD-Digital-TV, Telefon, (auf Wunsch mit Radiowecker),
kostenfreiem WLAN kostet pro Tag

Einzelzimmer 42,50 Euro (Wochenende und nach Verfügbarkeit)

Doppelzimmer 67,00 Euro (Wochenende und nach Verfügbarkeit)
Nach einem erholsamen Schlaf lockt unser reichhaltiges Frühstücksbuffet, das wir mit

10,00 Euro berechnen.
Unser immer gut gelauntes Küchenteam erfüllt auch ausgefallene Wünsche mit einem
herzlichen Lächeln. Ebenso kann man sich zum Mittagsbuffet und/oder Walsroder Ab-
endbuffet unter die Tagungsteilnehmer mischen und ein Pensionspaket buchen:

Halbpension inkl. Frühstücksbuffet 26,50 Euro

Vollpension inkl. Frühstücksbuffet 43,00 Euro
Kinder wohnen bis zum Alter von 6 Jahren kostenlos bei uns, wir berechnen nur eine
einmalige Aufbettung (z. B. Kinderbett) in Höhe von 10,00 Euro. Zwischen 7 und 12
Jahren zahlen ihre Eltern die Hälfte der o. g. Preise.

Reisegruppen und Vereine sind ebenso willkommen wie Familien, die sich an einem
Wochenende in Walsrode zu einem großen Familientreffen verabreden. Hier stellen wir
gerne individuelle Arrangements zusammen.

Z. B. unser Familienarrangement 2019 für die Urlaubsdurchreise an die See oder für
ein Wochenende zum Besuch der Lüneburger Heide mit seinen vielfältigen Ausflugszie-
len. Das ver.di Bildungs- und Tagungszentrum Walsrode ist immer eine Reise wert.

Das Arrangement kostet in 2019 nur 82,00 Euro pro Erwachsener und Tag inkl. Halb-
pension und 2 Kinder bis einschließlich 12 Jahren kostenfrei in einem 2. Zimmer. Für Ju-
gendliche zwischen 13 und 17 Jahren berechnen wir 50 % unseres Arrangement Preises.

Folgende Leistungen sind enthalten:

1 Übernachtung in bis zu 2 Doppelzimmern mit Dusche, WC, HD-Digital-TV,
Radiowecker, Telefon, kostenfreies WLAN und ISDN-Anschluss.

Reichhaltiges Frühstücksbuffet.

Kostenloser Parkplatz auf dem hauseigenen Gelände.

Freie Benutzung der Freizeiteinrichtungen:
Sauna, Tischtennis und Billard, Fußballplatz, Volleyballfeld, Federball, Außenschach,
Fahrradverleih, Internetcafé, Planschbecken für Ihre Kids (in den Sommermonaten
je nach Wetterlage) Kindergarten, Sandkiste, Schaukel und Klettergerüst, Torwand-
schießen, Niedrigseilgarten und Bouleplatz.

1 kleines Überraschungsgeschenk für Ihre Kinder.

bei Anmeldung am Anreisetag 1 Begrüßungsgetränk für alle an der Hallenbar.

Walsroder Abendbuffet mit kalten und warmen Speisen, im Sommer oft auch ein
tolles Barbecue.
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Am Ende dieser Broschüre befindet sich ein Anmeldeformular, das vollständig ausgefüllt direkt zu uns
per Fax oder per Post nach Walsrode geschickt werden kann. Telefonische Anmeldungen oder
Reservierungen können wir leider nicht vornehmen.

Bei mit ver.di- oder mit GPB gGmbH finanzierten Seminaren zahlen wir ver.di-Mitgliedern für die
Reisekosten einen Zuschuss von Euro 0,20 pro Entfernungskilometer (also: einfache Strecke).

Bei arbeitgeberfinanzierten Seminaren trägt der Arbeitgeber die Reisekosten. Diese Seminare führen
wir in Kooperation mit ver.di Bildung und Beratung (ver.di b+b) durch. Hinsichtlich der Seminarge-
bühren gelten die Teilnahmebedingungen „ver.di bildung+beratung“ (ab Seite 121).

Rücktritt von der Seminarteilnahme
Der Rücktritt von einem Seminar ist nur durch schriftliche Erklärung möglich. Wir bitten dabei um
schnellstmögliche Benachrichtigung an die durchführende Bildungsstätte, damit der Seminarplatz
ggf. anderweitig vergeben werden kann.

Für den Rücktritt vom Seminar gilt hinsichtlich der Hotelleistungen folgende Stornierungsregelung:

Seminarabsage

bis 29 Kalendertage vor Seminarbeginn  10,00 Euro

28 - 8 Kalendertage vor Seminarbeginn  35,00 Euro

ab 7 Kalendertage vor Seminarbeginn  75,00 Euro

und bei Nichtteilnahme ohne Absage 100,00 Euro

Damit nun auch unser Programm lesbar wird, erklären wir noch kurz die Bedeutung der folgenden
Abkürzungen.

Freistellungshinweise:
37(6) = § 37 Absatz 6 Betriebsverfassungsgesetz
37(7) = § 37 Absatz 7 Betriebsverfassungsgesetz
46(6) = § 46 Absatz 6 Bundespersonalver-

tretungsgesetz
46(7) = § 46 Absatz 7 Bundespersonalver-

tretungsgesetz
LPersVG = vglb. §§ der Landespersonalvertretungs-

gesetze
96(4/8) = § 96 Absätze 4 und 8 des Sozialgesetz-

buches IX
10(5) = § 10 Absatz 5 Bundesgleichstellungs-

gesetz oder vglb. Regelungen
SU = § 7 Satz 1 Nr. 3 Sonderurlaubsverord-

nung für Bundesbeamte und Richter
TV = tarifvertragliche Freistellungsregelungen
BU = Bildungsurlaubsgesetze der Länder

Wegweiser
Liebe Kollegin, lieber Kollege,

im Folgenden soll kurz und knapp beschrieben werden, wie man sich bei uns zu einem Seminar
anmelden kann und zu welchen Bedingungen dieses geschieht.

Angaben zur Zielgruppe:
BR = Mitglieder von Betriebsräten
PR = Mitglieder von Personalräten
MAV = Mitglieder der kirchlichen Mitarbeiter-

vertretungen
WA = Wirtschaftsausschussmitglieder
AR = Aufsichtsratsmitglieder
SBV = Schwerbehindertenvertrauensleute
VL = Vertrauensleute
eFU = ehrenamtliche FunktionärInnen
iAN = interessierte ArbeitnehmerInnen
FB = FreiberuflerInnen

O
rg

a
n

ista
to

risch
e H

in
w

eise
W

e
g

w
e

ise
r



116

„Und wohin mit den Kindern? ...“
... kein Problem! An der Frage der Kinderbetreuung soll der Seminarbesuch nicht scheitern.
Wir organisieren für die im Bildungsprogramm aufgeführten Veranstaltungen gerne eine
Kinderbetreuung für Kinder von 4 – 12 Jahren.

Wird eine Kinderbetreuung gewünscht, wendet Euch bitte an unsere Rezeption
(Telefon 05161/979-0), die Kolleginnen helfen gern weiter.

Sollten für die Woche nur ein oder zwei Kinder angemeldet werden, findet die Kinder-
betreuung in der Regel im nahegelegenen Hort/Kindergarten statt. Sollten es mehr als
2 Kinder sein, wird die Kinderbetreuung durch erfahrene Betreuerinnen vor Ort im Bil-
dungszentrum durchgeführt.

Haus und Gelände bieten viele Möglichkeiten, sich die Zeit spielend zu vertreiben. Weitere
Aktivitäten, z. B. ein Besuch im nahe gelegenen Vogelpark, können im Laufe der Woche
zwischen den Eltern und Betreuerinnen abgesprochen werden. Diese finden allerdings
auf eigene Kosten statt.

Soweit Unterbringungs- und Betreuungskosten für Kinder von ver.di-Mitgliedern im Rah-
men unserer Seminare nicht von dritter Seite (z. B. dem Arbeitgeber, s. u.) übernommen
werden, werden sie von uns getragen. Übrigens: Bei der Deutschen Bahn reisen Kinder bis
zum 15. Lebensjahr kostenlos mit.

Die notwendigen Kosten der Unterbringung und Betreuung der Kinder von Betriebs- oder
Personalratsmitgliedern sind vom Arbeitgeber bzw. der Dienststelle zu tragen. Vorausset-
zung: Ein ordnungsgemäßer Entsendebeschluss, der ausdrücklich die Notwendigkeit der
Kinderbetreuung umfasst und ohne Widerspruch akzeptiert wurde.
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Seminarbüro
Marion Gellermann
05161 / 979-559 Montag - Donnerstag 08.15 - 16.00 Uhr
marion.gellermann@verdi.de Freitag 08.15 – 14.00 Uhr

Liane Köhler
05161 / 979-560 Montag - Donnerstag 09.15 - 17.00 Uhr
liane.koehler@verdi.de Freitag 08.15 - 13.00 Uhr

Birgit Kronfeldt
05161 / 979-561 Montag - Donnerstag 08.15 - 16.00 Uhr
birgit.kronfeldt@verdi.de Freitag 08.15 - 13.00 Uhr

Telefax E-Mail Internet
05161 / 979-562 biz.walsrode@verdi.de www.verdi-walsrode.de

Küchenleitung
Ilka Beinhorn
05161 / 979-511
ilka.beinhorn@verdi.de

Sonja Reiter Sabine Klemm Anika Althoff
sonja.reiter@verdi.de sabine.klemm@verdi.de anika.althoff@verdi.de

Telefon Telefax
05161 / 979-0 05161 / 979-520

Rezeption Montag - Donnerstag 8.00 - 19.30 Uhr
Freitag 8.00 - 14.00 Uhr

... Anika, ...

... Sabine und Sonja sorgen für einen
freundlichen Empfang.
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Für ver.di-Mitglieder sind die Seminarkosten
über den Mitgliedsbeitrag abgegolten.
Nicht-ver.di-Mitgliedern stellen wir für die
Teilnahme an einem Seminar 425,– Euro in
Rechnung. Diese Regelung bezieht sich auf
Seminare, die als Bildungsurlaub anerkannt
sind oder eine Freistellung nach
§ 37 (7) BetrVG, § 46 (7) BPersVG, den
entsprechenden LPersVG oder Sonderurlaub
gewährleistet ist.

Freistellung nach Freistellung nach

§ 37 (6) BetrVG, § 46 (6) BPersVG
analog LPersVG, § 96 (4+8) SGB IX

§ 37 (7) BetrVG, § 46 (7) BPersVG
analog LPersVG, Sonderurlaub,
Bildungsurlaubsgesetz

Die Kosten für eine Teilnahme an Seminaren,
die eine Freistellung nach § 37 (6) BetrVG,
§ 46 (6) BPersVG oder den entsprechenden §§
der LPersVG genießen, trägt der Arbeitgeber.

Für die Teilnahme an diesen Seminaren muss
ein Entsendebeschluss im Betriebsrats- oder
Personalratsgremium gefasst und der Arbeitge-
ber informiert werden.

Für SchwerbehindertenvertreterInnen gilt die
Freistellung nach § 96 (4+8). Auch hier trägt
der Arbeitgeber die Kosten.
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Liane, Marion und Birgit
vom Seminarbüro.
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ver.di-
Bildungs- und
Tagungszentrum

Anfahrtskoordinaten:
52° 52’ Nord
09° 35’ Ost

Das Parken auf den
hauseigenen Park-
plätzen erfolgt auf
eigene Gefahr.

Fußweg

Hinweise für die Anreise
Mit dem Zug: Walsrode liegt an der Bahnstrecke Hannover – Soltau – Hamburg. Ab
Bahnhof Walsrode sind es ca. 20 Min. Fußweg durch die Ostdeutsche Allee (Fußweg ge-
genüber dem Bahnhofsgebäude – Richtung Schulzentrum / Sportanlagen) und rechts in die
Sunderstraße.

Bei der Anreise am Montag steht „Frankies Autoruf“ vor dem Bahnhof Walsrode zu
folgenden Zeiten für Sie bereit: ca. 10.40 Uhr, ca. 11.40 Uhr, ca. 12:40 und ca. 13.40 Uhr
(bei Fahrplanänderungen entsprechend).

Bei anderen Ankunftszeiten rufen Sie bitte „Frankies Autoruf“ 05161/ 2365.

Mit dem Pkw können folgende Autobahnabfahrten genutzt werden:

Aus Richtung Bremen auf A 27 Ausfahrt Walsrode-West, aus Richtung Hamburg auf A 7
Ausfahrt Bad Fallingbostel und aus Richtung Hannover über Dreieck Walsorde auf A 27
Ausfahrt Walsrode-Süd. Weitere Details siehe Skizze.

Wichtig: Sollte die Anreise am Sonntag (oder an anderen Tagen nach 19:30 Uhr)
erfolgen, bitten wir um rechtzeitige Information (bis ca. 1 Woche vor Anreise),
damit wir den Türcode mitteilen und einen Schlüssel bereit legen können.

Wir wünschen eine gute Anreise nach Walsrode!

Ihr Walsrode-Team

Ostdeutsche Allee
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Anmeldeverfahren und Stornobedingungen

Nach dem Eingang der Anmeldung wird eine Anmeldebestätigung zugesandt. Die Einladung zum
Seminar wird sofort oder spätestens 10 Wochen vor Seminarbeginn mit allen erforderlichen Un-
terlagen von dem durchführenden Bildungszentrum zugesandt. Zu beachten ist, dass für die Teil-
nahme nicht nur die Reihenfolge des Eingangs der Anmeldung ausschlaggebend ist, sondern bei
der Auswahl der Teilnehmenden auch weitere Kriterien berücksichtigt werden, wie: Zielgruppe, In-
halt, Gruppenzusammensetzung sowie die Anzahl der bisher besuchten Seminare.

Der Rücktritt von einem Seminar ist durch schriftliche Erklärung möglich. Dies ist sowohl eigen-
händig unterschrieben wirksam als auch in elektronischer Form. Zur eigenen Sicherheit empfehlen
wir bei einer E-Mail die Verwendung einer digitalen Signatur. Wir bitten dabei um schnellstmögli-
che Benachrichtigung an das durchführende Bildungszentrum, damit der Seminarplatz ggf. ander-
weitig vergeben werden kann.

Für den Rücktritt vom Seminar gilt folgende Stornierungsregelung

abhängig vom Eingang der schriftlichen Teilnahmeabsage:

bis 31 Kalendertage vor Seminarbeginn 10,– Euro
30–8 Kalendertage vor Seminarbeginn 35,– Euro
ab 7 Kalendertagen vor Seminarbeginn 75,– Euro
und bei Nichtteilnahme ohne Absage 100,– Euro

Datenschutzerklärung

Wir erheben und verwenden Ihre personenbezogenen Daten ausschließlich unter Beachtung der
gesetzlichen Regelungen zum Datenschutz in der Bundesrepublik Deutschland. Ihre Daten werden
bei uns gewissenhaft vor Missbrauch, Verlust oder einem unberechtigten Zugriff Dritter geschützt.

Personenbezogene Daten sind Angaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse einer be-
stimmten und bestimmbaren natürlichen Person. Dazu gehören Informationen wie etwa Ihr
Name, Ihre Anschrift, Ihre Telefonnummer oder Ihre E-Mail-Adresse.

Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von Daten: Ihre personenbezogenen Daten werden
nur erhoben oder verwendet, sofern dies für die inhaltliche Ausgestaltung oder für die Änderung
eines Vertragsverhältnisses (z. B. Seminaranmeldung) zwischen Ihnen und uns erforderlich ist. Zur
Pflege der Kundenbeziehungen kann es außerdem erforderlich sein, dass wir diese personenbezo-
genen Daten verwenden, um Sie über Produktangebote zu informieren, die für Ihre Tätigkeit
nützlich sind.

Weitergabe von personenbezogenen Daten: Ihre personenbezogenen Daten werden nur
dann an Dritte übermittelt

oder weitergegeben, wenn Sie vorher eingewilligt haben oder dieses für die Abwicklung des Ver-
tragsverhältnisses erforderlich ist. Bei Anmeldungen zu Schulungen von Mitgliedern der Interes-
senvertretungen leiten wir Ihre Adresse und Ihre Bestell- bzw. Buchungsdaten an das veranstalten-
de Bildungszentrum weiter.

Datenspeicherung: Daten speichern wir nur so lange, wie eine Geschäftsbeziehung mit Ihnen
besteht oder es gesetzlich verpflichtend notwendig ist. Nach diesem Zeitraum werden Ihre Daten
gelöscht und können nicht mehr mit Ihrer Person in Verbindung gebracht werden.

Widerrufsrecht: Sofern Sie nicht damit einverstanden sind, dass Ihnen Werbung per E-Mail zu-
gesandt wird, können Sie widersprechen, indem Sie das entsprechende Feld auf der Anmeldung
ankreuzen. Darüber hinaus können Sie auch nach Erhalt einer Werbe-E-Mail jederzeit widerspre-
chen.
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Muster: Beschluss des Betriebsrates* GEMÄSS § 37 ABS. 6 BETRVG

* Gilt auch für den Personaltrat nach § 46 Abs. 6 BPersVG und die Schwerbehindertenvertretung nach
§ 96 Abs.4 und 8 SGB IX entsprechend. Bei Verwendung durch den Personalrat/die Schwerbehinderten-
vertretung Vorlage bitte entsprechend modifizieren.

** Nichtzutreffendes bitte streichen.

Der Betriebsrat der Firma 

hat in seiner Sitzung am   beschlossen, das Betriebsratsmitglied /

Mitglied der Jugend- und Auszubildendenvertretung **

in der Zeit vom   bis   zur Teilnahme am Seminar

zum Thema 

in der/dem  in 

zu entsenden.

Vorsorglich benennt der Betriebsrat das Betriebsratsmitglied / Mitglied der

Jugend- und Auszubildendenvertretung **

als Ersatzteilnehmer/in.

Bei dem Seminar handelt es sich um eine Schulungsveranstaltung im Sinne des § 37

Abs. 6 BetrVG, die für die Betriebstätigkeit / Arbeit der Jugend- und Auszubildenden-

vertretung** erforderlich ist.

Der Betriebsrat hat beschlossen, im Falle der Zahlungsverweigerung durch den Arbeit-

geber, ein Beschlussverfahren einzuleiten.

(Bildungsstätte / Seminarhotel) (Ort)
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Muster: Mitteilung an den Arbeitgeber* GEMÄSS § 37 ABS. 6 BETRVG

Betriebsrat der Firma 

An die

Geschäftsleitung der Firma: 

Betr.: Mitteilung des Betriebsrats über die Entsendung eines Betriebsratsmit-
glieds / Mitglieds der Jugend- und Auzubildendenvertretung zu einem
Seminar gem. § 37 Abs. 6 BetrVG bzw. § 65 Abs. 1, i.V. mit § 37 Abs. 2
und § 40 Abs. 1 BetrVG **

Hiermit teilen wir Ihnen mit, dass der Betriebsrat in seiner Sitzung am 
beschlossen hat,

Herrn/Frau 

Mitglied des Betriebsrats / Mitglied der Jugend- und Auzubildendenvertretung,

in der Zeit vom   bis   zur Teilnahme am Seminar

zum Thema 

in der/dem  in 

zu entsenden.

Vorsorglich hat der Betriebsrat Herrn/Frau 

als Ersatzteilnehmer/in benannt.

Da es sich hierbei um eine Schulungsveranstaltung handelt, die für unsere Betriebsrats-
arbeit erforderliche Kenntnisse vermittelt, ist gemäß § 37 Abs. 6 in Verbindung mit
§ 40 Abs. 1, § 37 Abs. 2 BetrVG der Arbeitgeber verpflichtet, das Arbeitsentgelt wäh-
rend der Seminarzeit fortzuzahlen und die anfallenden Kosten zu erstatten. Das Semi-
narangebot, mit Angaben zu den Kostenarten, die Höhe der anfallenden Kosten und
der Themenplan liegen diesem Schreiben an. **

(Ort / Datum)

* Gilt auch für den Personaltrat nach § 46 Abs. 6 BPersVG und die Schwerbehindertenvertretung nach
§ 96 Abs.4 und 8 SGB IX entsprechend. Bei Verwendung durch den Personalrat/die Schwerbehinderten-
vertretung Vorlage bitte entsprechend modifizieren.

** Nichtzutreffendes bitte streichen.

(Bildungsstätte / Seminarhotel) (Ort)

(Unterschrift BR-Vorsitzender bzw. Stellvertreter)
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Muster: Kostenübernahme/Vollmacht

An die Interessenvertretung (Betriebsrat, SBV, BR-Wahlvorstand)

Betr.: Kostenübernahme/Vollmacht für Übernachtungs- und
Verpflegungskosten

Sehr geehrte Damen und Herren,
die Mitteilung über den Beschluss der Interessenvertretung haben wir erhalten.

Das Mitglied der Interessenvertretung  wird

in der Zeit vom   bis   zur Teilnahme am Seminar

Seminar-Nr.: WA 01 

der ver.di Bildung + Beratung Gemeinnützige GmbH in Walsrode unter Fortzahlung
des Entgelts freigestellt.

Neben den anfallenden Reisekosten werden von uns die Kosten für Unterkunft

in Höhe von Euro  inkl. MwSt. und Verpflegung

in Höhe von Euro  inkl. MwSt. übernommen.

Die Teilnehmerin/Der Teilnehmer bzw. die/der Vorsitzende der Interessenvertretung*
wird ermächtigt, in unserem Namen und in unserem Auftrag die Anmeldung zu der
o.g. Bildungsmaßnahme vorzunehmen.

Die Rechnung soll auf folgende Anschrift ausgestellt werden:

Firma/Dienststelle: 

(Abteilung): 

Straße: 

PLZ/Ort: 

Stempel und Unterschrift 
einer vertretungsberechtigten Person des Arbeitgebers/der Dienststelle

Die Seminarkosten in Höhe von Euro  sind nach § 4 Satz 22 a UStG umsatz-
steuerbefreit!

Bitte eine Kopie dieser unterzeichneten Erklärung per Post, per Fax oder per E-Mail zu-
rücksenden!

ver.di b+b Büro Walsrode, Sunderstr. 77, 29664 Walsrode,

Tel: 05161/979-0 - Fax: 05161/979-562 – E-Mail: biz.walsrode@verdi.de

* Nichtzutreffendes bitte streichen.
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Seminarübersicht und -gebühren 2019

Seminartitel Preis Seite

07.01.2019 - 11.01.2019 PR 1 950,- 20
TVöD Einführung u. Überblick 950,- 32

14.01.2019 - 18.01.2019 BR 2 995,- 16
SBV 1 995,- 22
Personalvertretungsrecht à la carte 995,- 49

21.01.2019 - 25.01.2019 BR 1 995,- 15
AR 1 995,- 26
AR 2 995,- 27

28.01.2019 - 01.02.2019 Psychische Belastungen am
Arbeitsplatz – Gefährdungsbeurteilungen 1050,- 64

04.02.2019 - 08.02.2019 BR 3 995,- 17
AR 3 995,- 28

11.02.2019 - 15.02.2019 BR 2 995,- 16
PR 2 950,- 21
Gesunde Arbeit – gesunder Betrieb 995,- 31
Betriebliches
Eingliederungsmanagement spezial: 795,- 62
EDV-Aufbau: Vertiefungsseminar
für BR und PR 1020,- 87

18.02.2019 - 22.02.2019 BR 1 995,- 15
AR des ö.D. 995,- 29

25.02.2019 - 01.03.2019 BR 4 995,- 18
AR 1 995,- 26
TV-L Grundlagen:
Einführung u. Überblick 950,- 32
TVöD/TV-L Aufbau:
Eingruppierungsrecht 2 950,- 82

04.03.2019 - 08.03.2019 BR 3 995,- 17
SBV 2 995,- 22
Klare Rede, starke Wirkung! – Teil 1 1050,- 74

11.03.2019 - 15.03.2019 BR 2 995,- 16
Akt. Rechtsprechung zum BetrVG 1095,- 42
PR 3 950,- 21
AR 2 995,- 27
Betriebliches Suchtmanagement 1050,- 66
Wer macht das Protokoll? 790,- 84

18.03.2019 - 22.03.2019 BR 1 995,- 15
BR 4 995,- 18
Betriebsverfassungsrecht: Auffrischung 995,- 42
SBV 1 995,- 22
BEM – Überblick und Regelungsbedarf 1050,- 61
Workshop Öffentlichkeitsarbeit.
Nutzung Social Media u. Webtools 850,- 89
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Seminartitel Preis Seite

25.03.2019 - 29.03.2019 PR 1 950,- 20
AR 3 995,- 28
Psychische Belastungen am
Arbeitsplatz – Grundlagen 1050,- 64
Wirtschaftsausschuss 1 1095,- 30
Rechtswirksames Schreiben 895,- 86

01.04.2019 - 05.04.2019 BR 2 995,- 16
BR 3 995,- 17
Sozialrecht Grundlagen 995,- 29
Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV) 1050,- 57
Mobbing in Betrieb und Verwaltung 1050,- 70

08.04.2019 - 12.04.2019 TVöD-Aufbau:
Eingruppierungsrecht Bund 1 950,- 81
TVöD Aufbau:
Eingruppierungsrecht VKA 1 950,- 82
TV-L / TV-H Aufbau:
Eingruppierungsrecht Länder 1 950,- 81
Workshop Öffentlichkeitsarbeit:
Gestaltung von Infomaterialien 850,- 90
AR 1 (in Undeloh) 995,- 26

15.04.2019 - 19.04.2019 Arbeitsschutzausschuss und
betriebliche Arbeitsschutzorganisation 795,- 56

06.05.2019 - 10.05.2019 Betriebsverfassungsrecht: Auffrischung 995,- 42
SBV plus: Auffrischung 995,- 23
Aktuelle Rechtsprechung Arbeitsrecht 995,- 50
PR und JAV 1095,- 48
BR und JAV 1095,- 43

13.05.2019 - 17.05.2019 BR 2 (in Undeloh) 995,- 16
BR 3 995,- 17
AR 1 995,- 26
Betriebsvereinbarung und Einigungsstelle 1095,- 44

20.05.2019 - 24.05.2019 BR 4 995,- 18
SBV 2 995,- 22
AR 2 995,- 27
Klare Rede, starke Wirkung für Frauen 1050,- 75
Wirtschaftsausschuss in einem
Konzernunternehmen 1095,- 53

27.05.2019 - 29.05.2019 Der „Ein-Personen-Betriebsrat“ 795,- 84
Betriebs- und Personalversammlungen
... mal anders! 795,- 88

03.06.2019 - 07.06.2019 BR 2 995,- 16
SBV plus: Prävention 995,- 25
AR 3 995,- 28
Alter(n)sgerechtes Arbeiten (in Undeloh) 1050,- 60
Beteiligungsrechte des BR bei der
Personalplanung 1095,- 45
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Seminartitel Preis Seite

11.06.2019 - 14.06.2019 Grundlagen des Tarifvertragsrechts 820,- 41
Arbeitszeit aktuell 795,- 73
Zwischen Tendenzschutz
und Mitbestimmung 890,- 44
Wer macht das Protokoll? 790,- 84
Rechtswirksames Schreiben 895,- 86
Methoden des Wissens- und
Ideenmanagements 820,- 40

17.06.2019 - 21.06.2019 BR 1 995,- 15
BR 3 995,- 17
TVöD Grundlagen:
Einführung u. Überblick 950,- 32
Die neue EU-Datenschutz-
Grundverordnung 795,- 37
Wirtschaftsausschuss 1 1095,- 30

24.06.2019 - 28.06.2019 SBV 1 995,- 22
BEM Aufbauseminar:
Das BEM verbessern 1050,- 61
Time-out statt Burn-out 1050,- 70
AR 2 (in Undeloh) 995,- 27

01.07.2019 - 05.07.2019 BR 2 995,- 16
BR 3 (in Undeloh) 995,- 17
Betriebliches Suchtmanagement 1050,- 66

08.07.2019 - 12.07.2019 BR 1 995,- 17
AR 1 995,- 26
Gutes Betriebsklima? 1050,- 55

15.07.2019 - 19.07.2019 Einführung in das Arbeitszeitrecht
(intensiv) 1050,- 71

22.07.2019 - 26.07.2019 BR 3 995,- 17
05.08.2019 - 09.08.2019 Gefährdungen erkennen –

Gefährdungen beseitigen 890,- 57
EDV-Grundlagen: Seminar für
(Wieder-)Einsteiger/-innen 1020,- 87
Kraft meiner Stimme 850,- 75

12.08.2019 - 16.08.2019 BR 2 995,- 16
BEM ‘ Überblick und Regelungsbedarf 1050,- 61
Arbeiten 4.0: Gute digitale Arbeit gestalten 830,- 35

19.08.2019 - 23.08.2019 BR 3 995,- 17
Akt. Rechtsprechung zum BetrVG 1095,- 42
PR 2 950,- 21

26.08.2019 - 30.08.2019 BR 4 995,- 18
SBV 2 995,- 22
Wirtschaftsausschuss 2 1095,- 51
Klare Rede, starke Wirkung! - Teil 1 1050,- 74

02.09.2019 - 06.09.2019 BR 1 995,- 15
BR 2 (in Undeloh) 995,- 16
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Seminartitel Preis Seite

Teilzeit- und Befristungsgesetz 795,- 72
Betriebliches Gesundheitsmanagement 1050,- 54
Psychische Belastungen am
Arbeitsplatz – Grundlagen 1050,- 64
Wertschätzung und Anerkennung
im Arbeitsleben 1050,- 69
Behinderung der Betriebsratsarbeit 820,- 47
Organisation des Datenschutzes im
Betriebs-/Personalratsbüro 850,- 39

09.09.2019 - 13.09.2019 SBV plus: Arbeitsrecht für SBV 995,- 25
AR 1 995,- 26
AR 2 995,- 27
AR 3 995,- 28
AR des ö.D. 995,- 29
Aktuelle Rechtsprechung Arbeitsrecht 995,- 50
Mobbing in Betrieb und Verwaltung 1050,- 70
Gesprächsführung bei heiklen Themen 1050,- 78
Öffentlichkeitsarbeit der gesetzlichen
Interessenvertretung 1050,- 88

16.09.2019 - 20.09.2019 BR 3 995,- 17
Betriebliches Suchtmanagement –
Aufbau: Der 10-Stufen-Plan 795,- 66
Betriebsvereinbarung und Einigungsstelle 1095,- 44
Mit Leichtigkeit die Abläufe im
BR- /PR-Sekretariat organisieren 620,- 83
Erfolgreich verhandeln und
argumentieren 1050,- 77

23.09.2019 - 27.09.2019 BR 4 995,- 18
30.09.2019 - 02.10.2019 Haftung als Betriebsrat? 795,- 48

Schlagfertig im Betrieb 795,- 76
07.10.2019 - 11.10.2019 BR 2 995,- 16

BR 3 (in Undeloh) 995,- 17
TVöD Grundlagen:
Einführung u. Überblick 950,- 32
Gesunde Arbeit – gesunder Betrieb 995,- 31
Arbeiten 4.0: Digitalisierung der
(strategischen) Personalplanung 820,- 46
Grundlagen der Personalentwicklung 820,- 45

14.10.2019 - 18.10.2019 Der „Ein-Personen-Betriebsrat“ 795,- 84
BR 4 (in Undeloh) 995,- 18
PR 1 950,- 20
PR und JAV 1095,- 48
BR und JAV 1095,- 43
SBV plus: SBV und BR – (k)ein
starkes Team?! 995,- 24
Methoden des Wissens- und
Ideenmanagements 820,- 40
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Seminartitel Preis Seite

21.10.2019 - 25.10.2019 BR 3 995,- 17
AR 1 995,- 26
Arbeitszeitrecht und
Dienstplangestaltung – GL 1050,- 73
Betriebliches Notfallmanagement 1050,- 69
Rechtswirksames Schreiben 895,- 86
Menschenkenntnis für effektive
Interessenvertretung 1020,- 77

28.10.2019 - 01.11.2019 Arbeitsschutzausschuss und
betriebliche Arbeitsschutzorganisation 795,- 56
Betriebliches
Eingliederungsmanagement spezial: 795,- 62
Wer macht das Protokoll? 790,- 84
Psychische Belastungen am
Arbeitsplatz – spezial 895,- 65

04.11.2019 - 08.11.2019 BR 1 995,- 15
AR 2 995,- 27
Arbeiten 4.0: Entgrenzung von
Arbeit und Freizeit 795,- 67
Resilienz – eine Bestandsaufnahme 795,- 68
Vielfalt im Betrieb 795,- 38
Klare Rede, starke Wirkung! - Teil 2 1050,- 74

11.11.2019 - 15.11.2019 BR 2 995,- 16
SBV 1 995,- 22
Aktuelle Rechtsprechung Arbeitsrecht 995,- 50
BEM Aufbauseminar:
Das BEM verbessern 1050,- 61
Chronisch Kranke im Betrieb 1050,- 63
Time-out statt Burn-out 1050,- 70
Protokollführung mithilfe der
Textverarbeitung 1050,- 85
Kommunikation – Zentrale
Anforderung an die Interessenvertretung 1050,- 78

18.11.2019 - 22.11.2019 BR 3 995,- 17
AR 3 995,- 28
Psychische Belastungen am
Arbeitsplatz – Gefährdungsbeurteilungen 1050,- 64
Grundlagen des Arbeitnehmer-
datenschutzes 1050,- 36
Konstruktiver Umgang mit Konflikten 1050,- 79
Mediation und Interessenvertretung 1050,- 80

25.11.2019 - 29.11.2019 BR 4 995,- 18
PR 3 950,- 21
AR 1 995,- 26
Wirtschaftsausschuss 3 1095,- 52
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Seminartitel Preis Seite

Seminarausblick auf 2020

02.12.2019 - 06.12.2019 BR 1 995,- 15
Akt. Rechtsprechung zum BetrVG 1095,- 42
SBV plus: Prävention 995,- 25
TVöD-Aufbau:
Eingruppierungsrecht Bund 1 950,- 81
TVöD Aufbau: Eingruppierungsrecht VKA 1 950,- 82
TV-L / TV-H Aufbau:
Eingruppierungsrecht Länder 1 950,- 81

09.12.2019 - 13.12.2019 BR 2 995,- 16
Klare Rede, starke Wirkung! – Teil 1 1050,- 74

06.01.2020 - 10.01.2020 PR 1 20
TVöD Grundlagen: Einführung u. Überblick 32

13.01.2020 - 17.01.2020 Personalvertretungsrecht à la carte 49
27.01.2020 - 31.01.2020 BR 3 17

SBV 1 22
AR 1 26

03.02. 2020- 07.02.2020 BR 1 15
10.02.2020 - 14.02.2020 PR 2 21

AR 3 28
Gesunde Arbeit – gesunder Betrieb 31
EDV-Aufbau: Vertiefungsseminar für BR und PR 87

17.02.2020 - 21.02.2020 BR 2 16
SBV 2 22
AR 2 27

24.02.2020 - 29.02.2020 BR 4 18
TV-L Grundlagen: Einführung u. Überblick 32
TVöD/TV-L Aufbau: Eingruppierungsrecht 2 82

02.03.2020 - 06.03.2020 BR 3 17
09.03.2020 - 13.03.2020 BR 2 16

PR 3 21
Klare Rede, starke Wirkung! – Teil 1 74

16.03.2020 - 20.03.2020 Akt. Rechtsprechung zum BetrVG 42
23.03.2020 - 27.03.2020 BR 1 15

AR 1 26
BEM - Überblick und Regelungsbedarf 61
Betriebliches Suchtmanagement 66

30.03.2020 - 03.04.2020 AR 2 27
Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV) 57
Psychische Belastungen am Arbeitsplatz – Grundlagen 64

Die Preise für 2020 standen bei Drucklegung noch nicht fest.
Weiter Informationen unter www.verdi-walsrode.de oder unter den Nummern:

05161 - 979-559/-560/-561

Seminartitel Preis Seite
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Profis für Interessenvertretungen
Betrieb- und Personalräte als interne Organe
und die Gewerkschaft als externe Organisation
gehören zusammen: sie sind die zwei Linien
der Interessenvertretung!

ver.di hat die professionellen Beraterinnen und
Berater für die Tagesarbeit im Betrieb. Und
ver.di hat die professionellen Trainerinnen und
Trainer für die Aus- und Fortbildung der Be-
triebs- und Personalratsmitglieder. Auch
schwierigste Themen und Fragen werden kom-
petent bearbeitet und handlungsorientiert ge-
löst.

Das ist unsere Stärke!

Mit Blick in die betriebliche Praxis
Wir organisieren den Bildungsprozess mit
Menschen, die sich auskennen in Betrieben
und Verwaltungen, die nicht nur hohes theo-
retisches Wissen haben, sondern auch viel
praktische Erfahrung. So können auch Strate-
gien für die konkrete Umsetzung im Betriebs-
und Personalratsalltag entwickelt werden.

Tarifverträge kennen und einordnen
Wir sind als Gewerkschaft Tarifpartner. Ohne
uns läuft da nichts! Daher kennen wir die Tarif-
verträge am besten, sind die ExpertInnen für
deren Anwendung und Auslegung. Betriebs-
und Dienstvereinbarungen als Ergänzung tarif-
vertraglicher Regelungen werden beraten und
entwickelt.

Gesetze als Handwerkszeug
Für die Interessenvertretung im Betrieb sind die
einschlägigen Gesetze, ergänzt durch die
Rechtsprechung, das Handwerkszeug im Ta-
gesgeschäft. Wir vermitteln dazu Hintergründe
und Zusammenhänge, klären auf über histori-
sche und aktuelle Bezüge.

Viele gute Gründe für den Seminarbesuch
im ver.di-Bildungszentrum

Handeln will geübt sein
In unseren Seminaren stehen sich Lernen und
Handeln nicht gegenüber, sie gehen Hand in
Hand. Nur wenn ich mit dem neu Gelernten
ins Handeln komme, erreiche ich etwas im In-
teresse der Kolleginnen und Kollegen. Für das
Handlungsüben nehmen wir uns ausreichend
Zeit.

So stärken wir Euch den Rücken!

Soziale Kompetenzen gehören dazu
Rechtswissen allein genügt nicht. Wie es zu
nutzen ist, wie es in Verhandlungen einge-
bracht wird, wie in der Teamarbeit im Betriebs-
und Personalrat genutzt wird, das ist ebenso
wichtig.

Unsere methodisch gut ausgebildete Trainer-
innen und Trainer wissen, das individuelle Po-
tenzial der Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu
fordern und zu fördern. So wird das Engage-
ment erfolgreich.

Kompetenzbildung zur Stärkung der
Persönlichkeit
Das Engagement als Mitglied der betrieblichen
Interessenvertretung fordert viel. Wir fördern
in unseren Seminaren durch Kompetenzerwei-
terung auch die Persönlichkeitsentwicklung.
Eine weitere wichtige Voraussetzung für Euren
Erfolg!

Bildungsberatung ist unser täglich
Brot
Die Organisation des eigenen Bildungsprozes-
ses ist eine Herausforderung.

Wann besuche ich welches Seminar? Was
passt als weiterer Baustein dazu? Welches The-
ma ist wichtig für mich und das Gremium?

Zu diesen Fragen finden wir individuelle Lösun-
gen. Wir wissen, was gebraucht wird. Gemein-
sam entwickeln wir das richtige persönliche
Bildungsprogramm.
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ver.di
Bildungs- und Tagungszentrum Walsrode

Sunderstraße 77
29664 Walsrode

Telefon 05161/9 79-0
Telefax 05161/9 79-562


